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Beschlussvorschlag zur Stellungnahme der Eheleute Thomas und Ursula Knipper vom 
19.01.2015, Anlage I.1; SV IX/192 

Kurze Inhaltswiedergabe:  

Forderung nach 1.500 m Abstand oder dem 10-fachen der Gesamthöhe von 

Windkraftanlagen zur nächsten Wohnbebauung 

Die der Potenzialflächenanalyse zugrunde liegenden Abstände zu Siedlungsbereichen und 

zum Wohnen im Außenbereich orientieren sich gemäß den Vorgaben des 

Bundesverwaltungsgerichts daran, ob im Gemeindegebiet Rosendahl damit der Windenergie 

noch substanziell Raum bleibt. Die Darstellung von Konzentrationszonen im 

Flächennutzungsplan sagt noch nichts über die später bau- und immissionsrechtlichen 

Möglichkeiten tatsächlich zu errichtender Windkraftanlagen aus. Selbst wenn sehr große 

Windkraft-Anlagen errichtet werden, sind die Lärmgrenzwerte am Anwesen der Einwender 

gemäß den gesetzlichen Vorschriften des Bundesimmissionsschutzgesetzes einzuhalten. 

Dies geschieht entweder durch die Auswahl einer entsprechend „leisen“ bzw. kleinen 

Anlage, durch einen entsprechend großen Abstand oder durch einen lärmmindernden 

Betriebsmodus z.B. zur Nachtzeit. Die gewählten Vorsorgeabstände zur Wohnbebauung, die 

der 45. FNP-Änderung der Gemeinde Rosendahl zugrunde liegen, sind so gewählt, dass es 

möglich ist, Windenergieanlagen zu errichten, ohne die geltenden Grenzwerte für 

unterschiedliche Baugebietstypen gemäß TA Lärm zu überschreiten. Für einen Abstand von 

1.500 m fehlt hier jede Begründung. Sicher wäre nur, dass dann keine steuernde Planung 

mehr möglich wäre und damit das gesamte Gemeindegebiet für privilegierte Einzelanlagen 

genutzt werden könnte. Eine Regelung, die auf die 10-fache Gesamthöhe einer Anlage 

abzielt, verkennt die Planungssystematik. Möglich wäre eine solche Regelung nur mit einer 

gesetzlichen Grundlage, wie sie im Bundesland Bayern geschaffen wurde. In NRW wird auf 

eine derartige Regelung bewusst verzichtet. Die Gemeinde Rosendahl hat zur 

Immissionsvorsorge für ihre Bürger Tabukriterien definiert, die allgemeingültig sind und in 

einer Potenzialflächenanalyse zu konkreten Flächenabgrenzungen führen. Die Angabe „10 

H“ ist für eine derartige Vorsorgeplanung im Vorfeld konkreter Bauvorhaben völlig 

ungeeignet, da die Bezugsgröße für die Höhe nicht vorab allgemein feststeht oder 

festgeschrieben werden könnte. 

Abwägungsergebnis: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 
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Beschlussvorschlag zur Stellungnahme von Herrn Karl Köning vom 27.01.2015 
Anlage I.2; SV IX/192 

Kurze Inhaltswiedergabe:  

Gesundheitsgefahren durch Infraschall, Forderung nach 1.500 m Abstand 

Die der Potenzialflächenanalyse zugrunde liegenden Abstände zu Siedlungsbereichen und 

zum Wohnen im Außenbereich orientieren sich gemäß den Vorgaben des 

Bundesverwaltungsgerichts daran, ob im Gemeindegebiet Rosendahl damit der Windenergie 

noch substanziell Raum bleibt. Die Darstellung von Konzentrationszonen im 

Flächennutzungsplan sagt noch nichts über die später bau- und immissionsrechtlichen 

Möglichkeiten tatsächlich zu errichtender Windkraftanlagen aus. Selbst wenn sehr große 

Windkraftanlagen errichtet werden, sind die Lärmgrenzwerte am Anwesen der Einwender 

gemäß den gesetzlichen Vorschriften des Bundesimmissionsschutzgesetzes einzuhalten. 

Dies geschieht entweder durch die Auswahl einer entsprechend „leisen“ bzw. kleinen 

Anlage, durch einen entsprechend großen Abstand oder durch einen lärmmindernden 

Betriebsmodus z.B. zur Nachtzeit. Die gewählten Vorsorgeabstände zur Wohnbebauung, die 

der 45. FNP-Änderung der Gemeinde Rosendahl zugrunde liegen, sind so gewählt, dass es 

möglich ist, Windenergieanlagen zu errichten, ohne die geltenden Grenzwerte für 

unterschiedliche Baugebietstypen gemäß TA Lärm zu überschreiten. Für einen Abstand von 

1.500 m fehlt hier jede Begründung. Sicher wäre nur, dass dann keine steuernde Planung 

mehr möglich wäre und damit das gesamte Gemeindegebiet für privilegierte Einzelanlagen 

genutzt werden könnte. 

Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW 

(LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch kann nachgewiesen werden, dass 

Windenergieanlagen Infraschall verursachen. Die festgestellten Infraschallpegel liegen aber 

weit unterhalb der Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig harmlos“ 

(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie). Auch das Bayerische Landesamt für 

Umwelt und Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese 

Erkenntnis: „Wissenschaftliche Studien zeigen, dass Infraschall nur dann Folgen haben 

kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. Da die von Windkraftanlagen 

erzeugten Infraschallpegel in üblichen Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der 

Hör- und Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der Wissenschaft 

Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für das Wohlbefinden und die 

Gesundheit des Menschen.“ („UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall 

die Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 2012). 

Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes Baden-Württemberg 

führt in einen Informationsblatt vom Januar 2013 aus: „Der von Windenergieanlagen 

erzeugte Infraschall liegt in deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen 

des Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche Wirkungen durch 

Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie 

Autos oder Flugzeugen ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 

Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die Geräusche einer 

Windenergieanlage schon in wenigen hundert Metern Entfernung meist kaum mehr von den 

natürlichen Geräuschen durch Wind und Vegetation ab.“ 
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Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. Mobilfunk) wird an diesen 

Themen ständig geforscht, insbesondere da Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, 

beschränkt ist, sondern z.B. auch bei Dieselmotoren und Wärmepumpen auftritt. Der 

Einwender selbst zitiert andere Studien. Hier ist zu unterscheiden zwischen Einzelposition 

und der herrschenden wissenschaftlichen Meinung. Nur letztere kann Grundlage für die 

Planungen der Gemeinde Rosendahl sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 

Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 

der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) 

keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. Einzelne Forschungsberichte 

bestätigen zum Teil einen weiteren Forschungsbedarf. Derzeit wird beispielsweise in 

Dänemark eine flächendeckende Feldstudie durchgeführt, die allerdings erst 2017 

abgeschlossen sein wird. 

Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 Windkraftanlagen Strom 

produzieren und in ganz Deutschland über 24.500 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2014), 

kann der Gemeinde Rosendahl aber nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 

unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da ein signifikanter 

Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und den Infraschall-Emissionen von 

Windkraftanlagen bis heute nirgendwo wissenschaftlich anerkannt nachgewiesen werden 

konnte und es auch kein definiertes Krankheitsbild, das unzweifelhaft durch 

Windkraftanlagen ausgelöst wurde gibt, kann die Gemeinde Rosendahl davon ausgehen, 

dass die Bedenken unbegründet sind. 

Abwägungsergebnis: 

Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Kurze Inhaltswiedergabe: 

Belästigung durch Schattenwurf (insbesondere Midlich Ost und West) und Befeuerung 

Der Schattenwurf einer Windkraftanlage wird heute technisch zuverlässig und als Auflage in 

der immissionsrechtlichen Genehmigung durch sogenannte „Schattenwächter“ vermieden 

bzw. auf das gesetzliche Minimum begrenzt. Im Rahmen der Baugenehmigung müssen 

exakte Schattenausbreitungs-Simulationen vorgelegt werden. Daraus kann die 

Genehmigungsbehörde entsprechende Auflagen ableiten, die dann auch kontrollierbar und 

einklagbar sind. Es ist daher auch für die Bereiche Midlich ohne Zweifel sicher zu stellen, 

dass die Belastungen durch Schattenwurf auf das gesetzlich zulässige Maximum begrenzt 

werden.  



Die aus Flugsicherheitsgründen notwendige Befeuerung (blinkendes Rotlicht) an 

Windkraftanlagen über 100 m wird von Einzelnen als Belastung empfunden. Tatsächlich 

„verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und Dunkelheit nicht aus dem 

Bewusstsein der betroffenen Anlieger. Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber 

weiß, nachts rot blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit war. 

Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden Flugzeugen die Position des 

Windparks kenntlich machen soll. Die Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein 

direktes Anstrahlen von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss also 

schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine Störung (z.B. durch 

Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder wenn man aus (abgedunkelten) Räumen 

in die dunkle Landschaft, schaut ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle 

Befinden abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der Flugsicherheit. 

Moderne Befeuerungsanlagen beinhalten in der Regel bereits eine Sichtweitenmessung, so 

dass die Helligkeit an die Sichtverhältnisse angepasst wird, was zu einer Minimierung der 

Lichtintensität führt. 

Abwägungsergebnis: 

Die Bedenken werden zurückgewiesen.  

Kurze Inhaltsangabe: 

Anwendung der TA Lärm unzulässig 

Die TA Lärm (Technische Anleitung Lärm) ist Bestandteil des 

Bundesimmissionsschutzrechtes und ist im Rahmen dieser Bestimmungen zwingend 

anzuwenden. Aufgrund technischer Entwicklungen und wissenschaftlicher 

Erkenntnisgewinne werden die Grundlagen der TA Lärm ohnehin ständig geprüft und bei 

Bedarf angepasst. Die Unterstellung, das die von öffentlich rechtlich bestellten 

Sachverständigen erstellten Immissionsgutachten im Rahmen der Genehmigungsverfahren 

nicht belastbar seien, ist nicht nachvollziehbar. 

Abwägungsergebnis: 

Die Bedenken werden zurückgewiesen.  



Kurze Inhaltswiedergabe: 

Umweltgutachten werden angezweifelt (insbesondere Zugvögel) 

Die Zuständige Umweltfachbehörde ist im Planverfahren als Träger öffentlicher Belange 

beteiligt und hat sämtliche Gutachten und Unterlagen zur Einsicht vorliegen. Eine 

Stellungnahme wurde erarbeitet, die allerdings keine Rückschlüsse darauf zulässt, das von 

dem anerkannten und erfahrenen Gutachter unzureichend gearbeitet worden wäre. Die 

Tatsache, dass der Einwender Zugvögel beobachtet hat, führt noch nicht zu dem Schluss, 

dass daher Windkonzentrationszonen unzulässig wären. Als privilegierte Vorhaben im 

Außenbereich sind Windkraftanlagen und Artenschutz gegeneinander abzuwägen. Ein 

Automatismus, dass dort, wo Vögel sind, keine Windkraftnutzung sein darf, gibt es nicht. 

Vogelzug ist z.B. zu bewerten hinsichtlich seiner räumlichen Ausdehnung (Breitfront-

Zugkorridore sind unkritisch) und der Zughöhen (ist ein Nahrungs- oder Rasthabitat in der 

Nähe, wäre das kritisch). Der Fachgutachter kommt zu dem Ergebnis, dass 

Verbotstatbestände nach dem Bundesnaturschutzrecht nicht ausgelöst werden.  

Abwägungsergebnis: 

  

Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Kurze Inhaltswiedergabe: 

Sorge um das Landschaftsbild, optische Barriere südlich Holtwick und Osterwick 

Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung der Landschaft 

verbunden. Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten Stromerzeugung 

prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt dezentralen, regionalen Energieerzeugung 

das Landschaftsbild. Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 

aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine eingeschränkte Bedeutung. Das OVG Münster 

hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: 

„Eine Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen Neuartigkeit und 

der dadurch bedingten optischen Gewöhnungsbedürftigkeit der Windkraftanlagen noch allein 

aus deren angesichts ihrer Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 

werden. ...“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az. 12 LB 243/07). In 

diesem Kontext ist für die Anwohner auch von Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht 

sowieso nur in seltenen Ausnahmefällen - wofür hier nichts ersichtlich ist - zum 

abwägungserheblichen Material gehört (vgl. BVerwG, Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 

38.00). 



Die subjektive Wahrnehmung von Windkraftanlagen als störende Fremdkörper ist zweifellos 

bei einzelnen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht objektivieren und muss darüber 

hinaus mit den Zielen des Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. 

Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den Menschen zur 

Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist 

kein statisches Gut, sondern immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass 

die derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 

Windenergieanlagen nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 

Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität bedeutet, ist mit der 

Kulturlandschaft sorgsam umzugehen. Die Gemeinde Rosendahl hat mit ihrer Planung von 

Konzentrationszonen genau diesen Weg eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten 

Planung von Windkraftanlagen, wie es § 35 Abs. 1 Nr. 5 (grundsätzliche Privilegierung) 

vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 Abs. 3 Satz 3 Gebrauch 

und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im Gemeindegebiet erheblich ein. Damit sorgt die 

Gemeinde für ein hohes Maß an Rücksichtnahme, das ohne diese Planung nicht vorhanden 

wäre. 

Bereits heute ist die Landschaft zwischen Holtwick und Osterwick nicht mehr unverstellt. 

Gewerbeflächen und zwei Windparks prägen hier bereits das Landschaftsbild. Hier wird es 

zweifellos zu einer weiteren Verdichtung kommen, die das gewohnte Landschaftsbild weiter 

verändern werden. Das „Projekt Energiewende“ wird Spuren hinterlassen. In Abwägung mit 

den Klimaschutzzielen ist dies zu akzeptieren. 

Abwägungsergebnis: 

Die Bedenken werden zurückgewiesen.  

Kurze Inhaltswiedergabe: 

Intransparenz der Planung 

Die Gemeinde Rosendahl hat das Thema Windenergie in zahlreichen Sitzungen immer 

öffentlich behandelt. In jeder Einwohnerfragestunde wurden Rede und Antwort gestanden. 

Die Planverfahren wurden nach den Vorschriften des Baugesetzbuches durchgeführt. 

Bürgerinformationsveranstaltungen wurden auch ohne gesetzliches Erfordernis durchgeführt. 

Die vom Einwender vorgebrachte Theorie, keine „schlafenden Hunde“ zu wecken, entbehrt 

jeder Grundlage.  

Abwägungsergebnis: 

Die Bedenken werden zurückgewiesen.  



Kurze Inhaltswiedergabe: 

Planung in Landschaftsschutzgebieten 

Landschaftsschutzgebiete stehen der Errichtung von Windkraftanlagen nicht grundsätzlich 

entgegen. Die Beurteilung erfolgt durch die zuständige Fachbehörde beim Kreis Coesfeld 

und, wie in Rosendahl geschehen, durch ausdrücklichen Beschluss des Kreistages. Die 

Vereinbarkeit der Ziele „Landschaftsschutz“ und „Klimaschutz/Energiewende“ ist gegeben. 

Die Feststellung des Einwenders, die Untere Landschaftsbehörde hätte sich in Teilbereichen 

gegen die Windkraft in Landschaftsschutzgebieten ausgesprochen ist nicht mehr aktuell. 

Abwägungsergebnis: 

Die Bedenken werden zurückgewiesen.  

Kurze Inhaltswiedergabe: 

Keine ausreichenden Windgeschwindigkeiten 

Ausweislich des Energieatlas NRW (www.energieatlasnrw.de) gilt für das gesamte 

Gemeindegebiet Rosendahl in 135 m Höhe eine Windgeschwindigkeit von über 6,0 m/s. 

Selbst in 100 m Höhe (eine für moderne Windkraftanlagen kaum noch relevante 

Höhenangabe) werden flächendeckend 5,5 m/s nicht unterschritten. Diese Werte lassen in 

jedem Fall eine wirtschaftliche Nutzung der Windenergie erwarten. Das die Wirtschaftlichkeit 

mit der Höhe der Anlagen steigt, ist ein Ergebnis der Windphysik und überrascht nicht. Der 

Flächennutzungsplan macht keine Aussagen zu den Höhen von Windkraftanlagen, da dies 

eine Einzelfallentscheidung ist. Ob sich an jedem Standort im Gemeindegebiet vor dem 

Hintergrund der notwendigen Nachweise zum Schattenwurf oder auch einer optisch 

bedrängenden Wirkung, 200 m hohe Anlagen errichtet werden können, ist zu bezweifeln und 

Gegenstand der Genehmigungsprüfungen. 

Abwägungsergebnis: 

Die Bedenken werden zurückgewiesen.  



Kurze Inhaltswiedergabe: 

Fehlende Abstimmung mit den Nachbargemeinden 

Die Bauleitplanung wird zwischen den Nachbargemeinden intensiv abgestimmt. Die zitierten 

Aussagen der Unteren Landschaftsbehörde stammen aus dem frühzeitigen 

Beteiligungsverfahren. Eine erneute Abstimmung mit den Nachbarkommunen und 

Nachbarkreisen ist im Rahmen der öffentlichen Auslegung erfolgt. Die Stadt Billerbeck und 

der Kreis Steinfurt haben keine Bedenken geltend gemacht. Die Gemeinde Laer hat keine 

schriftliche Stellungnahme eingereicht und somit auch keine Bedenken erhoben. 

Abwägungsergebnis: 

Die Ausführungen werden als unzutreffend zurückgewiesen.  

Kurze Inhaltswiedergabe: 

Fehlendes einheitliches Konzept für einen Bürgerwindpark 

Die Ausführungen haben keine planungsrechtliche Grundlage, verstoßen gegen das 

europäische Diskriminierungsverbot und sind nicht Regelungsgegenstand der 45. FNP-

Änderung. 

Abwägungsergebnis: 

Die Anregung wird zurückgewiesen.  

Kurze Inhaltswiedergabe: 

Energieziele übererfüllt 

Der Einwender verkennt die Motivation bzw. das zentrale Planungsziel der 45. FNP-

Änderung. Diese schafft keine neuen Flächen für die Windkraftnutzung, sondern schränkt 

diese massiv ein. Im Sinne der allgemeinen Vorsorgeplanung wirkt die Gemeinde einer 

„Übererfüllung“ von Energiezielen damit entgegen. 

Abwägungsergebnis: 

Die Bedenken werden als gegenstandslos zurückgewiesen. 
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Beschlussvorschlag zur Stellungnahme der Bürgerwindpark Altenburg GbR, 

Rosendahl Darfeld vom 26.01.2015, Anlage I.3; SV IX/192 

Kurze Inhaltswiedergabe :  

Unterschreitung der Mindestgröße / zu schmale Flächenzuschnitte 

Die Einwender beantworten ihre Eingangsfrage, wie aus einer ehemals recht großen Zone 

eine Zone unterhalb der Mindestgrößenschwelle werden konnte, bereits selbst: im Laufe des 

seit geraumer Zeit laufenden Planverfahrens der 45. Änderung wurde überprüft, ob die 

einzelnen Zonenbestandteile überhaupt in der Lage sind, eine Windkraftanlage vollständig, 

also einschließlich des Rotors aufzunehmen. Der Zuschnitt der Flächen im Bereich Rockel-

Hennewich (ehemals „Altenburg“) stellte sich dabei als so ungünstig heraus, dass große 

Teile aufgrund des schmalen Zuschnitts nicht mehr als Konzentrationszone gelten konnte. 

Die verbleibenden Flächen lagen daraufhin so weit auseinander, dass das Planungsziel, eine 

städtebaulich räumliche Konzentration zu schaffen, nicht mehr erreicht werden konnte. 

Die Hinweise der Einwender auf den Zustand des Kataster ist nicht nachvollziehbar, da die 

Grundlage der Potenzialflächenanalyse die Deutsche Grundkarte und Luftbildaufnahmen 

waren. Auch die aktuelle Regionalplandarstellung zum Verlauf des Bereiches zum Schutz 

der Natur (hartes Tabukriterium) wurde herangezogen. Die Gemeinde Rosendahl kann auf 

dieser Planungsebene nur auf das Verfügbare Kartenmaterial zurückgreifen. Es ist daher 

nicht nachvollziehbar, wieso aus einem Flächenzuwachs von 2.500 qm im Rahmen von 

Vermessungen der Flurbereinigung sich die Problematik zu schmal zugeschnittener Flächen 

ändern soll. Derzeit liegen der Gemeinde keine anderen amtlichen Kartenwerke vor, als die 

der Potenzialflächenanalyse zugrunde gelegten. 

Abwägungsergebnis: 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Der Anregung, die 

Konzentrationszone Rockel-Hennewich in die Planung aufzunehmen, kann zu diesem 

Zeitpunkt nicht gefolgt werden. 
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Beschlussvorschlag zur Stellungnahme der Eheleute Astrid und Paul Pöpping vom 

01.02.2015 Anlage I.4; SV IX/192 

Kurze Inhaltswiedergabe:  

45. FNP-Änderung sei eine vorhabenbezogene Planung 

Die 45. FNP-Änderung beruht auf dem Beschluss des Gemeinderates, nach der durch das 

OVG NRW festgestellten Unwirksamkeit der bisherigen Planung erneut eine Steuerung der 

Windenergienutzung im Gemeindegebiet zu erreichen, also die Nutzung der Windenergie auf 

wenige Flächen zu konzentrieren. Da im Zuge dieser Planungen erhebliche Aufwendungen 

für Gutachten notwendig waren, hat die Gemeinde von der nach § 11 BauGB ausdrücklich 

vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch gemacht, sich Gutachten durch Dritte bereitstellen zu 

lassen. Dies ist eine partnerschaftliche Planung, nicht jedoch eine vorhabenbezogene. Kein 

Investor hat zu irgendeinem Zeitpunkt Einfluss auf das Planungsergebnis gehabt. Die 

Unabhängigkeit des Gemeinderates bei der planerischen Abwägung und Entscheidung wird 

bereits daraus ersichtlich, dass im Zuge des Panverfahrens eine erhebliche Anzahl von 

Potenzialflächen nicht weiter verfolgt wurde, unabhängig davon, ob die dort Interessierten 

Aufwendungen gehabt haben oder nicht. 

Abwägungsergebnis: 

Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Kurze Inhaltswiedergabe: 

Betrieb von künftigen Windparks durch private GbRs 

Die Ausführungen zu der Betreibergemeinschaft im Bereich Holtwicker Mark sind nicht 

nachvollziehbar und nicht Gegenstand der 45. FNP-Änderung, deren Inhalt keineswegs darin 

besteht, Windparks zu planen. Vielmehr hat der Rat der Gemeinde hier im Sinne der 

Vorsorge eine umfassende Bauverbotsplanung im Außenbereich vorgenommen. Ziel ist es, 

das ungesteuerte Entstehen neuer Windkraftanlagen, was aufgrund der allgemeinen 

Privilegierung möglich wäre, auf wenige Räume im Gemeindegebiet zu konzentrieren. Dies 

erfolgt durch eine Ausschlussplanung, die einen massiven Eingriff in die Ausnutzbarkeit des 

Flächeneigentums im Außenbereich bedeutet. Die Gemeinde gibt keine Verantwortung ab, 

sie nutzt ihre gesetzlichen Möglichkeiten. 

Abwägungsergebnis: 

Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
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Kurze Inhaltswiedergabe: 

Berücksichtigung der Erholungsfunktion Holtwicker Mark 

Das Gebiet Holtwicker Mark hat die übliche Erholungsfunktion wie andere wegemäßig gut 

erschlossene Teilflächen des Gemeindegebiets bzw. des gesamten Münsterlandes. Eine 

darüber hinaus gehende besondere Erholungseignung ist innerhalb der Fläche jedoch nicht 

erkennbar. Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, Erholung und 

Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, Verweilen) werden durch 

Windkraftanlagen faktisch nicht eingeschränkt. Die langjährigen Erfahrungen aus den 

Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, dass die Landschaft im Umfeld von 

Windkraftanlagen von Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 

Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 

Abwägungsergebnis: 

Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Kurze Inhaltswiedergabe: 

Frage: wer ist für die Einhaltung, Errichtung und Kontrolle von potenziellen Auflagen für die 

künftigen Windkraftanlagen zuständig? 

Antwort: die Überwachung erfolgt durch den Kreis Coesfeld. 

Keine ausreichende Artenschutzuntersuchung im Bereich Holtwicker Mark 

Für die Konzentrationszone Holtwicker Mark liegen sowohl für die Vogelwelt, als auch für die 

Fledermäuse artenschutzfachliche Prüfungen der Stufe II (ASP II) vor, die eine ausreichende 

Grundlage sind, um festzustellen, dass artenschutzfachliche Verbotstatbestände, für die es 

auch keine Ausnahmeregelungen (z.B. vorweg genommene Ausgleichsmaßnahmen, 

Abschaltszenarien) nicht zu erwarten sind oder im konkreten Genehmigungsverfahren 

aufgelöst werden können. Weitere und aktualisierte Prüfungen können erst im 

nachgeordneten Genehmigungsverfahren erfolgen, da erst dann die Anlagenstandorte und 

Anlagentypen genau definiert sind. Bloße Zufallsbeobachtungen geben noch keine 

ausreichend belastbare wissenschaftliche Basis für artenschutzfachliche Einschätzungen. 

Neben der Beobachtung ist auch eine Einordnung der Befunde in das Artenschutzrecht 

erforderlich. Dazu gehört auch die Abklärung, ob potenzielle Konflikte mit einer ggf. 

vorgefundenen Art durch (vorgezogene) Ausgleichsmaßnahmen oder technische 

Maßnahmen an der Windenergieanlage, z.B. durch Abschaltzeiten, gelöst werden können. 

Da Windenergienutzung ein öffentlicher Belang ist, und diese eine im Außenbereich 

privilegierte Nutzung ist, stellt der Artenschutz ein der Abwägung zugängliches Kriterium dar.  

Die Forderung nach einer vertiefenden Artenschutzprüfung der Stufe II fehlt damit die 

Begründung. Der Abschluss der ASP II lag im Jahr 2012. Hier wurde kein Rotmilan 
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festgestellt. Aufgrund von Hinweisen wurde in 2014 eine Sichtung registriert, von der aber in 

beiden Flächen noch nicht bekannt, ob es sich hier nur um einen Nahrungsgast bzw. 

Durchzügler handelt. Ein Brutplatz wurde im 1.000 m Radius nicht nachgewiesen. Die 

gutachterliche Aussage der vorliegenden ASP II gilt daher bis auf weiteres. Im Zuge der dem 

FNP nachgeordneten Genehmigungsverfahren werden Nachkartierungen vorgenommen, die 

derzeit bereits angelaufen sind. Der Untersuchungsumfang richtet sich nach dem im Land 

NRW geltenden Leitfaden.  

Abwägungsergebnis: 

Die Bedenken werden zurückgewiesen.  

Kurze Inhaltswiedergabe: 

Klimaschutz als „Deckmantel“ 

Die Umstellung der Energieversorgung Deutschlands auf regenerative Energien ist ein 

gesetzlich verankertes Ziel. Es dient zum einen dem Ausstieg aus der Atomindustrie, zum 

anderen der Reduzierung der CO2-Immissionen durch Kraftwerke, die Strom aus fossilen 

Energieträgern gewinnen und damit auch der langfristigen Sicherung der Energieversorgung 

durch Unabhängigkeit von endlichen Energieträgern. Für diese Ziele hat die 

Bundesregierung eine Reihe von Maßnahmen ergriffen. Die Privilegierung der Windenergie 

und die parallel finanzielle Förderung durch das EEG sind nur ein Baustein. Das Land NRW 

hat mit seinem Klimaschutzgesetz analog vergleichbare Ziele festgeschrieben. Somit ist die 

Planung der Gemeinde Rosendahl auch ein Teil des Klimaschutzprogrammes. Die 

Gemeinde vollzieht dies aber nicht kritiklos nach, sondern beruft sich auf die Möglichkeit, 

räumlich zu Steuern, um die Auswirkungen vor Ort möglichst verträglich zu gestalten. Für die 

haltlosen Spekulationen zu Gewerbesteuer, Planungskosten und Ähnlichem bleibt hier kein 

Raum. 

Abwägungsergebnis: 

Die Ausführungen werden als unzutreffend zurückgewiesen.  
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Kurze Inhaltswiedergabe:

Unvollständige Artenschutzprüfung im Bereich Asbecker Mühlenbach, da die 

Fledermausfauna nicht untersucht wurde 

Gemäß dem Leitfaden „Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei der Planung und 

Genehmigung von Windenergieanlagen in NRW“ (MKULNV 2013) ist auf der Ebene der 

Flächennutzungsplanung eine derartige Untersuchung nicht mehr erforderlich. Da die 

übrigen Flächen bereits vor Erscheinen des Leitfadens untersucht wurden, wurden derartige 

Untersuchungen dort noch vorgenommen. Beim Verzicht auf Fledermausuntersuchungen 

steht den künftigen Betreibern allerdings ein umfassendes Monitoring bevor. Das bedeutet 

erhebliche Stilllegungszeiten in einem Untersuchungszeitraum von üblicherweise 2 Jahren.  

Abwägungsergebnis: 

Die Bedenken werden als nicht zutreffend zurückgewiesen.  

Kurze Inhaltswiedergabe: 

Keine Stellungnahmen zur Zone Asbecker Mühlenbach aus dem frühzeitigen 

Informationsverfahren 

Es ist der Sinn des zweistufigen Bauleitplanverfahrens, dass man mit einem Entwurf die 

frühzeitige Beteiligung durchführt, was in der Regel zu Planveränderungen führt 

(Ergänzungen, Streichungen). Die zweite Beteiligungsstufe, also die öffentliche Auslegung 

gibt dann die Möglichkeit, auch die Veränderungen zu begutachten. Dies ist erfolgt. 

Behördlicherseits gibt es zur der Konzentrationszone Asbecker Mühlenbach jedoch keine 

neuen Erkenntnisse, aber auch keine Bedenken.  

Abwägungsergebnis: 

  

Der Hinweis wird zu Kenntnis genommen.  

Kurze Inhaltswiedergabe: 

Annahme der landesplanerischen Anpassung 

Die Gemeinde Rosendahl hat die Planungshoheit über die 45. FNP-Änderung und ist daher 

die Institution, die Annahmen zum Stand der landesplanerischen Anpassung macht. Nach 

mehreren Abstimmungsterminen der Verwaltung mit der Regionalplanungsbehörde ist diese 

Annahme gesichert. 
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Abwägungsergebnis: 

Der Hinweis wird zu Kenntnis genommen. 

Kurze Inhaltswiedergabe: 

Auswahl der Referenzanlage 

Natürlich ist die Gemeinde Rosendahl informiert über derzeitige Planungsabsichten in der 

Konzentrationszone Holtwicker Mark. Hier handelt es sich aber lediglich um unverbindliche 

Absichten, die jederzeit, z.B. durch neue Windkraftanlagen auf dem Markt, revidiert werden 

können. Dass Windkraftanlagen mit weniger als 200 m Höhe dort unrentabel sein sollen, ist 

eine wirtschaftliche Einschätzung der Einwender, verallgemeinerbar ist diese Aussage aber 

nicht. 

Abwägungsergebnis: 

Der Hinweis wird als unzutreffend zurückgewiesen. 

Kurze Inhaltswiedergabe: 

Planerische Einschätzung zur Kulturlandschaft 

Die Gemeinde als Träger der Planungshoheit schätzt die Zumutbarkeit der Kulturlandschaft 

ein. In einer parlamentarischen Demokratie vertreten die gewählten Ratsmitglieder die 

Bürger der Gemeinde, also auch die Einwender. Dass es hier im Einzelfall zu Abweichungen 

kommen kann, liegt in der Natur der parlamentarischen Demokratie. 

Abwägungsergebnis: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Beschlussvorschlag zur Stellungnahme der Eheleute Jens und Julia Hörbelt an die 
Gemeinde Rosendahl und inhaltsgleich an den Kreis Coesfeld vom 29.01.2015 Anlage 
I.5; SV IX/192 

Kurze Inhaltswiedergabe:  

Ausweitung der Artenschutzprüfungen im Bereich des Gebietes Holtwicker Mark 

Für die Konzentrationszone Holtwicker Mark liegen sowohl für die Vogelwelt als auch für die 

Fledermäuse artenschutzfachliche Prüfungen der Stufe II vor, die eine ausreichende 

Grundlage sind, um festzustellen, dass artenschutzfachliche Verbotstatbestände, für die es 

auch keine Ausnahmeregelungen (z.B. vorweg genommene Ausgleichsmaßnahmen, 

Abschaltszenarien) nicht zu erwarten sind oder im konkreten Genehmigungsverfahren 

aufgelöst werden können. 

Der Abschluss der ASP II lag im Jahr 2012. Hier wurde kein Rotmilan festgestellt. Aufgrund 

von Hinweisen wurde in 2014 eine Sichtung registriert, von der aber in beiden Flächen noch 

nicht bekannt, ob es sich hier nur um einen Nahrungsgast bzw. Durchzügler handelt. Ein 

Brutplatz wurde im 1.000 m Radius nicht nachgewiesen. Die gutachterliche Aussage der 

vorliegenden ASP II gilt daher bis auf weiteres. Im Zuge der dem FNP nachgeordneten 

Genehmigungsverfahren werden Nachkartierungen vorgenommen, die derzeit bereits 

angelaufen sind. Der Untersuchungsumfang richtet sich nach dem im Land NRW geltenden 

Leitfaden.  

Abwägungsergebnis: 

         Die Bedenken und die Forderung nach einer Artenschutzprüfung der Stufe II werden 

zurückgewiesen. 

Kurze Inhaltswiedergabe:  

Abstand zwischen Wohnen und Windkraft auf 2 km festschreiben und die Höhe auf 150 m 

beschränken 

Diesen Forderungen fehlen die sachliche Begründung und der Bezug zum aktuell in der 

Bundesrepublik geltenden Planungsrecht. Auch eine Rechtsgrundlage für derartiges 

kommunales Handeln ist nicht erkennbar. Darüber hinaus fehlt es an einer Abwägung mit 

den Belangen des Klimaschutzes und der Energiewende. Eine Höhenbeschränkung ließe 

sich nur städtebaulich begründen. Anhaltspunkte dazu gibt es jedoch nicht. Der geforderte 

Vorsorgeabstand zur Wohnnutzung hätte zur Folge, dass die Gemeinde Rosendahl die 

Nutzung der Windenergie im Gemeindegebiet nicht mehr steuern könnte, da praktisch keine 

Flächen mit Konzentrationswirkung übrig blieben. Damit gäbe es auch keine Handhabe 

mehr, auf die Steuerung nach § 35 Abs. 3 Satz 3 Baugesetzbuch zurückzugreifen.  

Abwägungsergebnis: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 
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Kurze Inhaltswiedergabe: 

Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 

Der Flächennutzungsplan gibt keine Veranlassung, eine Umweltverträglichkeitsprüfung 

durchzuführen. Gemäß der Anlage 1 zum UVP-G (Liste der UVP-pflichtigen Vorhaben, lfd. 

Nr. 1.6.1) ist diese Prüfung bei Windparks (räumlich-funktional zusammenhängende 

Einzelanlagen) ab der 20igsten Anlagen verpflichtend. Da der Flächennutzungsplan keine 

Einzelstandorte festlegt, kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden, wann eine solche 

Prüfung, die im Übrigen auch nur Sinn macht, wenn konkrete Anlagenstandorte und 

Anlagentypen geprüft werden, erforderlich wird.  

Abwägungsergebnis: 

Der Anregung wird nicht gefolgt  

Kurze Inhaltswiedergabe: 

Einführung einer „Höhensteuer“ 

Abwägungsergebnis: 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen, ist aber nicht Regelungsgegenstand 

dieses Verfahrens zur 45. FNP-Änderung.  

Kurze Inhaltswiedergabe: 

Hinweis auf eine optische Bedrängung durch die Zone Holtwicker Mark 

Eine Konzentrationszonendarstellung ist noch nicht geeignet, eine optische Bedrängung im 

Sinne der Rechtsprechung des OVG NRW auszulösen. Dies erfolgt erst durch eine konkrete 

Anlagenplanung. Dort wird dann sorgfältig zu prüfen sein, ob eine optische Bedrängung 

vorliegt, wie dieser ggf. ausgewichen werden kann oder ob es durch Veränderung der 

Anlagentechnik (Höhe) und dem Anlagenstandort Möglichkeiten gibt, diese potenzielle 

optische Bedrängung zu vermeiden. Der Flächennutzungsplan regelt weder Standorte noch 

Höhen, so dass diese Frage auf das Genehmigungsverfahren abzuschichten ist. In dem von 

den Einwendern zitierten OVG-Urteil war eine Windkraftanlage zu beurteilen, die lediglich 

270 m entfernt von einem Wohnhaus errichtet werden sollte. Dem stehen die durch die 

Gemeinde Rosendahl gewählten Vorsorgeabstände bereits entgegen. 

Abwägungsergebnis: 

Der Hinweis wird zu Kenntnis genommen. 
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Beschlussvorschlag zur Stellungnahme von Herrn Manfred Lammers vom 04.02.2015, 

Anlage I.6; SV IX/192 

Kurze Inhaltsangabe: 

Notwendigkeit einer Artenschutzprüfung Stufe II im Bereich der Konzentrationszone COE 01 

und „Auf der Horst“ 

Die Forderung nach einer vertiefenden Artenschutzprüfung ist nicht nachvollziehbar. Bei 

beiden angesprochenen Zonen handelt es sich um Flächen, die durch vorhandene 

Windkraftanlagen bereits genutzt sind. Dies führt im Bereich der Avifauna zu 

Verdrängungseffekten. 

Eine Artenschutzprüfung I wurde durchgeführt. Hier sind die vom Einwender zitierten 

Beobachtungen aufgeführt. Daraus ist jedoch nicht der Schluss zu ziehen, dass auf dieser 

Planungsebene bereits eine vertiefende Artenschutzprüfung der Stufe II erfolgen müsse. Der 

„Leitfaden Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung 

von Windenergieanlagen in NRW“ (MKULNV 2013) führt unter 4.2 aus: „Bei 

Flächennutzungsplänen für WEA-Konzentrationszonen ist die ASP (Stufe I-III), soweit auf 

dieser Planungsebene bereits ersichtlich, abzuarbeiten. Dies gilt insbesondere dann, wenn 

die konkreten Anlagenstandorte und –typen bereits bekannt sind. Stehen diese Details 

hingegen noch nicht fest, ist eine vollständige Bearbeitung v.a. der baubedingten 

Auswirkungen auf der FNP-Ebene nicht sinnvoll und auch nicht möglich.“ 

Aus den Unterstreichungen geht hervor, dass es auf der Ebene der Flächennutzungsplanung 

keinen Automatismus für vertiefende Artenschutzprüfungen gibt. Der Gemeinde sind 

detaillierte Angaben zu ggf. geplanten Repowering-Maßnahmen nicht bekannt und die heute 

bereits betriebenen Anlagen verfügen über eine Betriebsgenehmigung, die alle Belange 

abgearbeitet hat.  

Der im Thema „Windenergie“ ausweislich zahlreicher Veröffentlichungen, Vorträge und 

Fortbildungen sehr erfahrende Rechtsanwalt Thomas Tyczewski hat in dem 2014 

erschienenen Aufsatz „Konzentrationszonen für Windenergieanlagen rechtsicher planen – 

Illusion oder Wirklichkeit?“ (BauR, Heft 6, 2014, S. 934-947) ausgeführt, das eine 

Artenschutzprüfung II nicht zwingend gesetzlich vorgeschrieben sei. Dies wird wie folgt 

begründet: „Allen Zugriffshandlungen i.S. des § 44 BNatSchG ist gemeinsam, dass gegen 

sie nur durch tatsächliche Handlungen verstoßen werden kann. Der FNP ist wegen seiner 

grobmaschigen Struktur keine Tathandlung. Erst die Errichtung der Windenergieanlage kann 

den Verstoß gegen § 44 BNatSchG bewirken. Deshalb ist es auch unerheblich, dass FNP 

mit der Rechtswirkung des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB partiell Rechtswirkungen wir Be-

bauungspläne erzeugen (...). Denn auch Bebauungspläne sind keine artenschutzrechtlich 

relevanten Tathandlungen. Es tritt ein praktisches Moment hinzu. Zumindest die ASP II ist 

belastbar erst aus fachlicher Sicht abzuarbeiten, wenn die konkreten Anlagenstandorte und –

typen bekannt sind; (...) Erst mit genauer Kenntnis der Anlagenkonfiguration sind konkrete 

Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen festzulegen, so dass geprüft werden kann, ob 

trotz möglicher Maßnahmen gegen die artenschutzrechtlichen Verbote verstoßen wird. Die 

Konfiguration steht häufig während des Bauleitplanverfahrens nicht fest. Eine belastbare 

ASP II ist deshalb zu diesem Zeitpunkt kaum durchzuführen.“ 
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Die Tatsache, dass für andere Konzentrationszonen vertiefende Artenschutzprüfungen 

vorliegen, ändert an dieser Feststellung nichts. Diese ASP II wurden vor dem Hintergrund 

konkreter Anlagenkonfigurationen im Auftrag potenzieller Investoren vorgenommen und der 

Gemeinde zur Verfügung gestellt. Im Fall der vom Einwender angesprochenen Zonen wird 

die Artenschutzprüfung zu einem späteren Zeitpunkt auf das Genehmigungsverfahren 

abzuschichten sein. Der Zeitpunkt hängt von der Planung konkreter (Repowering-)Vorhaben 

ab. 

Unabhängig von der grundsätzlichen Fragestellung, inwieweit eine Artenschutzprüfung der 

Stufe II auf der Ebene der Flächennutzungsplanung überhaupt Sinn macht, ist auch der 

Grund, den der Einwender anführt, nicht belastbar. Die vom Einwender zitierten 

Beobachtungen eines örtlichen Ornithologen wurden durch den Gutachter der Arten-

schutzprüfung I (Büro öKon, Münster) selbst eingeholt und auch bewertet. Da weder 

nachgewiesen wurde, wo der genaue Brutstandort des Rotmilans ist und ob das Revier 

aktuell noch besetzt ist und vor dem Hintergrund, dass das genannte Waldgebiet 2,5 

Kilometer von der Konzentrationszone „Auf der Horst“ und über 1 Kilometer von der Zone 

COE 01 entfernt liegt, gibt es keine Veranlassung, hier und jetzt vertiefend zu prüfen. Die 

Notwendigkeit ergibt sich erst bei konkreten Bauvorhaben. Der Gutachter des Büros öKon 

kommt daher zu dem Schluss, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände in beiden Zo-

nen nicht erfüllt sind. Mögliche, vorsorglich zu beachtende Vermeidungsmaßnahmen können 

erst im nachgeordneten Genehmigungsverfahren sinnvoll definiert werden. 

Abwägungsergebnis: 

Die artenschutzfachlichen Bedenken werden zurückgewiesen. Der Anregung, eine 

Artenschutzprüfung der Stufe II durchzuführen, wird nicht gefolgt. 

Kurze Inhaltsangabe: 

Fehlendes Gutachten zur Windhöffigkeit 

Tatsächlich ist die Windhöffigkeit ein „hartes“ Tabukriterium Es wurde für das 

Gemeindegebiet Rosendahl auch geprüft. Da eine mangelnde Windhöffigkeit, selbst bei der 

Annahme, dass man 5.5 bis 6,0 m/s benötigt (was durch die Rechtsprechung nicht bestätigt 

wird, hier reicht das Erreichen der Anlaufgeschwindigkeit), in Rosendahl nicht vorkommt, 

findet sich dieses Kriterium auch nicht als räumlich steuerndes Ausschlusskriterium wieder. 

Ausweislich des Energieatlas NRW (www.energieatlasnrw.de) gilt für das gesamte 

Gemeindegebiet Rosendahl in 135 m Höhe eine Windgeschwindigkeit von über 6,0 m/s. 

Selbst in 100 m Höhe (eine für moderne Windkraftanlagen kaum noch relevante 

Höhenangabe) werden flächendeckend 5,5 m/s nicht unterschritten.  

Der Hinweis des Einwenders macht jedoch deutlich, dass hier ein Informationsdefizit vorliegt. 

Die oben gemachten Ausführungen werden daher in der Begründung redaktionell ergänzt. 

Abwägungsergebnis: 



Die Ausführungen zur Windhöffigkeit werden zur Kenntnis genommen. Die 

Begründung wird um erläuternde Aussagen redaktionell ergänzt. 
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Beschlussvorschlag zur Stellungnahme von Frau Maria Lammers vom 04.02.2015, 

Anlage I.7; SV IX/192 

Die Einwendungen sind in allen Punkten wortgleich mit den Einwendungen des 

Einwenders Anlage I.6. Es gelten daher die gleichen Abwägungen. 

Kurze Inhaltswiedergabe. 

Notwendigkeit einer Artenschutzprüfung Stufe II im Bereich der Konzentrationszone COE 01 

und „Auf der Horst“ 

Die Forderung nach einer vertiefenden Artenschutzprüfung ist nicht nachvollziehbar. Bei 

beiden angesprochenen Zonen handelt es sich um Flächen, die durch vorhandene 

Windkraftanlagen bereits genutzt sind. Dies führt im Bereich der Avifauna zu 

Verdrängungseffekten. 

Eine Artenschutzprüfung I wurde durchgeführt. Hier sind die vom Einwender zitierten 

Beobachtungen aufgeführt. Daraus ist jedoch nicht der Schluss zu ziehen, dass auf dieser 

Planungsebene bereits eine vertiefende Artenschutzprüfung der Stufe II erfolgen müsse. Der 

„Leitfaden Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung 

von Windenergieanlagen in NRW“ (MKULNV 2013) führt unter 4.2 aus: „Bei 

Flächennutzungsplänen für WEA-Konzentrationszonen ist die ASP (Stufe I-III), soweit auf 

dieser Planungsebene bereits ersichtlich, abzuarbeiten. Dies gilt insbesondere dann, wenn 

die konkreten Anlagenstandorte und –typen bereits bekannt sind. Stehen diese Details 

hingegen noch nicht fest, ist eine vollständige Bearbeitung v.a. der baubedingten 

Auswirkungen auf der FNP-Ebene nicht sinnvoll und auch nicht möglich.“ 

Aus den Unterstreichungen geht hervor, dass es auf der Ebene der Flächennutzungsplanung 

keinen Automatismus für vertiefende Artenschutzprüfungen gibt. Der Gemeinde sind 

detaillierte Angaben zu ggf. geplanten Repowering-Maßnahmen nicht bekannt und die heute 

bereits betriebenen Anlagen verfügen über eine Betriebsgenehmigung, die alle Belange 

abgearbeitet hat.  

Der im Thema „Windenergie“ ausweislich zahlreicher Veröffentlichungen, Vorträge und 

Fortbildungen sehr erfahrende Rechtsanwalt Thomas Tyczewski hat in dem 2014 

erschienenen Aufsatz „Konzentrationszonen für Windenergieanlagen rechtsicher planen – 

Illusion oder Wirklichkeit?“ (BauR, Heft 6, 2014, S. 934-947) ausgeführt, das eine 

Artenschutzprüfung II nicht zwingend gesetzlich vorgeschrieben sei. Dies wird wie folgt 

begründet: „Allen Zugriffshandlungen i.S. des § 44 BNatSchG ist gemeinsam, dass gegen 

sie nur durch tatsächliche Handlungen verstoßen werden kann. Der FNP ist wegen seiner 

grobmaschigen Struktur keine Tathandlung. Erst die Errichtung der Windenergieanlage kann 

den Verstoß gegen § 44 BNatSchG bewirken. Deshalb ist es auch unerheblich, dass FNP 

mit der Rechtswirkung des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB partiell Rechtswirkungen wir Be-

bauungspläne erzeugen (...). Denn auch Bebauungspläne sind keine artenschutzrechtlich 

relevanten Tathandlungen. Es tritt ein praktisches Moment hinzu. Zumindest die ASP II ist 

belastbar erst aus fachlicher Sicht abzuarbeiten, wenn die konkreten Anlagenstandorte und –

typen bekannt sind; (...) Erst mit genauer Kenntnis der Anlagenkonfiguration sind konkrete 

Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen festzulegen, so dass geprüft werden kann, ob 
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trotz möglicher Maßnahmen gegen die artenschutzrechtlichen Verbote verstoßen wird. Die 

Konfiguration steht häufig während des Bauleitplanverfahrens nicht fest. Eine belastbare 

ASP II ist deshalb zu diesem Zeitpunkt kaum durchzuführen.“ 

Die Tatsache, dass für andere Konzentrationszonen vertiefende Artenschutzprüfungen 

vorliegen, ändert an dieser Feststellung nichts. Diese ASP II wurden vor dem Hintergrund 

konkreter Anlagenkonfigurationen im Auftrag potenzieller Investoren vorgenommen und der 

Gemeinde zur Verfügung gestellt. Im Fall der vom Einwender angesprochenen Zonen wird 

die Artenschutzprüfung zu einem späteren Zeitpunkt auf das Genehmigungsverfahren 

abzuschichten sein. Der Zeitpunkt hängt von der Planung konkreter (Repowering-)Vorhaben 

ab. 

Unabhängig von der grundsätzlichen Fragestellung, inwieweit eine Artenschutzprüfung der 

Stufe II auf der Ebene der Flächennutzungsplanung überhaupt Sinn macht, ist auch der 

Grund, den der Einwender anführt, nicht belastbar. Die vom Einwender zitierten 

Beobachtungen eines örtlichen Ornithologen wurden durch den Gutachter der Arten-

schutzprüfung I (Büro öKon, Münster) selbst eingeholt und auch bewertet. Da weder 

nachgewiesen wurde, wo der genaue Brutstandort des Rotmilans ist und ob das Revier 

aktuell noch besetzt ist und vor dem Hintergrund, dass das genannte Waldgebiet 2,5 

Kilometer von der Konzentrationszone „Auf der Horst“ und über 1 Kilometer von der Zone 

COE 01 entfernt liegt, gibt es keine Veranlassung, hier und jetzt vertiefend zu prüfen. Die 

Notwendigkeit ergibt sich erst bei konkreten Bauvorhaben. Der Gutachter des Büros öKon 

kommt daher zu dem Schluss, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände in beiden Zo-

nen nicht erfüllt sind. Mögliche, vorsorglich zu beachtende Vermeidungsmaßnahmen können 

erst im nachgeordneten Genehmigungsverfahren sinnvoll definiert werden. 

Abwägungsergebnis: 

Die artenschutzfachlichen Bedenken werden zurückgewiesen. Der Anregung, eine 

Artenschutzprüfung der Stufe II durchzuführen, wird nicht gefolgt. 

Kurze Inhaltswiedergabe: 

Fehlendes Gutachten zur Windhöffigkeit 

Tatsächlich ist die Windhöffigkeit ein „hartes“ Tabukriterium Es wurde für das 

Gemeindegebiet Rosendahl auch geprüft. Da eine mangelnde Windhöffigkeit, selbst bei der 

Annahme, dass man 5.5 bis 6,0 m/s benötigt (was durch die Rechtsprechung nicht bestätigt 

wird, hier reicht das Erreichen der Anlaufgeschwindigkeit), in Rosendahl nicht vorkommt, 

findet sich dieses Kriterium auch nicht als räumlich steuerndes Ausschlusskriterium wieder. 

Ausweislich des Energieatlas NRW (www.energieatlasnrw.de) gilt für das gesamte 

Gemeindegebiet Rosendahl in 135 m Höhe eine Windgeschwindigkeit von über 6,0 m/s. 

Selbst in 100 m Höhe (eine für moderne Windkraftanlagen kaum noch relevante 

Höhenangabe) werden flächendeckend 5,5 m/s nicht unterschritten.  

Der Hinweis des Einwenders macht jedoch deutlich, dass hier ein Informationsdefizit vorliegt. 

Die oben gemachten Ausführungen werden daher in der Begründung redaktionell ergänzt. 



Abwägungsergebnis: 

Die Ausführungen zur Windhöffigkeit werden zur Kenntnis genommen. Die 

Begründung wird um erläuternde Aussagen redaktionell ergänzt. 
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Beschlussvorschlag zur Stellungnahme von Frau Annemarie Fischer vom 04.02.2015, 
Anlage I.8; SV IX/192 

Die Einwendungen sind in allen Punkten wortgleich mit den Einwendungen des 
Einwenders Anlage I.6. Es gelten daher die gleichen Abwägungen. 

Kurze Inhaltswiedergabe. 

Notwendigkeit einer Artenschutzprüfung Stufe II im Bereich der Konzentrationszone COE 01
und „Auf der Horst“

Die Forderung nach einer vertiefenden Artenschutzprüfung ist nicht nachvollziehbar. Bei
beiden angesprochenen Zonen handelt es sich um Flächen, die durch vorhandene 
Windkraftanlagen bereits genutzt sind. Dies führt im Bereich der Avifauna zu 
Verdrängungseffekten. 

Eine Artenschutzprüfung I wurde durchgeführt. Hier sind die vom Einwender zitierten 
Beobachtungen aufgeführt. Daraus ist jedoch nicht der Schluss zu ziehen, dass auf dieser
Planungsebene bereits eine vertiefende Artenschutzprüfung der Stufe II erfolgen müsse. Der 
„Leitfaden Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung
von Windenergieanlagen in NRW“ (MKULNV 2013) führt unter 4.2 aus: „Bei 
Flächennutzungsplänen für WEA-Konzentrationszonen ist die ASP (Stufe I-III), soweit auf 
dieser Planungsebene bereits ersichtlich, abzuarbeiten. Dies gilt insbesondere dann, wenn 
die konkreten Anlagenstandorte und –typen bereits bekannt sind. Stehen diese Details 
hingegen noch nicht fest, ist eine vollständige Bearbeitung v.a. der baubedingten 
Auswirkungen auf der FNP-Ebene nicht sinnvoll und auch nicht möglich.“

Aus den Unterstreichungen geht hervor, dass es auf der Ebene der Flächennutzungsplanung 
keinen Automatismus für vertiefende Artenschutzprüfungen gibt. Der Gemeinde sind 
detaillierte Angaben zu ggf. geplanten Repowering-Maßnahmen nicht bekannt und die heute 
bereits betriebenen Anlagen verfügen über eine Betriebsgenehmigung, die alle Belange
abgearbeitet hat.  

Der im Thema „Windenergie“ ausweislich zahlreicher Veröffentlichungen, Vorträge und 
Fortbildungen sehr erfahrende Rechtsanwalt Thomas Tyczewski hat in dem 2014 
erschienenen Aufsatz „Konzentrationszonen für Windenergieanlagen rechtsicher planen –
Illusion oder Wirklichkeit?“ (BauR, Heft 6, 2014, S. 934-947) ausgeführt, das eine 
Artenschutzprüfung II nicht zwingend gesetzlich vorgeschrieben sei. Dies wird wie folgt 
begründet: „Allen Zugriffshandlungen i.S. des § 44 BNatSchG ist gemeinsam, dass gegen 
sie nur durch tatsächliche Handlungen verstoßen werden kann. Der FNP ist wegen seiner 
grobmaschigen Struktur keine Tathandlung. Erst die Errichtung der Windenergieanlage kann 
den Verstoß gegen § 44 BNatSchG bewirken. Deshalb ist es auch unerheblich, dass FNP 
mit der Rechtswirkung des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB partiell Rechtswirkungen wir Be-
bauungspläne erzeugen (...). Denn auch Bebauungspläne sind keine artenschutzrechtlich 
relevanten Tathandlungen. Es tritt ein praktisches Moment hinzu. Zumindest die ASP II ist 
belastbar erst aus fachlicher Sicht abzuarbeiten, wenn die konkreten Anlagenstandorte und –
typen bekannt sind; (...) Erst mit genauer Kenntnis der Anlagenkonfiguration sind konkrete 
Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen festzulegen, so dass geprüft werden kann, ob 
trotz möglicher Maßnahmen gegen die artenschutzrechtlichen Verbote verstoßen wird. Die 
Konfiguration steht häufig während des Bauleitplanverfahrens nicht fest. Eine belastbare 
ASP II ist deshalb zu diesem Zeitpunkt kaum durchzuführen.“
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Die Tatsache, dass für andere Konzentrationszonen vertiefende Artenschutzprüfungen 
vorliegen, ändert an dieser Feststellung nichts. Diese ASP II wurden vor dem Hintergrund 
konkreter Anlagenkonfigurationen im Auftrag potenzieller Investoren vorgenommen und der
Gemeinde zur Verfügung gestellt. Im Fall der vom Einwender angesprochenen Zonen wird 
die Artenschutzprüfung zu einem späteren Zeitpunkt auf das Genehmigungsverfahren 
abzuschichten sein. Der Zeitpunkt hängt von der Planung konkreter (Repowering-)Vorhaben
ab. 

Unabhängig von der grundsätzlichen Fragestellung, inwieweit eine Artenschutzprüfung der 
Stufe II auf der Ebene der Flächennutzungsplanung überhaupt Sinn macht, ist auch der 
Grund, den der Einwender anführt, nicht belastbar. Die vom Einwender zitierten 
Beobachtungen eines örtlichen Ornithologen wurden durch den Gutachter der Arten-
schutzprüfung I (Büro öKon, Münster) selbst eingeholt und auch bewertet. Da weder 
nachgewiesen wurde, wo der genaue Brutstandort des Rotmilans ist und ob das Revier 
aktuell noch besetzt ist und vor dem Hintergrund, dass das genannte Waldgebiet 2,5 
Kilometer von der Konzentrationszone „Auf der Horst“ und über 1 Kilometer von der Zone 
COE 01 entfernt liegt, gibt es keine Veranlassung, hier und jetzt vertiefend zu prüfen. Die 
Notwendigkeit ergibt sich erst bei konkreten Bauvorhaben. Der Gutachter des Büros öKon 
kommt daher zu dem Schluss, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände in beiden Zo-
nen nicht erfüllt sind. Mögliche, vorsorglich zu beachtende Vermeidungsmaßnahmen können 
erst im nachgeordneten Genehmigungs-verfahren sinnvoll definiert werden. 

Abwägungsergebnis: 

Die artenschutzfachlichen Bedenken werden zurückgewiesen. Der Anregung, eine 
Artenschutzprüfung der Stufe II durchzuführen, wird nicht gefolgt. 

Kurze Inhaltswiedergabe: 

Fehlendes Gutachten zur Windhöffigkeit 

Tatsächlich ist die Windhöffigkeit ein „hartes“ Tabukriterium Es wurde für das 
Gemeindegebiet Rosendahl auch geprüft. Da eine mangelnde Windhöffigkeit, selbst bei der 
Annahme, dass man 5.5 bis 6,0 m/s benötigt (was durch die Rechtsprechung nicht bestätigt 
wird, hier reicht das Erreichen der Anlaufgeschwindigkeit), in Rosendahl nicht vorkommt, 
findet sich dieses Kriterium auch nicht als räumlich steuern-des Ausschlusskriterium wieder. 
Ausweislich des Energieatlas NRW (www.energieatlasnrw.de) gilt für das gesamte 
Gemeindegebiet Rosendahl in 135 m Höhe eine Windgeschwindigkeit von über 6,0 m/s. 
Selbst in 100 m Höhe (eine für moderne Windkraftanlagen kaum noch relevante 
Höhenangabe) werden flächendeckend 5,5 m/s nicht unterschritten.  

Der Hinweis des Einwenders macht jedoch deutlich, dass hier ein Informationsdefizit vorliegt. 
Die oben gemachten Ausführungen werden daher in der Begründung redaktionell ergänzt. 

Abwägungsergebnis: 

Die Ausführungen zur Windhöffigkeit werden zur Kenntnis genommen. Die 
Begründung wird um erläuternde Aussagen redaktionell ergänzt. 
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Beschlussvorschlag zur Stellungnahme von Frau Annemarie Fischer vom 04.02.2015, 

Anlage I.9; SV IX/192 

Die Einwendungen sind in allen Punkten wortgleich mit den Einwendungen des 

Einwenders Anlage I.6. Es gelten daher die gleichen Abwägungen. 

Kurze Inhaltswiedergabe. 

Notwendigkeit einer Artenschutzprüfung Stufe II im Bereich der Konzentrationszone COE 01 

und „Auf der Horst“ 

Die Forderung nach einer vertiefenden Artenschutzprüfung ist nicht nachvollziehbar. Bei 

beiden angesprochenen Zonen handelt es sich um Flächen, die durch vorhandene 

Windkraftanlagen bereits genutzt sind. Dies führt im Bereich der Avifauna zu 

Verdrängungseffekten. 

Eine Artenschutzprüfung I wurde durchgeführt. Hier sind die vom Einwender zitierten 

Beobachtungen aufgeführt. Daraus ist jedoch nicht der Schluss zu ziehen, dass auf dieser 

Planungsebene bereits eine vertiefende Artenschutzprüfung der Stufe II erfolgen müsse. Der 

„Leitfaden Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung 

von Windenergieanlagen in NRW“ (MKULNV 2013) führt unter 4.2 aus: „Bei 

Flächennutzungsplänen für WEA-Konzentrationszonen ist die ASP (Stufe I-III), soweit auf 

dieser Planungsebene bereits ersichtlich, abzuarbeiten. Dies gilt insbesondere dann, wenn 

die konkreten Anlagenstandorte und –typen bereits bekannt sind. Stehen diese Details 

hingegen noch nicht fest, ist eine vollständige Bearbeitung v.a. der baubedingten 

Auswirkungen auf der FNP-Ebene nicht sinnvoll und auch nicht möglich.“ 

Aus den Unterstreichungen geht hervor, dass es auf der Ebene der Flächennutzungsplanung 

keinen Automatismus für vertiefende Artenschutzprüfungen gibt. Der Gemeinde sind 

detaillierte Angaben zu ggf. geplanten Repowering-Maßnahmen nicht bekannt und die heute 

bereits betriebenen Anlagen verfügen über eine Betriebsgenehmigung, die alle Belange 

abgearbeitet hat.  

Der im Thema „Windenergie“ ausweislich zahlreicher Veröffentlichungen, Vorträge und 

Fortbildungen sehr erfahrende Rechtsanwalt Thomas Tyczewski hat in dem 2014 

erschienenen Aufsatz „Konzentrationszonen für Windenergieanlagen rechtsicher planen – 

Illusion oder Wirklichkeit?“ (BauR, Heft 6, 2014, S. 934-947) ausgeführt, das eine 

Artenschutzprüfung II nicht zwingend gesetzlich vorgeschrieben sei. Dies wird wie folgt 

begründet: „Allen Zugriffshandlungen i.S. des § 44 BNatSchG ist gemeinsam, dass gegen 

sie nur durch tatsächliche Handlungen verstoßen werden kann. Der FNP ist wegen seiner 

grobmaschigen Struktur keine Tathandlung. Erst die Errichtung der Windenergieanlage kann 

den Verstoß gegen § 44 BNatSchG bewirken. Deshalb ist es auch unerheblich, dass FNP 

mit der Rechtswirkung des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB partiell Rechtswirkungen wir Be-

bauungspläne erzeugen (...). Denn auch Bebauungspläne sind keine artenschutzrechtlich 

relevanten Tathandlungen. Es tritt ein praktisches Moment hinzu. Zumindest die ASP II ist 

belastbar erst aus fachlicher Sicht abzuarbeiten, wenn die konkreten Anlagenstandorte und –

typen bekannt sind; (...) Erst mit genauer Kenntnis der Anlagenkonfiguration sind konkrete 
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Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen festzulegen, so dass geprüft werden kann, ob 

trotz möglicher Maßnahmen gegen die artenschutzrechtlichen Verbote verstoßen wird. Die 

Konfiguration steht häufig während des Bauleitplanverfahrens nicht fest. Eine belastbare 

ASP II ist deshalb zu diesem Zeitpunkt kaum durchzuführen.“ 

Die Tatsache, dass für andere Konzentrationszonen vertiefende Artenschutzprüfungen 

vorliegen, ändert an dieser Feststellung nichts. Diese ASP II wurden vor dem Hintergrund 

konkreter Anlagenkonfigurationen im Auftrag potenzieller Investoren vorgenommen und der 

Gemeinde zur Verfügung gestellt. Im Fall der vom Einwender angesprochenen Zonen wird 

die Artenschutzprüfung zu einem späteren Zeitpunkt auf das Genehmigungsverfahren 

abzuschichten sein. Der Zeitpunkt hängt von der Planung konkreter (Repowering-)Vorhaben 

ab. 

Unabhängig von der grundsätzlichen Fragestellung, inwieweit eine Artenschutzprüfung der 

Stufe II auf der Ebene der Flächennutzungsplanung überhaupt Sinn macht, ist auch der 

Grund, den der Einwender anführt, nicht belastbar. Die vom Einwender zitierten 

Beobachtungen eines örtlichen Ornithologen wurden durch den Gutachter der Arten-

schutzprüfung I (Büro öKon, Münster) selbst eingeholt und auch bewertet. Da weder 

nachgewiesen wurde, wo der genaue Brutstandort des Rotmilans ist und ob das Revier 

aktuell noch besetzt ist und vor dem Hintergrund, dass das genannte Waldgebiet 2,5 

Kilometer von der Konzentrationszone „Auf der Horst“ und über 1 Kilometer von der Zone 

COE 01 entfernt liegt, gibt es keine Veranlassung, hier und jetzt vertiefend zu prüfen. Die 

Notwendigkeit ergibt sich erst bei konkreten Bauvorhaben. Der Gutachter des Büros öKon 

kommt daher zu dem Schluss, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände in beiden Zo-

nen nicht erfüllt sind. Mögliche, vorsorglich zu beachtende Vermeidungsmaßnahmen können 

erst im nachgeordneten Genehmigungsverfahren sinnvoll definiert werden. 

Abwägungsergebnis: 

Die artenschutzfachlichen Bedenken werden zurückgewiesen. Der Anregung, eine 

Artenschutzprüfung der Stufe II durchzuführen, wird nicht gefolgt. 

Kurze Inhaltswiedergabe: 

Fehlendes Gutachten zur Windhöffigkeit 

Tatsächlich ist die Windhöffigkeit ein „hartes“ Tabukriterium Es wurde für das 

Gemeindegebiet Rosendahl auch geprüft. Da eine mangelnde Windhöffigkeit, selbst bei der 

Annahme, dass man 5.5 bis 6,0 m/s benötigt (was durch die Rechtsprechung nicht bestätigt 

wird, hier reicht das Erreichen der Anlaufgeschwindigkeit), in Rosendahl nicht vorkommt, 

findet sich dieses Kriterium auch nicht als räumlich steuerndes Ausschlusskriterium wieder. 

Ausweislich des Energieatlas NRW (www.energieatlasnrw.de) gilt für das gesamte 

Gemeindegebiet Rosendahl in 135 m Höhe eine Windgeschwindigkeit von über 6,0 m/s. 

Selbst in 100 m Höhe (eine für moderne Windkraftanlagen kaum noch relevante 

Höhenangabe) werden flächendeckend 5,5 m/s nicht unterschritten.  

Der Hinweis des Einwenders macht jedoch deutlich, dass hier ein Informationsdefizit vorliegt. 

Die oben gemachten Ausführungen werden daher in der Begründung redaktionell ergänzt. 



Abwägungsergebnis: 

Die Ausführungen zur Windhöffigkeit werden zur Kenntnis genommen. Die 

Begründung wird um erläuternde Aussagen redaktionell ergänzt. 
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Beschlussvorschlag zur Stellungnahme von Herrn Klaus Beitelhoff vom 04.02.2015, 

Anlage I.10; SV IX/192 

Kurze Inhaltswiedergabe: 

Sorge wegen Infraschall-Immissionen 

Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW 

(LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch kann nachgewiesen werden, dass 

Windenergieanlagen Infraschall verursachen. Die festgestellten Infraschallpegel liegen aber 

weit unterhalb der Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig harmlos“ 

(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie). Auch das Bayerische Landesamt für 

Umwelt und Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese 

Erkenntnis: „Wissenschaftliche Studien zeigen, dass Infraschall nur dann Folgen haben 

kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. Da die von Windkraftanlagen 

erzeugten Infraschallpegel in üblichen Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der 

Hör- und Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der Wissenschaft 

Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für das Wohlbefinden und die 

Gesundheit des Menschen.“ („UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall 

die Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 2012). 

Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes Baden-Württemberg 

führt in einen Informationsblatt vom Januar 2013 aus: „Der von Windenergieanlagen 

erzeugte Infraschall liegt in deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen 

des Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche Wirkungen durch 

Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie 

Autos oder Flugzeugen ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 

Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die Geräusche einer 

Windenergieanlage schon in wenigen hundert Metern Entfernung meist kaum mehr von den 

natürlichen Geräuschen durch Wind und Vegetation ab.“ 

Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. Mobilfunk) wird an diesen 

Themen ständig geforscht, insbesondere da Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, 

beschränkt ist, sondern z.B. auch bei Dieselmotoren und Wärmepumpen auftritt. Der 

Einwender selbst zitiert entsprechende Studien. Hier ist zu unterscheiden zwischen 

Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen Meinung. Nur letztere kann 

Grundlage für die Planungen der Gemeinde Rosendahl sein, die fachinhaltlich dieses 

wissenschaftliche Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch 

den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen der 

Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. Einzelne 

Forschungsberichte bestätigen zum Teil einen weiteren Forschungsbedarf. Derzeit wird 

beispielsweise in Dänemark eine flächendeckende Feldstudie durchgeführt, die allerdings 

erst 2017 abgeschlossen sein wird. Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 

3.000 Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 24.500 Anlagen in 

Betrieb sind (Stand 2014), kann der Gemeinde Rosendahl aber nicht vorgeworfen werden, 

hier ein Experiment mit unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 

ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und den Infraschall-
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Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo wissenschaftlich anerkannt 

nachgewiesen werden konnte und es auch kein definiertes Krankheitsbild, das unzweifelhaft 

durch Windkraftanlagen ausgelöst wurde gibt, kann die Gemeinde Rosendahl davon 

ausgehen, dass die Bedenken unbegründet sind.  

Abwägungsergebnis: 

Die Bedenken werden zurückgewiesen.  

Kurze Inhaltswiedergabe: 

Fehlender Nachweis der Windhöffigkeit 

Tatsächlich ist die Windhöffigkeit ein „hartes“ Tabukriterium Es wurde für das 

Gemeindegebiet Rosendahl auch geprüft. Da eine mangelnde Windhöffigkeit, selbst bei der 

Annahme, dass man 5.5 bis 6,0 m/s benötigt (was durch die Rechtsprechung nicht bestätigt 

wird, hier reicht das Erreichen der Anlaufgeschwindigkeit), in Rosendahl nicht vorkommt, 

findet sich dieses Kriterium auch nicht als räumlich steuerndes Ausschlusskriterium wieder. 

Ausweislich des Energieatlas NRW (www.energieatlasnrw.de) gilt für das gesamte 

Gemeindegebiet Rosendahl in 135 m Höhe eine Windgeschwindigkeit von über 6,0 m/s. 

Selbst in 100 m Höhe (eine für moderne Windkraftanlagen kaum noch relevante 

Höhenangabe) werden flächendeckend 5,5 m/s nicht unterschritten.  

Der Hinweis des Einwenders macht jedoch deutlich, dass hier ein Informationsdefizit vorliegt. 

Die oben gemachten Ausführungen werden daher in der Begründung redaktionell ergänzt. 

Abwägungsergebnis: 

Die Ausführungen zur Windhöffigkeit werden zur Kenntnis genommen. Die 

Begründung wird um erläuternde Aussagen redaktionell ergänzt.  

Kurze Inhaltswiedergabe: 

Landschaftsschutzgebiet und Natura 2000-Gebiete als hartes Tabu werten 

Die Natura-2000 Gebiete wurden in der dem FNP zugrundeliegenden 

Potenzialflächenanalyse als hartes Tabu gewertet und sind damit von der 

Windenergienutzung ausgeschlossen. Dies wirkt sich aber auf die Konzentrationszone 

Holtwicker Mark entgegen der Annahmen des Einwenders nicht aus. 

Landschaftsschutzgebiete stehen der Errichtung von Windkraftanlagen nicht grundsätzlich 

entgegen. Die Beurteilung erfolgt durch die zuständige Fachbehörde beim Kreis Coesfeld 

und, wie in Rosendahl geschehen, durch ausdrücklichen Beschluss des Kreistages. Die Ver-

einbarkeit der Ziele „Landschaftsschutz“ und „Klima-schutz/Energiewende“ ist gegeben. 



Abwägungsergebnis: 

Die Anregungen werden zurückgewiesen.  

Kurze Inhaltswiedergabe: 

Beteiligung nach § 3 BauGB (nicht BGB) nicht ausreichend 

Die Gemeinde Rosendahl ist allen Bestimmungen zur Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 

3 BauGB nachgekommen und hat darüber hinaus frühzeitig 

Bürgerinformationsveranstaltungen durchgeführt.  

Abwägungsergebnis: 

Die Bedenken werden als unzutreffend zurückgewiesen.  

Kurze Inhaltswiedergabe: 

Ausführungen zu § 35 BauGB 

Die Ausführungen des Einwenders zu § 35 BauGB und zum Regionalplan Energie sind im 

Zusammenhang mit der 45. FNP-Änderung unverständlich. 

Abwägungsergebnis: 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

Kurze Inhaltswiedergabe: 

Natur- und Artenschutz, Forderung nach einer Artenschutzprüfung II 

Für die Konzentrationszone Holtwicker Mark liegen sowohl für die Vogelwelt als auch für die 

Fledermäuse artenschutzfachliche Prüfungen der Stufe II vor, die eine ausreichende 

Grundlage sind, um festzustellen, dass artenschutzfachliche Verbotstatbestände, für die es 

auch keine Ausnahmeregelungen (z.B. vorweg genommene Ausgleichsmaßnahmen, 

Abschaltszenarien) nicht zu erwarten sind oder im konkreten Genehmigungsverfahren 

aufgelöst werden können. 

Die Forderung nach einer vertiefenden Artenschutzprüfung der Stufe II fehlt damit die 

Begründung. Der Abschluss der ASP II lag im Jahr 2012. Hier wurde kein Rotmilan 

festgestellt. Aufgrund von Hinweisen wurde in 2014 eine Sichtung registriert, von der aber in 

beiden Flächen noch nicht bekannt, ob es sich hier nur um einen Nahrungsgast bzw. 

Durchzügler handelt. Ein Brutplatz wurde im 1.000 m Radius nicht nachgewiesen. Die 

gutachterliche Aussage der vorliegenden ASP II gilt daher bis auf weiteres. Im Zuge der dem 



FNP nachgeordneten Genehmigungsverfahren werden Nachkartierungen vorgenommen, die 

derzeit bereits angelaufen sind. Der Untersuchungsumfang richtet sich nach dem im Land 

NRW geltenden Leitfaden.  

Abwägungsergebnis: 

Die Bedenken und die Forderung nach einer Artenschutzprüfung der Stufe II werden 

zurückgewiesen. 

Kurze Inhaltswiedergabe 

Sorge um Brandschutz 

Wie von jeder technischen Einrichtung, so geht auch von einer Windkraftanlage das 

grundsätzliche Risiko von Unfällen aus. Dies gilt für Straßen, Betriebe, Flugverkehr und 

praktisch alle übrigen durch den Menschen hervorgerufenen Aktivitäten. Im Zuge der 

Baugenehmigung wird die Einhaltung aller relevanten technischen Regelwerke, auch z.B. 

zum Brandschutz, oder zur Statik geprüft. Nach menschlichem Ermessen ist eine 

Unfallgefahr damit, wie auch bei der Zulassung von Fahrzeugen für den Straßenverkehr, 

ausgeschlossen. Bei Brandschäden an einer Windkraftanlage wird dies abgebremst. 

Löschvorrichtung in der Gondel minimieren die Auswirkungen eines Brandes ebenfalls. Da 

die immissionsrechtlichen Abstände von Windkraftanlagen deutlich größer sind, als die 

bauordnungsrechtlich erforderlichen (halbe Anlagenhöhe), ist das überaus theoretische 

Risiko einer brennende Windkraftanlage in der Abwägung zu vernachlässigen. 

Abwägungsergebnis: 

Die Bedenken werden zur Kenntnis genommen. 

Kurze Inhaltswiedergabe: 

Befangenheit von Ratsmitgliedern 

§ 31 der Gemeindeordnung NRW regelt den Ausschluss von Ratsmitgliedern von 

Beratungen und Entscheidungen, wenn daraus ein Vorteil oder Nachteil entsteht. Die 

Gemeindeordnung regelt auch, dass die Feststellung und Erklärung der Befangenheit nur 

durch das Ratsmitglied selbst erfolgt. Eine abschließende Feststellung des Planes ist noch 

nicht erfolgt, sondern ist der nächste Schritt nach der öffentlichen Auslegung. Die 

Ratsmitglieder können daher ihre Feststellung der Befangenheit noch einmal überdenken. 

Abwägungsergebnis: 

Die Bedenken werden zurückgewiesen.  
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Beschlussvorschlag zur Stellungnahme von Frau Irmgard Beitelhoff, Eingang: 

05.02.2015, Anlage I.11; SV IX/192 

Kurze Inhaltswiedergabe: 

Sorge um Infraschallbelastung 

Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW 

(LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch kann nachgewiesen werden, dass Windenergiean-

lagen Infraschall verursachen. Die festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb 

der Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig harmlos“ 

(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie). Auch das Bayerische Landesamt für 

Umwelt und Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkennt-

nis: „Wissenschaftliche Studien zeigen, dass Infraschall nur dann Folgen haben kann, wenn 

Menschen ihn hören oder spüren können. Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infra-

schallpegel in üblichen Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 

Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der Wissenschaft Wind-

kraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für das Wohlbefinden und die Gesundheit des 

Menschen.“ („UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die Gesund-

heit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 2012). 

Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes Baden-Württemberg 

führt in einen Informationsblatt vom Januar 2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeug-

te Infraschall liegt in deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 

Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche Wirkungen durch Infra-

schall bei Windenergieanlagen nicht zu erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos 

oder Flugzeugen ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. Betrachtet 

man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die Geräusche einer Windenergieanla-

ge schon in wenigen hundert Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Ge-

räuschen durch Wind und Vegetation ab.“ 

Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. Mobilfunk) wird an diesen 

Themen ständig geforscht, insbesondere da Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, 

beschränkt ist, sondern z.B. auch bei Dieselmotoren und Wärmepumpen auftritt. Der Ein-

wender selbst legt eine entsprechende Studie vor. Hier ist zu unterscheiden zwischen Ein-

zelposition und der herrschenden wissenschaftlichen Meinung. Nur letztere kann Grundlage 

für die Planungen der Gemeinde Rosendahl sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 

Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 

der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) kei-

nen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. Einzelne Forschungsberichte bestätigen 

zum Teil einen weiteren Forschungsbedarf. Derzeit wird beispielsweise in Dänemark eine 

flächendeckende Feldstudie durchgeführt, die allerdings erst 2017 abgeschlossen sein wird. 

Auch die vom Einwender vorgelegte Studie endet nicht mit dem Ergebnis, dass es nach-

weisbare Gesundheitsschäden gäbe, sondern dass weitere wissenschaftlich fundierte Er-

kenntnisse gewonnen werden müssen. 
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Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zurzeit ca. 3.000 Windkraftanlagen Strom produ-

zieren und in ganz Deutschland über 24.500 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2014), kann der 

Gemeinde Rosendahl aber nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit unbestimmten 

Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da ein signifikanter Zusammenhang zwi-

schen Gesundheitsschäden und den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute 

nirgendwo wissenschaftlich anerkannt nachgewiesen werden konnte und es auch kein defi-

niertes Krankheitsbild, das unzweifelhaft durch Windkraftanlagen ausgelöst wurde gibt, kann 

die Gemeinde Rosendahl davon ausgehen, dass die Bedenken unbegründet sind. 

Abwägungsergebnis: 

Die Bedenken werden zurückgewiesen.  
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Beschlussvorschlag zur Stellungnahme von Frau Britta Kernebeck-Thies vom 

04.02.2015, Anlage I.12; SV IX/192 

Kurze Inhaltswiedergabe :  

Fehlendes Gutachten zur Windhöffigkeit 

Tatsächlich ist die Windhöffigkeit ein „hartes“ Tabukriterium Es wurde für das 

Gemeindegebiet Rosendahl auch geprüft. Da eine mangelnde Windhöffigkeit, selbst bei der 

Annahme, dass man 5.5 bis 6,0 m/s benötigt (was durch die Rechtsprechung nicht bestätigt 

wird, hier reicht das Erreichen der Anlaufgeschwindigkeit), in Rosendahl nicht vorkommt, 

findet sich dieses Kriterium auch nicht als räumlich steuern-des Ausschlusskriterium wieder. 

Ausweislich des Energieatlas NRW (www.energieatlasnrw.de) gilt für das gesamte 

Gemeindegebiet Rosendahl in 135 m Höhe eine Windgeschwindigkeit von über 6,0 m/s. 

Selbst in 100 m Höhe (eine für moderne Windkraftanlagen kaum noch relevante 

Höhenangabe) werden flächendeckend 5,5 m/s nicht unterschritten.  

Der Hinweis des Einwenders macht jedoch deutlich, dass hier ein Informationsdefizit vorliegt. 

Die oben gemachten Ausführungen werden daher in der Begründung redaktionell ergänzt. 

Abwägungsergebnis: 

Die Ausführungen zur Windhöffigkeit werden zur Kenntnis genommen. Die 

Begründung wird um erläuternde Aussagen redaktionell ergänzt.  

Kurze Inhaltswiedergabe : 

Artenschutzfachliche Bedenken gegen den Standort Holtwicker Mark wegen der Nähe zum 

Holtwicker See 

Für die Konzentrationszone Holtwicker Mark liegen sowohl für die Vogelwelt als auch für die 

Fledermäuse artenschutzfachliche Prüfungen der Stufe II vor, die eine ausreichende 

Grundlage sind, um festzustellen, dass artenschutzfachliche Verbotstatbestände (für die es 

auch keine Ausnahmeregelungen z.B. vorweg genommene Ausgleichsmaßnahmen, 

Abschaltszenarien gibt) nicht zu erwarten sind oder im konkreten Genehmigungsverfahren 

aufgelöst werden können. 

Der Untersuchungsumfang richtet sich nach dem einschlägigen Leitfaden des Landes 

(„Leitfaden Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung 

von Windenergieanlagen in NRW“, MKULNV 2013) und umfasst damit auch das Umfeld des 

Holtwicker Sees. Artenschutzrechtliche Konflikte sind, soweit sie überhaupt vorhanden sind, 

durch Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen (z.B. Bauzeitenbeschränkung) nicht 

gegeben. 

Abwägungsergebnis: 

Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
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Kurze Inhaltswiedergabe : 

Eichenbestände in der Holtwicker Mark, Forderung nach Schutz dieser Bäume 

Gegenstand der Umweltprüfungen war auch die Flora in den Konzentrationszonen. 

Zusammenhängende Waldflächen wurden bereits vorab ausgeschieden. Für 

Einzelbaumbestände gilt, wie von der Einwenderin richtig beschrieben, die Notwendigkeit 

einer Einzelfallprüfung, die jedoch nicht im Rahmen der Flächennutzungsplanung, sondern 

auf der nachgeordneten Genehmigungsebene erfolgt. Erst hier sind die Standorte und damit 

auch die Wirkungsentfernungen zwischen Windkraftanlage und ggf. schützenswertem 

Baumbestand bekannt. Ob die genannten Baumbestände als Landschaftsbestandteil oder in 

einer anderen gesetzlichen Kategorie schützenswert sind, beurteilt nicht die Gemeinde 

Rosendahl, sondern die zuständige Fachbehörde des Kreises (Untere Landschaftsbehörde).   

Abwägungsergebnis: 

Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Kurze Inhaltswiedergabe: 

Befangenheit von Ratsmitgliedern 

§ 31 der Gemeindeordnung NRW regelt den Ausschluss von Ratsmitgliedern von 

Beratungen und Entscheidungen, wenn daraus ein Vorteil oder Nachteil entsteht. Die 

Einwenderin gibt den Sachverhalt hier richtig wieder. Die Gemeindeordnung regelt auch, 

dass die Feststellung und Erklärung der Befangenheit nur durch das Ratsmitglied selbst er-

folgt. Eine abschließende Feststellung des Planes ist noch nicht erfolgt, sondern ist der 

nächste Schritt nach der öffentlichen Auslegung. Die Ratsmitglieder können daher ihre 

Feststellung der Befangenheit noch einmal überdenken. 

Abwägungsergebnis: 

Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Kurze Inhaltswiedergabe : 

Berücksichtigung eines Brutvorkommens des Rotmilans im Bereich; Anregung einer 

Artenschutzprüfung 2 

Für die Konzentrationszone Holtwicker Mark liegen sowohl für die Vogelwelt als auch für die 

Fledermäuse artenschutzfachliche Prüfungen der Stufe II vor, die eine ausreichende 

Grundlage sind, um festzustellen, dass artenschutzfachliche Verbotstatbestände (für die es 

auch keine Ausnahmeregelungen z.B. vorweg genommene Ausgleichsmaßnahmen, 

Abschaltszenarien gibt) nicht zu erwarten sind oder im konkreten Genehmigungsverfahren 

aufgelöst werden können. 



Die Forderung nach einer vertiefenden Artenschutzprüfung der Stufe II fehlt damit die 

Begründung. Der „Leitfaden Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei der Planung und 

Genehmigung von Windenergieanlagen in NRW“ (MKULNV 2013) führt unter 4.2 aus: „Bei 

Flächennutzungsplänen für WEA-Konzentrationszonen ist die ASP (Stufe I-III), soweit auf 

dieser Planungsebene bereits ersichtlich, abzuarbeiten. Dies gilt insbesondere dann, wenn 

die konkreten Anlagenstandorte und –typen bereits bekannt sind. Stehen diese Details hin-

gegen noch nicht fest, ist eine vollständige Bearbeitung v.a. der baubedingten Auswirkungen 

auf der FNP-Ebene nicht sinnvoll und auch nicht möglich.“ 

Der Abschluss der ASP II lag im Jahr 2012. Hier wurde kein Rotmilan festgestellt. Aufgrund 

von Hinweisen wurde in 2014 eine Sichtung registriert, von der aber in beiden Flächen noch 

nicht bekannt ist, ob es sich hier nur um einen Nahrungsgast bzw. Durchzügler handelt. Ein 

Brutplatz wurde im 1.000 m Radius nicht nachgewiesen. Die gutachterliche Aussage der 

vorliegenden ASP II gilt daher bis auf weiteres. Im Zuge der dem FNP nachgeordneten 

Genehmigungsverfahren werden Nachkartierungen vorgenommen, die derzeit bereits 

angelaufen sind. Der Untersuchungsumfang richtet sich nach dem durch den Einwender 

zitierten Leitfaden.  

Abwägungsergebnis: 

Die Bedenken und die Forderung nach einer Artenschutzprüfung der Stufe II werden 

zurückgewiesen. 
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Beschlussvorschlag zur Stellungnahme von Frau Joke Christine Thies vom 
04.02.2015, Anlage I.13; SV IX/192 

Kurze Inhaltswiedergabe :  

Fehlendes Gutachten zur Windhöffigkeit 

Tatsächlich ist die Windhöffigkeit ein „hartes“ Tabukriterium Es wurde für das 

Gemeindegebiet Rosendahl auch geprüft. Da eine mangelnde Windhöffigkeit, selbst bei der 

Annahme, dass man 5.5 bis 6,0 m/s benötigt (was durch die Rechtsprechung nicht bestätigt 

wird, hier reicht das Erreichen der Anlaufgeschwindigkeit), in Rosendahl nicht vorkommt, 

findet sich dieses Kriterium auch nicht als räumlich steuerndes Ausschlusskriterium wieder. 

Ausweislich des Energieatlas NRW (www.energieatlasnrw.de) gilt für das gesamte 

Gemeindegebiet Rosendahl in 135 m Höhe eine Windgeschwindigkeit von über 6,0 m/s. 

Selbst in 100 m Höhe (eine für moderne Windkraftanlagen kaum noch relevante 

Höhenangabe) werden flächendeckend 5,5 m/s nicht unterschritten.  

Der Hinweis des Einwenders macht jedoch deutlich, dass hier ein Informationsdefizit vorliegt. 

Die oben gemachten Ausführungen werden daher in der Begründung redaktionell ergänzt. 

Abwägungsergebnis: 

Die Ausführungen zur Windhöffigkeit werden zur Kenntnis genommen. Die 

Begründung wird um erläuternde Aussagen redaktionell ergänzt.  

Kurze Inhaltswiedergabe : 

Artenschutzfachliche Bedenken gegen den Standort Holtwicker Mark wegen der Nähe zum 

Holtwicker See 

Für die Konzentrationszone Holtwicker Mark liegen sowohl für die Vogelwelt als auch für die 

Fledermäuse artenschutzfachliche Prüfungen der Stufe II vor, die eine ausreichende 

Grundlage sind, um festzustellen, dass artenschutzfachliche Verbotstatbestände (für die es 

auch keine Ausnahmeregelungen z.B. vorweg genommene Ausgleichsmaßnahmen, 

Abschaltszenarien gibt) nicht zu erwarten sind oder im konkreten Genehmigungsverfahren 

aufgelöst werden können. 

Der Untersuchungsumfang richtet sich nach dem einschlägigen Leitfaden des Landes 

(„Leitfaden Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung 

von Windenergieanlagen in NRW“, MKULNV 2013) und umfasst damit auch das Umfeld des 

Holtwicker Sees. Artenschutzrechtliche Konflikte sind, soweit sie überhaupt vorhanden sind, 

durch Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen (z.B. Bauzeitenbeschränkung) nicht 

gegeben. 
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Abwägungsergebnis: 

Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Kurze Inhaltswiedergabe : 

Eichenbestände in der Holtwicker Mark, Forderung nach Schutz dieser Bäume 

Gegenstand der Umweltprüfungen war auch die Flora in den Konzentrationszonen. 

Zusammenhängende Waldflächen wurden bereits vorab ausgeschieden. Für 

Einzelbaumbestände gilt, wie von der Einwenderin richtig beschrieben, die Notwendigkeit 

einer Einzelfallprüfung, die jedoch nicht im Rahmen der Flächennutzungsplanung, sondern 

auf der nachgeordneten Genehmigungsebene erfolgt. Erst hier sind die Standorte und damit 

auch die Wirkungsentfernungen zwischen Windkraftanlage und ggf. schützenswertem 

Baumbestand bekannt. Ob die genannten Baumbestände als Landschaftsbestandteil oder in 

einer anderen gesetzlichen Kategorie schützenswert sind, beurteilt nicht die Gemeinde 

Rosendahl, sondern die zuständige Fachbehörde des Kreises (Untere Landschaftsbehörde).   

Abwägungsergebnis: 

Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Kurze Inhaltswiedergabe: 

Befangenheit von Ratsmitgliedern 

§ 31 der Gemeindeordnung NRW regelt den Ausschluss von Ratsmitgliedern von 

Beratungen und Entscheidungen, wenn daraus ein Vorteil oder Nachteil entsteht. Die 

Einwenderin gibt den Sachverhalt hier richtig wieder. Die Gemeindeordnung regelt auch, 

dass die Feststellung und Erklärung der Befangenheit nur durch das Ratsmitglied selbst er-

folgt. Eine abschließende Feststellung des Planes ist noch nicht erfolgt, sondern ist der 

nächste Schritt nach der öffentlichen Auslegung. Die Ratsmitglieder können daher ihre 

Feststellung der Befangenheit noch einmal überdenken. 

Abwägungsergebnis: 

Die Bedenken werden zurückgewiesen. 



Kurze Inhaltswiedergabe : 

Berücksichtigung eines Brutvorkommens des Rotmilans im Bereich; Anregung einer 

Artenschutzprüfung 2 

Für die Konzentrationszone Holtwicker Mark liegen sowohl für die Vogelwelt als auch für die 

Fledermäuse artenschutzfachliche Prüfungen der Stufe II vor, die eine ausreichende 

Grundlage sind, um festzustellen, dass artenschutzfachliche Verbotstatbestände (für die es 

auch keine Ausnahmeregelungen z.B. vorweg genommene Ausgleichsmaßnahmen, 

Abschaltszenarien gibt) nicht zu erwarten sind oder im konkreten Genehmigungsverfahren 

aufgelöst werden können. 

Die Forderung nach einer vertiefenden Artenschutzprüfung der Stufe II fehlt damit die 

Begründung. Der „Leitfaden Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei der Planung und 

Genehmigung von Windenergieanlagen in NRW“ (MKULNV 2013) führt unter 4.2 aus: „Bei 

Flächennutzungsplänen für WEA-Konzentrationszonen ist die ASP (Stufe I-III), soweit auf 

dieser Planungsebene bereits ersichtlich, abzuarbeiten. Dies gilt insbesondere dann, wenn 

die konkreten Anlagenstandorte und –typen bereits bekannt sind. Stehen diese Details hin-

gegen noch nicht fest, ist eine vollständige Bearbeitung v.a. der baubedingten Auswirkungen 

auf der FNP-Ebene nicht sinnvoll und auch nicht möglich.“ 

Der Abschluss der ASP II lag im Jahr 2012. Hier wurde kein Rotmilan festgestellt. Aufgrund 

von Hinweisen wurde in 2014 eine Sichtung registriert, von der aber in beiden Flächen noch 

nicht bekannt ist, ob es sich hier nur um einen Nahrungsgast bzw. Durchzügler handelt. Ein 

Brutplatz wurde im 1.000 m Radius nicht nachgewiesen. Die gutachterliche Aussage der 

vorliegenden ASP II gilt daher bis auf weiteres. Im Zuge der dem FNP nachgeordneten 

Genehmigungsverfahren werden Nachkartierungen vorgenommen, die derzeit bereits 

angelaufen sind. Der Untersuchungsumfang richtet sich nach dem durch den Einwender 

zitierten Leitfaden.  

Abwägungsergebnis: 

Die Bedenken und die Forderung nach einer Artenschutzprüfung der Stufe II werden 

zurückgewiesen. 
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Beschlussvorschlag zur Stellungnahme von Herrn Karl-Heinz Thies vom 04.02.2015, 
Anlage I.14; SV IX/192 

Kurze Inhaltswiedergabe :  

Fehlendes Gutachten zur Windhöffigkeit 

Tatsächlich ist die Windhöffigkeit ein „hartes“ Tabukriterium Es wurde für das 

Gemeindegebiet Rosendahl auch geprüft. Da eine mangelnde Windhöffigkeit, selbst bei der 

Annahme, dass man 5.5 bis 6,0 m/s benötigt (was durch die Rechtsprechung nicht bestätigt 

wird, hier reicht das Erreichen der Anlaufgeschwindigkeit), in Rosendahl nicht vorkommt, 

findet sich dieses Kriterium auch nicht als räumlich steuern-des Ausschlusskriterium wieder. 

Ausweislich des Energieatlas NRW (www.energieatlasnrw.de) gilt für das gesamte 

Gemeindegebiet Rosendahl in 135 m Höhe eine Windgeschwindigkeit von über 6,0 m/s. 

Selbst in 100 m Höhe (eine für moderne Windkraftanlagen kaum noch relevante 

Höhenangabe) werden flächendeckend 5,5 m/s nicht unterschritten.  

Der Hinweis des Einwenders macht jedoch deutlich, dass hier ein Informationsdefizit vorliegt. 

Die oben gemachten Ausführungen werden daher in der Begründung redaktionell ergänzt. 

Abwägungsergebnis: 

Die Ausführungen zur Windhöffigkeit werden zur Kenntnis genommen. Die 

Begründung wird um erläuternde Aussagen redaktionell ergänzt.  

Kurze Inhaltswiedergabe : 

Artenschutzfachliche Bedenken gegen den Standort Holtwicker Mark wegen der Nähe zum 

Holtwicker See 

Für die Konzentrationszone Holtwicker Mark liegen sowohl für die Vogelwelt als auch für die 

Fledermäuse artenschutzfachliche Prüfungen der Stufe II vor, die eine ausreichende 

Grundlage sind, um festzustellen, dass artenschutzfachliche Verbotstatbestände (für die es 

auch keine Ausnahmeregelungen z.B. vorweg genommene Ausgleichsmaßnahmen, 

Abschaltszenarien gibt) nicht zu erwarten sind oder im konkreten Genehmigungsverfahren 

aufgelöst werden können. 

Der Untersuchungsumfang richtet sich nach dem einschlägigen Leitfaden des Landes 

(„Leitfaden Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung 

von Windenergieanlagen in NRW“, MKULNV 2013) und umfasst damit auch das Umfeld des 

Holtwicker Sees. Artenschutzrechtliche Konflikte sind, soweit sie überhaupt vorhanden sind, 

durch Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen (z.B. Bauzeitenbeschränkung) nicht 

gegeben. 
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Abwägungsergebnis: 

Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Kurze Inhaltswiedergabe : 

Eichenbestände in der Holtwicker Mark, Forderung nach Schutz dieser Bäume 

Gegenstand der Umweltprüfungen war auch die Flora in den Konzentrationszonen. 

Zusammenhängende Waldflächen wurden bereits vorab ausgeschieden. Für 

Einzelbaumbestände gilt, wie von der Einwenderin richtig beschrieben, die Notwendigkeit 

einer Einzelfallprüfung, die jedoch nicht im Rahmen der Flächennutzungsplanung, sondern 

auf der nachgeordneten Genehmigungsebene erfolgt. Erst hier sind die Standorte und damit 

auch die Wirkungsentfernungen zwischen Windkraftanlage und ggf. schützenswertem 

Baumbestand bekannt. Ob die genannten Baumbestände als Landschaftsbestandteil oder in 

einer anderen gesetzlichen Kategorie schützenswert sind, beurteilt nicht die Gemeinde 

Rosendahl, sondern die zuständige Fachbehörde des Kreises (Untere Landschaftsbehörde).   

Abwägungsergebnis: 

Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Kurze Inhaltswiedergabe: 

Befangenheit von Ratsmitgliedern 

§ 31 der Gemeindeordnung NRW regelt den Ausschluss von Ratsmitgliedern von 

Beratungen und Entscheidungen, wenn daraus ein Vorteil oder Nachteil entsteht. Die 

Einwenderin gibt den Sachverhalt hier richtig wieder. Die Gemeindeordnung regelt auch, 

dass die Feststellung und Erklärung der Befangenheit nur durch das Ratsmitglied selbst er-

folgt. Eine abschließende Feststellung des Planes ist noch nicht erfolgt, sondern ist der 

nächste Schritt nach der öffentlichen Auslegung. Die Ratsmitglieder können daher ihre 

Feststellung der Befangenheit noch einmal überdenken. 

Abwägungsergebnis: 

Die Bedenken werden zurückgewiesen. 



Kurze Inhaltswiedergabe : 

Berücksichtigung eines Brutvorkommens des Rotmilans im Bereich; Anregung einer 

Artenschutzprüfung 2 

Für die Konzentrationszone Holtwicker Mark liegen sowohl für die Vogelwelt, als auch für die 

Fledermäuse artenschutzfachliche Prüfungen der Stufe II vor, die eine ausreichende 

Grundlage sind, um festzustellen, dass artenschutzfachliche Verbotstatbestände (für die es 

auch keine Ausnahmeregelungen z.B. vorweg genommene Ausgleichsmaßnahmen, 

Abschaltszenarien gibt) nicht zu erwarten sind oder im konkreten Genehmigungsverfahren 

aufgelöst werden können. 

Die Forderung nach einer vertiefenden Artenschutzprüfung der Stufe II fehlt damit die 

Begründung. Der „Leitfaden Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei der Planung und 

Genehmigung von Windenergieanlagen in NRW“ (MKULNV 2013) führt unter 4.2 aus: „Bei 

Flächennutzungsplänen für WEA-Konzentrationszonen ist die ASP (Stufe I-III), soweit auf 

dieser Planungsebene bereits ersichtlich, abzuarbeiten. Dies gilt insbesondere dann, wenn 

die konkreten Anlagenstandorte und –typen bereits bekannt sind. Stehen diese Details hin-

gegen noch nicht fest, ist eine vollständige Bearbeitung v.a. der baubedingten Auswirkungen 

auf der FNP-Ebene nicht sinnvoll und auch nicht möglich.“ 

Der Abschluss der ASP II lag im Jahr 2012. Hier wurde kein Rotmilan festgestellt. Aufgrund 

von Hinweisen wurde in 2014 eine Sichtung registriert, von der aber in beiden Flächen noch 

nicht bekannt ist, ob es sich hier nur um einen Nahrungsgast bzw. Durchzügler handelt. Ein 

Brutplatz wurde im 1.000 m Radius nicht nachgewiesen. Die gutachterliche Aussage der 

vorliegenden ASP II gilt daher bis auf weiteres. Im Zuge der dem FNP nachgeordneten 

Genehmigungsverfahren werden Nachkartierungen vorgenommen, die derzeit bereits 

angelaufen sind. Der Untersuchungsumfang richtet sich nach dem durch den Einwender 

zitierten Leitfaden.  

Abwägungsergebnis: 

Die Bedenken und die Forderung nach einer Artenschutzprüfung der Stufe II werden 

zurückgewiesen. 
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Beschlussvorschlag zur Stellungnahme von Frau Marlies Kernebeck vom 04.02.2015, 

Anlage I.15; SV IX/192 

Kurze Inhaltswiedergabe :  

Fehlendes Gutachten zur Windhöffigkeit 

Tatsächlich ist die Windhöffigkeit ein „hartes“ Tabukriterium Es wurde für das 

Gemeindegebiet Rosendahl auch geprüft. Da eine mangelnde Windhöffigkeit, selbst bei der 

Annahme, dass man 5.5 bis 6,0 m/s benötigt (was durch die Rechtsprechung nicht bestätigt 

wird, hier reicht das Erreichen der Anlaufgeschwindigkeit), in Rosendahl nicht vorkommt, 

findet sich dieses Kriterium auch nicht als räumlich steuern-des Ausschlusskriterium wieder. 

Ausweislich des Energieatlas NRW (www.energieatlasnrw.de) gilt für das gesamte 

Gemeindegebiet Rosendahl in 135 m Höhe eine Windgeschwindigkeit von über 6,0 m/s. 

Selbst in 100 m Höhe (eine für moderne Windkraftanlagen kaum noch relevante 

Höhenangabe) werden flächendeckend 5,5 m/s nicht unterschritten.  

Der Hinweis des Einwenders macht jedoch deutlich, dass hier ein Informationsdefizit vorliegt. 

Die oben gemachten Ausführungen werden daher in der Begründung redaktionell ergänzt. 

Abwägungsergebnis: 

Die Ausführungen zur Windhöffigkeit werden zur Kenntnis genommen. Die 

Begründung wird um erläuternde Aussagen redaktionell ergänzt.  

Kurze Inhaltswiedergabe : 

Artenschutzfachliche Bedenken gegen den Standort Holtwicker Mark wegen der Nähe zum 

Holtwicker See 

Für die Konzentrationszone Holtwicker Mark liegen sowohl für die Vogelwelt als auch für die 

Fledermäuse artenschutzfachliche Prüfungen der Stufe II vor, die eine ausreichende 

Grundlage sind, um festzustellen, dass artenschutzfachliche Verbotstatbestände (für die es 

auch keine Ausnahmeregelungen z.B. vorweg genommene Ausgleichsmaßnahmen, 

Abschaltszenarien gibt) nicht zu erwarten sind oder im konkreten Genehmigungsverfahren 

aufgelöst werden können. 

Der Untersuchungsumfang richtet sich nach dem einschlägigen Leitfaden des Landes 

(„Leitfaden Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung 

von Windenergieanlagen in NRW“, MKULNV 2013) und umfasst damit auch das Umfeld des 

Holtwicker Sees. Artenschutzrechtliche Konflikte sind, soweit sie überhaupt vorhanden sind, 

durch Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen (z.B. Bauzeitenbeschränkung) nicht 

gegeben. 

Abwägungsergebnis: 

Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

template
Textfeld



Kurze Inhaltswiedergabe : 

Eichenbestände in der Holtwicker Mark, Forderung nach Schutz dieser Bäume 

Gegenstand der Umweltprüfungen war auch die Flora in den Konzentrationszonen. 

Zusammenhängende Waldflächen wurden bereits vorab ausgeschieden. Für 

Einzelbaumbestände gilt, wie von der Einwenderin richtig beschrieben, die Notwendigkeit 

einer Einzelfallprüfung, die jedoch nicht im Rahmen der Flächennutzungsplanung, sondern 

auf der nachgeordneten Genehmigungsebene erfolgt. Erst hier sind die Standorte und damit 

auch die Wirkungsentfernungen zwischen Windkraftanlage und ggf. schützenswertem 

Baumbestand bekannt. Ob die genannten Baumbestände als Landschaftsbestandteil oder in 

einer anderen gesetzlichen Kategorie schützenswert sind, beurteilt nicht die Gemeinde 

Rosendahl, sondern die zuständige Fachbehörde des Kreises (Untere Landschaftsbehörde).   

Abwägungsergebnis: 

Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Kurze Inhaltswiedergabe: 

Befangenheit von Ratsmitgliedern 

§ 31 der Gemeindeordnung NRW regelt den Ausschluss von Ratsmitgliedern von 

Beratungen und Entscheidungen, wenn daraus ein Vorteil oder Nachteil entsteht. Die 

Einwenderin gibt den Sachverhalt hier richtig wieder. Die Gemeindeordnung regelt auch, 

dass die Feststellung und Erklärung der Befangenheit nur durch das Ratsmitglied selbst er-

folgt. Eine abschließende Feststellung des Planes ist noch nicht erfolgt, sondern ist der 

nächste Schritt nach der öffentlichen Auslegung. Die Ratsmitglieder können daher ihre 

Feststellung der Befangenheit noch einmal überdenken. 

Abwägungsergebnis: 

Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Kurze Inhaltswiedergabe : 

Berücksichtigung eines Brutvorkommens des Rotmilans im Bereich; Anregung einer 

Artenschutzprüfung 2 

Für die Konzentrationszone Holtwicker Mark liegen sowohl für die Vogelwelt als auch für die 

Fledermäuse artenschutzfachliche Prüfungen der Stufe II vor, die eine ausreichende 

Grundlage sind, um festzustellen, dass artenschutzfachliche Verbotstatbestände (für die es 

auch keine Ausnahmeregelungen z.B. vorweg genommene Ausgleichsmaßnahmen, 



Abschaltszenarien gibt) nicht zu erwarten sind oder im konkreten Genehmigungsverfahren 

aufgelöst werden können. 

Die Forderung nach einer vertiefenden Artenschutzprüfung der Stufe II fehlt damit die 

Begründung. Der „Leitfaden Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei der Planung und 

Genehmigung von Windenergieanlagen in NRW“ (MKULNV 2013) führt unter 4.2 aus: „Bei 

Flächennutzungsplänen für WEA-Konzentrationszonen ist die ASP (Stufe I-III), soweit auf 

dieser Planungsebene bereits ersichtlich, abzuarbeiten. Dies gilt insbesondere dann, wenn 

die konkreten Anlagenstandorte und –typen bereits bekannt sind. Stehen diese Details hin-

gegen noch nicht fest, ist eine vollständige Bearbeitung v.a. der baubedingten Auswirkungen 

auf der FNP-Ebene nicht sinnvoll und auch nicht möglich.“ 

Der Abschluss der ASP II lag im Jahr 2012. Hier wurde kein Rotmilan festgestellt. Aufgrund 

von Hinweisen wurde in 2014 eine Sichtung registriert, von der aber in beiden Flächen noch 

nicht bekannt ist, ob es sich hier nur um einen Nahrungsgast bzw. Durchzügler handelt. Ein 

Brutplatz wurde im 1.000 m Radius nicht nachgewiesen. Die gutachterliche Aussage der 

vorliegenden ASP II gilt daher bis auf weiteres. Im Zuge der dem FNP nachgeordneten 

Genehmigungsverfahren werden Nachkartierungen vorgenommen, die derzeit bereits 

angelaufen sind. Der Untersuchungsumfang richtet sich nach dem durch den Einwender 

zitierten Leitfaden.  

Abwägungsergebnis: 

Die Bedenken und die Forderung nach einer Artenschutzprüfung der Stufe II werden 

zurückgewiesen. 
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Beschlussvorschlag zur Stellungnahme von Herrn Herbert Niesing an die Gemeinde 
Rosendahl und inhaltsgleich an den Kreis Coesfeld vom 04.02.2015, 
Anlage I.16; SV IX/192  

Kurze Inhaltswiedergabe. 

Artenschutzfachliche Bedenken wegen eines Rotmilan-Paares, Kiebitzen und Feldlerchen im 

Bereich der Konzentrationszone Holtwicker Mark 

Für die Konzentrationszone Holtwicker Mark liegen sowohl für die Vogelwelt als auch für die 

Fledermäuse artenschutzfachliche Prüfungen der Stufe II vor, die eine ausreichende 

Grundlage sind, um festzustellen, dass artenschutzfachliche Verbotstatbestände, für die es 

auch keine Ausnahmeregelungen (z.B. vorweg genommene Ausgleichsmaßnahmen, 

Abschaltszenarien) nicht zu erwarten sind oder im konkreten Genehmigungsverfahren 

aufgelöst werden können. 

Der Abschluss der ASP II lag im Jahr 2012. Hier wurde kein Rotmilan festgestellt. Aufgrund 

von Hinweisen wurde in 2014 eine Sichtung registriert, von der aber in beiden Flächen noch 

nicht bekannt, ob es sich hier nur um einen Nahrungsgast bzw. Durchzügler handelt. Ein 

Brutplatz wurde im 1.000 m Radius nicht nachgewiesen. Die gutachterliche Aussage der 

vorliegenden ASP II gilt daher bis auf weiteres. Im Zuge der dem FNP nachgeordneten 

Genehmigungsverfahren werden Nachkartierungen vorgenommen, die derzeit bereits 

angelaufen sind. Der Untersuchungsumfang richtet sich nach dem in NRW geltenden 

Leitfaden.  

Die artenschutzfachlichen Prüfungen wurden nach anerkannten Standards durchgeführt. 

Bedenken seitens der Fachbehörde (Kreis Coesfeld) wurden nicht geäußert. 

Abwägungsergebnis: 

Die artenschutzfachlichen Bedenken werden zurückgewiesen. 

Frage: wer für die Einhaltung, Errichtung und Kontrolle von Ausgleichsmaßnahmen 

zuständig ist 

Antwort: die Überwachung erfolgt durch den Kreis Coesfeld. 

Kurze Inhaltswiedergabe: 

Gesundheitsschäden durch Windkraftanlagen 

Die Feststellung des Einwenders, dass noch nirgendwo bewiesen sei, dass 

Windkraftanlagen nicht schädlich für die Umwelt seien, widerspricht der Lebensrealität. Seit 

Jahrzehnten werden in Deutschland Windkraftanlagen errichtet. Mit Stichtag 30.06.2014 sind 

über 24.500 Windkraftanlagen in Betrieb. Da von Windkraftanlagen verschiedene 

Immissionen ausgehen, werden diese in Genehmigungsverfahren sorgfältig auf die 

Einhaltung aller anerkannten Grenzwerte geprüft.  
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Fehlendes Gutachten zur Windhöffigkeit 

Tatsächlich ist die Windhöffigkeit ein „hartes“ Tabukriterium. Es wurde für das 

Gemeindegebiet Rosendahl auch geprüft. Da eine mangelnde Windhöffigkeit, selbst bei der 

Annahme, dass man 5.5 bis 6,0 m/s benötigt (was durch die Rechtsprechung nicht bestätigt 

wird, hier reicht das Erreichen der Anlaufgeschwindigkeit), in Rosendahl nicht vorkommt, 

findet sich dieses Kriterium auch nicht als räumlich steuerndes Ausschlusskriterium wieder. 

Ausweislich des Energieatlas NRW (www.energieatlasnrw.de) gilt für das gesamte 

Gemeindegebiet Rosendahl in 135 m Höhe eine Windgeschwindigkeit von über 6,0 m/s. 

Selbst in 100 m Höhe (eine für moderne Windkraftanlagen kaum noch relevante 

Höhenangabe) werden flächendeckend 5,5 m/s nicht unterschritten.  

Der Hinweis des Einwenders macht jedoch deutlich, dass hier ein Informationsdefizit vorliegt. 

Die oben gemachten Ausführungen werden daher in der Begründung redaktionell ergänzt. 

Abwägungsergebnis: 

Die Ausführungen zur Windhöffigkeit werden zur Kenntnis genommen. Die 

Begründung wird um erläuternde Aussagen redaktionell ergänzt.  
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Beschlussvorschlag zur Stellungnahme von Frau R. Niesing an die Gemeinde 
Rosendahl und an den Kreis Coesfeld vom 02.02.2015, Anlage I.17; SV IX/192 

Kurze Inhaltswiedergabe:  

Vorkommen verschiedener Vogel- und Fledermausarten (Bereich der Konzentrationszone 

Holtwicker Mark) 

Für die Konzentrationszone Holtwicker Mark liegen sowohl für die Vogelwelt als auch für die 

Fledermäuse artenschutzfachliche Prüfungen der Stufe II vor, die eine ausreichende 

Grundlage sind, um festzustellen, dass artenschutzfachliche Verbotstatbestände (für die es 

auch keine Ausnahmeregelungen z.B. vorweg genommene Ausgleichsmaßnahmen, 

Abschaltszenarien gibt) nicht zu erwarten sind oder im konkreten Genehmigungsverfahren 

aufgelöst werden können. 

Der Abschluss der ASP II lag im Jahr 2012. Hier wurde kein Rotmilan festgestellt. Aufgrund 

von Hinweisen wurde in 2014 eine Sichtung registriert, von der aber in beiden Flächen noch 

nicht bekannt ist, ob es sich hier nur um einen Nahrungsgast bzw. Durchzügler handelt. Ein 

Brutplatz wurde im 1.000 m Radius nicht nachgewiesen. Die gutachterliche Aussage der 

vorliegenden ASP II gilt daher bis auf weiteres. Im Zuge der dem FNP nachgeordneten 

Genehmigungsverfahren werden Nachkartierungen vorgenommen, die derzeit bereits 

angelaufen sind. Der Untersuchungsumfang richtet sich nach dem im Land NRW geltenden 

Leitfaden.  

Die artenschutzfachlichen Prüfungen wurden nach anerkannten Standards durchgeführt. 

Bedenken seitens der Fachbehörde (Kreis Coesfeld) wurden nicht geäußert.  

Die Sorgen des Einwenders um den Artenschutz sind ernst zu nehmen und führen auch zu 

einem erheblichen Prüfungsaufwand im Genehmigungsverfahren. Schlussendlich ist die 

Planung das Ergebnis einer Abwägung zwischen den Artenschutzbelangen und den 

Belangen des Klimaschutzes und der Energiewende, wobei letztere durch die Wahrung 

eines lebenswerten Klimas schlussendlich auch zum Artenschutz beitragen.  

Abwägungsergebnis: 

Die artenschutzfachlichen Bedenken werden zurückgewiesen. 

Kurze Inhaltswiedergabe: 

Verschlechterung der Lebens- und Erholungsqualität der Landschaft 

Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung der Landschaft 

verbunden. Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten Stromerzeugung 

prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt dezentralen, regionalen Energieerzeugung 

das Landschaftsbild. Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 

aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine eingeschränkte Bedeutung. Das OVG Münster 

hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: 
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„Eine Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen Neuartigkeit und 

der dadurch bedingten optischen Gewöhnungsbedürftigkeit der Windkraftanlagen noch allein 

aus deren angesichts ihrer Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 

werden. ...“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az. 12 LB 243/07).  

Die subjektive Wahrnehmung von Windkraftanlagen als störende Fremdkörper ist zweifellos 

bei einzelnen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht objektivieren und muss darüber 

hinaus mit den Zielen des Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. 

Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den Menschen zur 

Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist 

kein statisches Gut, sondern immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass 

die derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 

Windenergieanlagen nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 

Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität bedeutet, ist mit der 

Kulturlandschaft sorgsam umzugehen. Die Gemeinde Rosendahl hat mit ihrer Planung von 

Konzentrationszonen genau diesen Weg eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten 

Planung von Windkraftanlagen, wie es § 35 Abs. 1 Nr. 5 (grundsätzliche Privilegierung) 

vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 Abs. 3 Satz 3 Gebrauch 

und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im Gemeindegebiet erheblich ein. 

Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, Erholung und 

Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, Verweilen) werden durch 

Windkraftanlagen nicht eingeschränkt. Die langjährigen Erfahrungen aus den Küstenländern 

geben keinen Hinweis darauf, dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 

Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive Beeinträchtigung, die jeder Bürger 

wahrnimmt, ist nicht gegeben.  

 Abwägungsergebnis: 

Die Bedenken wegen einer Beeinträchtigung der Erholungsfunktionen werden 

zurückgewiesen.  

Kurze Inhaltswiedergabe: 

Lärmbelästigung und Schattenwurf befürchtet 

Die der Potenzialflächenanalyse zugrunde liegenden Abstände zu Siedlungsbereichen und 

zum Wohnen im Außenbereich orientieren sich gemäß den Vorgaben des 

Bundesverwaltungsgerichts daran, ob im Gemeindegebiet Rosendahl damit der Windenergie 

noch substanziell Raum bleibt. Höhere Abstände würden dazu führen, dass kaum noch 

Flächen zur Verfügung stünden. Mit den gewählten Abständen können Windkraftanlagen 

errichtet werden, deren Betrieb nicht zur Überschreitung der gesetzlichen Grenzwerte am 

Wohnhaus der Einwender führen. Die Darstellung von Konzentrationszonen im 

Flächennutzungsplan sagt noch nichts über die später bau- und immissionsrechtlichen 

Möglichkeiten tatsächlich zu errichtender Windkraftanlagen aus. Selbst wenn sehr große 

Windkraftanlagen errichtet werden, sind die Lärmgrenzwerte am Anwesen der Einwender 



gemäß den gesetzlichen Vorschriften des Bundesimmissionsschutzgesetzes einzuhalten. 

Dies geschieht entweder durch die Auswahl einer entsprechend „leisen“ bzw. kleinen 

Anlage, durch einen entsprechend großen Abstand oder durch einen lärmmindernden 

Betriebsmodus z.B. zur Nachtzeit. Die Darstellung der Konzentrationszone ermöglicht 

ausdrücklich nicht die Errichtung jedes Anlagentyps an jedem Standort in der Zone.  

Der Schattenwurf einer Windkraftanlage wird heute technisch zuverlässig und als Auflage in 

der immissionsrechtlichen Genehmigung durch sogenannte „Schattenwächter“ vermieden 

bzw. auf das gesetzliche Minimum begrenzt. 
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Beschlussvorschlag zur Stellungnahme von Herrn Kevin Niesing vom 05.02.2015, 
Anlage I.18; SV IX/192  

Kurze Inhaltswiedergabe. 

Forderung nach Artenschutzgutachten der Stufe II 

Der Großteil der vorgelegten Artenschutzgutachten beinhaltet eine Art-für-Art-Untersuchung 

mit einer detaillierten örtlichen Bestandserfassung und ist damit der Stufe II zuzuordnen. 

Lediglich für die durch vorhandene Windkraftanlagen geprägten Konzentrationszonen COE 

01 und „Auf der Horst“ wurde eine Untersuchung der Stufe I als ausreichend erachtet, da 

durch die vorhandenen Windkraftanlagen bereits Gewöhnungs- und Verdrängungseffekte 

eingetreten sind.  

Eine pauschale Forderung nach einer vertiefenden Artenschutzprüfung der Stufe II ist auf 

dieser Planungsebene auch nicht angemessen. Der „Leitfaden Umsetzung des Arten- und 

Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in NRW“ 

(MKULNV 2013) führt unter 4.2 aus: „Bei Flächennutzungsplänen für WEA-

Konzentrationszonen ist die ASP (Stufe I-III), soweit auf dieser Planungsebene bereits 

ersichtlich, abzuarbeiten. Dies gilt insbesondere dann, wenn die konkreten Anlagenstandorte 

und –typen bereits bekannt sind. Stehen diese Details hingegen noch nicht fest, ist eine 

vollständige Bearbeitung v.a. der baubedingten Auswirkungen auf der FNP-Ebene nicht 

sinnvoll und auch nicht möglich.“ 

Aus den Unterstreichungen geht hervor, dass es auf der Ebene der Flächennutzungsplanung 

keinen Automatismus für vertiefende Artenschutzprüfungen gibt. Der Gemeinde sind 

detaillierte Angaben zu ggf. geplanten Repowering-Maßnahmen nicht bekannt und die heute 

bereits betriebenen Anlagen verfügen über eine Betriebsgenehmigung, die alle Belange 

abgearbeitet hat.  

Der im Thema „Windenergie“ ausweislich zahlreicher Veröffentlichungen, Vorträge und 

Fortbildungen sehr erfahrende Rechtsanwalt Thomas Tyczewski hat in dem 2014 

erschienenen Aufsatz „Konzentrationszonen für Windenergieanlagen rechtsicher planen – 

Illusion oder Wirklichkeit?“ (BauR, Heft 6, 2014, S. 934-947) ausgeführt, das eine 

Artenschutzprüfung II nicht zwingend gesetzlich vorgeschrieben sei. Dies wird wie folgt 

begründet: „Allen Zugriffshandlungen i.S. des § 44 BNatSchG ist gemeinsam, dass gegen 

sie nur durch tatsächliche Handlungen verstoßen werden kann. Der FNP ist wegen seiner 

grobmaschigen Struktur keine Tathandlung. Erst die Errichtung der Windenergieanlage kann 

den Verstoß gegen § 44 BNatSchG bewirken. Deshalb ist es auch unerheblich, dass FNP 

mit der Rechtswirkung des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB partiell Rechtswirkungen wir 

Bebauungspläne erzeugen (...). Denn auch Bebauungspläne sind keine artenschutzrechtlich 

relevanten Tathandlungen. Es tritt ein praktisches Moment hinzu. Zumindest die ASP II ist 

belastbar erst aus fachlicher Sicht abzuarbeiten, wenn die konkreten Anlagenstandorte und –

typen bekannt sind; (...) Erst mit genauer Kenntnis der Anlagenkonfiguration sind konkrete 

Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen festzulegen, so dass geprüft werden kann, ob 

trotz möglicher Maßnahmen gegen die artenschutzrechtlichen Verbote verstoßen wird. Die 

Konfiguration steht häufig während des Bauleitplanverfahrens nicht fest. Eine belastbare 

ASP II ist deshalb zu diesem Zeitpunkt kaum durchzuführen.“ 
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Abwägungsergebnis: 

Die Bedenken und die Forderung nach einer Artenschutzprüfung der Stufe II werden 

zurückgewiesen.  
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Beschlussvorschlag zur Stellungnahme von Frau Agnes Kettler an die Gemeinde 
Rosendahl und inhaltsgleich an den Kreis Coesfeld vom 05.02.2015, 
Anlage I.19; SV IX/192 

Kurze Inhaltswiedergabe:  

Fehlendes Gutachten zur Windhöffigkeit 

Tatsächlich ist die Windhöffigkeit ein „hartes“ Tabukriterium Es wurde für das 

Gemeindegebiet Rosendahl auch geprüft. Da eine mangelnde Windhöffigkeit, selbst bei der 

Annahme, dass man 5.5 bis 6,0 m/s benötigt (was durch die Rechtsprechung nicht bestätigt 

wird, hier reicht das Erreichen der Anlaufgeschwindigkeit), in Rosendahl nicht vorkommt, 

findet sich dieses Kriterium auch nicht als räumlich steuerndes Ausschlusskriterium wieder. 

Ausweislich des Energieatlas NRW (www.energieatlasnrw.de) gilt für das gesamte 

Gemeindegebiet Rosendahl in 135 m Höhe eine Windgeschwindigkeit von über 6,0 m/s. 

Selbst in 100 m Höhe (eine für moderne Windkraftanlagen kaum noch relevante 

Höhenangabe) werden flächendeckend 5,5 m/s nicht unterschritten.  

Der Hinweis des Einwenders macht jedoch deutlich, dass hier ein Informationsdefizit vorliegt. 

Die oben gemachten Ausführungen werden daher in der Begründung redaktionell ergänzt. 

Abwägungsergebnis: 

Die Ausführungen zur Windhöffigkeit werden zur Kenntnis genommen. Die 

Begründung wird um erläuternde Aussagen redaktionell ergänzt.  

Kurze Inhaltswiedergabe: 

Befangenheit von Ratsmitgliedern 

§ 31 der Gemeindeordnung NRW regelt den Ausschluss von Ratsmitgliedern von 

Beratungen und Entscheidungen, wenn daraus ein Vorteil oder Nachteil entsteht. Die 

Einwenderin gibt den Sachverhalt hier richtig wieder. Die Gemeindeordnung regelt auch, 

dass die Feststellung und Erklärung der Befangenheit nur durch das Ratsmitglied selbst 

erfolgt. Eine abschließende Feststellung des Planes ist noch nicht erfolgt, sondern ist der 

nächste Schritt nach der öffentlichen Auslegung. Die Ratsmitglieder können daher ihre 

Feststellung der Befangenheit noch einmal überdenken. 

Abwägungergebnis: 

Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
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Kurze Inhaltswiedergabe: 

Sorge um Eiswurf 

Die Sorge um Eiswurf ist unbegründet. Heute genehmigte Windkraftanlagen registrieren 

Eisansatz auf den Flügeln als Unwucht, was zum Stillstand der Anlage führt. Dies ist jedoch 

kein Regelungsgegenstand des Flächennutzungsplanes, sondern Bestandteil des 

immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahrens. 

Abwägungsergebnis: 

Die Bedenken werden zurückgewiesen.  

Kurze Inhaltswiedergabe: 

Rotmilan in Bereich der Konzentrationszone, Forderung nach einem neuen Vogelgutachten 

Zu den Unterstellungen bezüglich des Versuchs, den Rotmilan zu vertreiben, können hier 

nur aufgrund des Hörensagens keine Aussagen gemacht werden. Die Forderung nach 

einem neuen Vogelgutachten ist allerdings nicht angemessen. Für die Konzentrationszone 

Holtwicker Mark liegen sowohl für die Vogelwelt, als auch für die Fledermäuse 

artenschutzfachliche Prüfungen der Stufe II vor, die eine ausreichende Grundlage sind, um 

festzustellen, dass artenschutzfachliche Verbotstatbestände (für die es auch keine 

Ausnahmeregelungen z.B. vorweg genommene Ausgleichsmaßnahmen, Abschaltszenarien 

gibt) nicht zu erwarten sind oder im konkreten Genehmigungsverfahren aufgelöst werden 

können. 

Der Abschluss der ASP II lag im Jahr 2012. Hier wurde kein Rotmilan festgestellt. Aufgrund 

von Hinweisen wurde in 2014 eine Sichtung registriert, von der aber in beiden Flächen noch 

nicht bekannt, ob es sich hier nur um einen Nahrungsgast bzw. Durchzügler handelt. Ein 

Brutplatz wurde im 1.000 m Radius nicht nachgewiesen. Die gutachterliche Aussage der 

vorliegenden ASP II gilt daher bis auf weiteres. Im Zuge der dem FNP nachgeordneten 

Genehmigungsverfahren werden Nachkartierungen vorgenommen, die derzeit bereits 

angelaufen sind.  

Abwägungsergebnis: 

Die Forderung nach einem neuen Vogelgutachten wird für das FNP-Verfahren 

zurückgewiesen. Detaillierte und aktualisierte Prüfungen erfolgen auf der 

Genehmigungsebene.  



Kurze Inhaltswiedergabe: 

Einschränkung der Lebens- und Wohnqualität durch zusätzliche Lärmbelästigung von 

Windkraftanlagen 

Die der Potenzialflächenanalyse zugrunde liegenden Abstände zu Siedlungsbereichen und 

zum Wohnen im Außenbereich orientieren sich gemäß den Vorgaben des 

Bundesverwaltungsgerichts daran, ob im Gemeindegebiet Rosendahl damit der Windenergie 

noch substanziell Raum bleibt. Höhere Abstände würden dazu führen, dass kaum noch 

Flächen zur Verfügung stünden. Die Darstellung von Konzentrationszonen im 

Flächennutzungsplan sagt noch nichts über die später bau- und immissionsrechtlichen 

Möglichkeiten tatsächlich zu errichtender Windkraftanlagen aus. Selbst wenn sehr große 

Windkraft-Anlagen errichtet werden, sind die Lärmgrenzwerte am Anwesen der Einwender 

gemäß den gesetzlichen Vorschriften des Bundesimmissionsschutzgesetzes einzuhalten. 

Dies geschieht entweder durch die Auswahl einer entsprechend „leisen“ bzw. kleinen 

Anlage, durch einen entsprechend großen Abstand oder durch einen lärmmindernden 

Betriebsmodus z.B. zur Nachtzeit. Die Darstellung der Konzentrationszone ermöglicht 

ausdrücklich nicht die Errichtung jedes Anlagentyps an jedem Standort in der Zone.  

Abwägungsergebnis: 

Die Bedenken werden zurückgewiesen.  

Kurze Inhaltswiedergabe: 

Die Konzentrationszone Holtwicker Mark sei ein Schwachwindgebiet und es gäbe effektivere 
Gebiete 

Wie zum ersten Punkt der Einwendungen (fehlendes Gutachten zur Windhöffigkeit) bereits 

ausgeführt, sind die Windverhältnisse in Rosendahl flächendeckend ausreichend zum 

wirtschaftlichen Betrieb von Windkraftanlagen. Soweit es kleinräumig Unterschiede gibt, sind 

diese durch entsprechende Anlagentechniken und Anlagenhöhen auszugleichen. 

Abwägungsergebnis: 

Die Bedenken werden zurückgewiesen.  



Kurze Inhaltswiedergabe: 

Holtwicker Mark sei ein Naturschutzgebiet 

Kein Teil der Konzentrationszone Holtwicker Mark ist als Naturschutzgebiet gesetzlich 

geschützt. Naturschutz ist ein hartes Kriterium und führt zum Ausschluss von 

Potenzialflächen. 

Abwägungsergebnis: 

Die Bedenken werden zurückgewiesen.  

Kurze Inhaltswiedergabe: 

Ein Flächennutzungsplan soll der Gemeinschaft dienen 

Die 45. FNP-Änderung der Gemeinde Rosendahl richtet sich mit dem speziellen zur 

Verfügung stehenden planungsrechtlichen Instrumentarium des Baugesetzbuches (§ 35 Abs. 

3 Satz 3) gegen die Interessen zahlreicher Grundstückseigentümer, eine Windkraftanlage zu 

errichten. Dies geschieht vor dem Hintergrund einer vorsorgenden Planung für alle Bürger 

der Gemeinde. Die Darstellung von Konzentrationszonen ist eine Bauverbotsplanung, da der 

Bundesgesetzgeber bereits 1996 die Windenergienutzung im Außenbereich allgemein 

privilegiert hat. Es ist daher eine völlig unzutreffende Unterstellung, dass diese 45. FNP-

Änderung den Interessen einzelner dienen würde.  

Abwägungsergebnis: 

Die Bedenken werden zurückgewiesen.  
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Beschlussvorschlag zur Stellungnahme von Herrn Andreas Kettler an die Gemeinde 
Rosendahl und inhaltsgleich an den Kreis Coesfeld vom 05.02.2015, 
Anlage I.20; SV IX/192 

Kurze Inhaltswiedergabe: 

Fehlendes Gutachten zur Windhöffigkeit 

Tatsächlich ist die Windhöffigkeit ein „hartes“ Tabukriterium Es wurde für das 

Gemeindegebiet Rosendahl auch geprüft. Da eine mangelnde Windhöffigkeit, selbst bei der 

Annahme, dass man 5.5 bis 6,0 m/s benötigt (was durch die Rechtsprechung nicht bestätigt 

wird, hier reicht das Erreichen der Anlaufgeschwindigkeit), in Rosendahl nicht vorkommt, 

findet sich dieses Kriterium auch nicht als räumlich steuerndes Ausschlusskriterium wieder. 

Ausweislich des Energieatlas NRW (www.energieatlasnrw.de) gilt für das gesamte 

Gemeindegebiet Rosendahl in 135 m Höhe eine Windgeschwindigkeit von über 6,0 m/s. 

Selbst in 100 m Höhe (eine für moderne Windkraftanlagen kaum noch relevante 

Höhenangabe) werden flächendeckend 5,5 m/s nicht unterschritten.  

Der Hinweis des Einwenders macht jedoch deutlich, dass hier ein Informationsdefizit vorliegt. 

Die oben gemachten Ausführungen werden daher in der Begründung redaktionell ergänzt. 

Abwägungsergebnis: 

Die Ausführungen zur Windhöffigkeit werden zur Kenntnis genommen. Die 

Begründung wird um erläuternde Aussagen redaktionell ergänzt.  

Kurze Inhaltswiedergabe: 

Befangenheit von Ratsmitgliedern 

§ 31 der Gemeindeordnung NRW regelt den Ausschluss von Ratsmitgliedern von 

Beratungen und Entscheidungen, wenn daraus ein Vorteil oder Nachteil entsteht. Die 

Einwenderin gibt den Sachverhalt hier richtig wieder. Die Gemeindeordnung regelt auch, 

dass die Feststellung und Erklärung der Befangenheit nur durch das Ratsmitglied selbst 

erfolgt. Eine abschließende Feststellung des Planes ist noch nicht erfolgt, sondern ist der 

nächste Schritt nach der öffentlichen Auslegung. Die Ratsmitglieder können daher ihre 

Feststellung der Befangenheit noch einmal überdenken. 

Abwägungsergebnis: 

Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
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Kurze Inhaltswiedergabe: 

Sorge um Eiswurf 

Die Sorge um Eiswurf ist unbegründet. Heute genehmigte Windkraftanlagen registrieren 

Eisansatz auf den Flügeln als Unwucht, was zum Stillstand der Anlage führt. Dies ist jedoch 

kein Regelungsgegenstand des Flächennutzungsplanes, sondern Bestandteil des 

immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahrens. 

Abwägungsergebnis: 

Die Bedenken werden zurückgewiesen.  

Kurze Inhaltswiedergabe: 

Rotmilan in Bereich der Konzentrationszone, Forderung nach einem neuen Vogelgutachten 

Zu den Unterstellungen bezüglich des Versuchs, den Rotmilan zu vertreiben, können hier 

nur aufgrund des Hörensagens keine Aussagen gemacht werden. Die Forderung nach 

einem neuen Vogelgutachten ist allerdings nicht angemessen. Für die Konzentrationszone 

Holtwicker Mark liegen sowohl für die Vogelwelt, als auch für die Fledermäuse 

artenschutzfachliche Prüfungen der Stufe II vor, die eine ausreichende Grundlage sind, um 

festzustellen, dass artenschutzfachliche Verbotstatbestände (für die es auch keine 

Ausnahmeregelungen z.B. vorweg genommene Ausgleichsmaßnahmen, Abschaltszenarien 

gibt) nicht zu erwarten sind oder im konkreten Genehmigungsverfahren aufgelöst werden 

können. 

Der Abschluss der ASP II lag im Jahr 2012. Hier wurde kein Rotmilan festgestellt. Aufgrund 

von Hinweisen wurde in 2014 eine Sichtung registriert, von der aber in beiden Flächen noch 

nicht bekannt, ob es sich hier nur um einen Nahrungsgast bzw. Durchzügler handelt. Ein 

Brutplatz wurde im 1.000 m Radius nicht nachgewiesen. Die gutachterliche Aussage der 

vorliegenden ASP II gilt daher bis auf weiteres. Im Zuge der dem FNP nachgeordneten 

Genehmigungsverfahren werden Nachkartierungen vorgenommen, die derzeit bereits 

angelaufen sind.  

Abwägungsergebnis: 

Die Forderung nach einem neuen Vogelgutachten wird für das FNP-Verfahren 

zurückgewiesen. Detaillierte und aktualisierte Prüfungen erfolgen auf der 

Genehmigungsebene.  



Kurze Inhaltswiedergabe: 

Einschränkung der Lebens- und Wohnqualität durch zusätzliche Lärmbelästigung von 

Windkraftanlagen 

Die der Potenzialflächenanalyse zugrunde liegenden Abstände zu Siedlungsbereichen und 

zum Wohnen im Außenbereich orientieren sich gemäß den Vorgaben des 

Bundesverwaltungsgerichts daran, ob im Gemeindegebiet Rosendahl damit der Windenergie 

noch substanziell Raum bleibt. Höhere Abstände würden dazu führen, dass kaum noch 

Flächen zur Verfügung stünden. Die Darstellung von Konzentrationszonen im 

Flächennutzungsplan sagt noch nichts über die später bau- und immissionsrechtlichen 

Möglichkeiten tatsächlich zu errichtender Windkraftanlagen aus. Selbst wenn sehr große 

Windkraft-Anlagen errichtet werden, sind die Lärmgrenzwerte am Anwesen der Einwender 

gemäß den gesetzlichen Vorschriften des Bundesimmissionsschutzgesetzes einzuhalten. 

Dies geschieht entweder durch die Auswahl einer entsprechend „leisen“ bzw. kleinen 

Anlage, durch einen entsprechend großen Abstand oder durch einen lärmmindernden 

Betriebsmodus z.B. zur Nachtzeit. Die Darstellung der Konzentrationszone ermöglicht 

ausdrücklich nicht die Errichtung jedes Anlagentyps an jedem Standort in der Zone.  

Awägungsergebnis: 

Die Bedenken werden zurückgewiesen.  

Kurze Inhaltswiedergabe: 

Die Konzentrationszone Holtwicker Mark sei ein Schwachwindgebiet und es gäbe effektivere 

Gebiete 

Wie zum ersten Punkt der Einwendungen (fehlendes Gutachten zur Windhöffigkeit) bereits 

ausgeführt, sind die Windverhältnisse in Rosendahl flächendeckend ausreichend zum 

wirtschaftlichen Betrieb von Windkraftanlagen. Soweit es kleinräumig Unterschiede gibt, sind 

diese durch entsprechende Anlagentechniken und Anlagenhöhen auszugleichen. 

Abwägungsergebnis: 

Die Bedenken werden zurückgewiesen.  



Kurze Inhaltswiedergabe: 

Holtwicker Mark sei ein Naturschutzgebiet 

Kein Teil der Konzentrationszone Holtwicker Mark ist als Naturschutzgebiet gesetzlich 

geschützt. Naturschutz ist ein hartes Kriterium und führt zum Ausschluss von 

Potenzialflächen. 

Abwägungsergebnis: 

Die Bedenken werden zurückgewiesen.  

Kurze Inhaltswiedergabe: 

Ein Flächennutzungsplan soll der Gemeinschaft dienen 

Die 45. FNP-Änderung der Gemeinde Rosendahl richtet sich mit dem speziellen zur 

Verfügung stehenden planungsrechtlichen Instrumentarium des Baugesetzbuches (§ 35 Abs. 

3 Satz 3) gegen die Interessen zahlreicher Grundstückseigentümer, eine Windkraftanlage zu 

errichten. Dies geschieht vor dem Hintergrund einer vorsorgenden Planung für alle Bürger 

der Gemeinde. Die Darstellung von Konzentrationszonen ist eine Bauverbotsplanung, da der 

Bundesgesetzgeber bereits 1996 die Windenergienutzung im Außenbereich allgemein 

privilegiert hat. Es ist daher eine völlig unzutreffende Unterstellung, dass diese 45. FNP-

Änderung den Interessen einzelner dienen würde.  

Abwägungsergebnis: 

Die Bedenken werden zurückgewiesen.  









Beschlussvorschlag zur Stellungnahme der Frau Rita Haberkamp vom 05.02.2015, 
Anlage I.21; SV IX/192 

Kurze Inhaltswiedergabe: 

Fehlendes Gutachten zur Windhöffigkeit 

Tatsächlich ist die Windhöffigkeit ein „hartes“ Tabukriterium Es wurde für das 

Gemeindegebiet Rosendahl auch geprüft. Da eine mangelnde Windhöffigkeit, selbst bei der 

Annahme, dass man 5.5 bis 6,0 m/s benötigt (was durch die Rechtsprechung nicht bestätigt 

wird, hier reicht das Erreichen der Anlaufgeschwindigkeit), in Rosendahl nicht vorkommt, 

findet sich dieses Kriterium auch nicht als räumlich steuerndes Ausschlusskriterium wieder. 

Ausweislich des Energieatlas NRW (www.energieatlasnrw.de) gilt für das gesamte 

Gemeindegebiet Rosendahl in 135 m Höhe eine Windgeschwindigkeit von über 6,0 m/s. 

Selbst in 100 m Höhe (eine für moderne Windkraftanlagen kaum noch relevante 

Höhenangabe) werden flächendeckend 5,5 m/s nicht unterschritten.  

Der Hinweis des Einwenders macht jedoch deutlich, dass hier ein Informationsdefizit vorliegt. 

Die oben gemachten Ausführungen werden daher in der Begründung redaktionell ergänzt. 

Abwägungsergebnis: 

Die Ausführungen zur Windhöffigkeit werden zur Kenntnis genommen. Die 

Begründung wird um erläuternde Aussagen redaktionell ergänzt.  

Kurze Inhaltswiedergabe: 

Befangenheit von Ratsmitgliedern 

§ 31 der Gemeindeordnung NRW regelt den Ausschluss von Ratsmitgliedern von 

Beratungen und Entscheidungen, wenn daraus ein Vorteil oder Nachteil entsteht. Die 

Einwenderin gibt den Sachverhalt hier richtig wieder. Die Gemeindeordnung regelt auch, 

dass die Feststellung und Erklärung der Befangenheit nur durch das Ratsmitglied selbst 

erfolgt. Eine abschließende Feststellung des Planes ist noch nicht erfolgt, sondern ist der 

nächste Schritt nach der öffentlichen Auslegung. Die Ratsmitglieder können daher ihre 

Feststellung der Befangenheit noch einmal überdenken. 

Abwägungsergebnis: 

Die Bedenken werden zurückgewiesen. 



Kurze Inhaltswiedergabe: 

Sorge um Eiswurf 

Die Sorge um Eiswurf ist unbegründet. Heute genehmigte Windkraftanlagen registrieren 

Eisansatz auf den Flügeln als Unwucht, was zum Stillstand der Anlage führt. Dies ist jedoch 

kein Regelungsgegenstand des Flächennutzungsplanes, sondern Bestandteil des 

immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahrens. 

Abwägungsergebnis: 

Die Bedenken werden zurückgewiesen.  

Kurze Inhaltswiedergabe: 

Einschränkung der Lebens- und Wohnqualität durch zusätzliche Lärmbelästigung von 

Windkraftanlagen 

Die der Potenzialflächenanalyse zugrunde liegenden Abstände zu Siedlungsbereichen und 

zum Wohnen im Außenbereich orientieren sich gemäß den Vorgaben des 

Bundesverwaltungsgerichts daran, ob im Gemeindegebiet Rosendahl damit der Windenergie 

noch substanziell Raum bleibt. Höhere Abstände würden dazu führen, dass kaum noch 

Flächen zur Verfügung stünden. Die Darstellung von Konzentrationszonen im 

Flächennutzungsplan sagt noch nichts über die später bau- und immissionsrechtlichen 

Möglichkeiten tatsächlich zu errichtender Windkraftanlagen aus. Selbst wenn sehr große 

Windkraft-Anlagen errichtet werden, sind die Lärmgrenzwerte am Anwesen der Einwender 

gemäß den gesetzlichen Vorschriften des Bundesimmissionsschutzgesetzes einzuhalten. 

Dies geschieht entweder durch die Auswahl einer entsprechend „leisen“ bzw. kleinen 

Anlage, durch einen entsprechend großen Abstand oder durch einen lärmmindernden 

Betriebsmodus z.B. zur Nachtzeit. Die Darstellung der Konzentrationszone ermöglicht 

ausdrücklich nicht die Errichtung jedes Anlagentyps an jedem Standort in der Zone.  

Abwägungsergebnis: 

Die Bedenken werden zurückgewiesen.  



Kurze Inhaltswiedergabe: 

Die Konzentrationszone Holtwicker Mark sei ein Schwachwindgebiet und es gäbe effektivere 

Gebiete 

Wie zum ersten Punkt der Einwendungen (fehlendes Gutachten zur Windhöffigkeit) bereits 

ausgeführt, sind die Windverhältnisse in Rosendahl flächendeckend ausreichend zum 

wirtschaftlichen Betrieb von Windkraftanlagen. Soweit es kleinräumig Unterschiede gibt, sind 

diese durch entsprechende Anlagentechniken und Anlagenhöhen auszugleichen. 

Abwägungsergebnis: 

Die Bedenken werden zurückgewiesen.  

Kurze Inhaltswiedergabe: 

Holtwicker Mark sei ein Naturschutzgebiet 

Kein Teil der Konzentrationszone Holtwicker Mark ist als Naturschutzgebiet gesetzlich 

geschützt. Naturschutz ist ein hartes Kriterium und führt zum Ausschluss von 

Potenzialflächen. 

Abwägungsergebnis: 

Die Bedenken werden zurückgewiesen.  

Kurze Inhaltswiedergabe: 

Ein Flächennutzungsplan soll der Gemeinschaft dienen 

Die 45. FNP-Änderung der Gemeinde Rosendahl richtet sich mit dem speziellen zur 

Verfügung stehenden planungsrechtlichen Instrumentarium des Baugesetzbuches (§ 35 Abs. 

3 Satz 3) gegen die Interessen zahlreicher Grundstückseigentümer, eine Windkraftanlage zu 

errichten. Dies geschieht vor dem Hintergrund einer vorsorgenden Planung für alle Bürger 

der Gemeinde. Die Darstellung von Konzentrationszonen ist eine Bauverbotsplanung, da der 

Bundesgesetzgeber bereits 1996 die Windenergienutzung im Außenbereich allgemein 

privilegiert hat. Es ist daher eine völlig unzutreffende Unterstellung, dass diese 45. FNP-

Änderung den Interessen einzelner dienen würde.  

Abwägungsergebnis: 

Die Bedenken werden zurückgewiesen.  



Kurze Inhaltswiedergabe: 

Gefährdung des Biotop- und Artenschutzes durch ein 200 m hohes Windrad in der Nähe 

zum Holtwicker See 

Der Flächennutzungsplan macht keine Aussagen zu detaillierten Standorten und Höhen von 

Windkraftanlagen. Die Prüfung, ob an bestimmten, See-nahen Standorten 200 m hohe 

Windkraftanlagen möglich sind, bleibt der immissionsrechtlichen Genehmigung vorbehalten. 

Ein Gegensatz zum Biotop- und Artenschutz muss daraus keineswegs erwachsen. Ein vom 

Einwender zitierter Windenergieerlass mit Stand vom 28.01.2015 ist nicht bekannt. 

Vermutlich ist der Erlass vom 11.07.2011 gemeint. Dort findet sich unter 3.2.2.3 ein Hinweis 

auf Windenergie entlang von Infrastrukturtrassen. Die hier genannte Forderung, dass die 

Belange des Biotop- und Artenschutzes nicht entgegen stehen dürfen, ist lediglich eine 

Klarstellung, das selbst wenn vorbelastete Bereiche gewählt werden, der ohnehin und immer 

zu beachtende Arten- und Biotopschutz – dies ergibt sich aus den Fachgesetzen, 

insbesondere dem Bundesnaturschutzgesetz – auch dann nicht außer acht bleiben darf.  

Abwägungsergebnis: 

Die Bedenken werden zurückgewiesen.  

Kurze Inhaltswiedergabe: 

Rotmilan in Bereich der Konzentrationszone, Forderung nach einem neuen Vogelgutachten 

Zu den Unterstellungen bezüglich des Versuchs, den Rotmilan zu vertreiben, können hier 

nur aufgrund des Hörensagens keine Aussagen gemacht werden. Die Forderung nach 

einem neuen Vogelgutachten ist allerdings nicht angemessen. Für die Konzentrationszone 

Holtwicker Mark liegen sowohl für die Vogelwelt, als auch für die Fledermäuse 

artenschutzfachliche Prüfungen der Stufe II vor, die eine ausreichende Grundlage sind, um 

festzustellen, dass artenschutzfachliche Verbotstatbestände (für die es auch keine 

Ausnahmeregelungen z.B. vorweg genommene Ausgleichsmaßnahmen, Abschaltszenarien 

gibt) nicht zu erwarten sind oder im konkreten Genehmigungsverfahren aufgelöst werden 

können. 

Der Abschluss der ASP II lag im Jahr 2012. Hier wurde kein Rotmilan festgestellt. Aufgrund 

von Hinweisen wurde in 2014 eine Sichtung registriert, von der aber in beiden Flächen noch 

nicht bekannt, ob es sich hier nur um einen Nahrungsgast bzw. Durchzügler handelt. Ein 

Brutplatz wurde im 1.000 m Radius nicht nachgewiesen. Die gutachterliche Aussage der 

vorliegenden ASP II gilt daher bis auf weiteres. Im Zuge der dem FNP nachgeordneten 

Genehmigungsverfahren werden Nachkartierungen vorgenommen, die derzeit bereits 

angelaufen sind.  



Abwägungsergebnis: 

Die Forderung nach einem neuen Vogelgutachten wird für das FNP-Verfahren 

zurückgewiesen. Detaillierte und aktualisierte Prüfungen erfolgen auf der 

Genehmigungsebene.  









Beschlussvorschlag zur Stellungnahme von Herrn Franz Haberkamp an die Gemeinde 
Rosendahl und inhaltsgleich an den Kreis Coesfeld vom 05.02.2015, Anlage I.22; SV 
IX/192 

Kurze Inhaltswiedergabe: 

Fehlendes Gutachten zur Windhöffigkeit 

Tatsächlich ist die Windhöffigkeit ein „hartes“ Tabukriterium Es wurde für das 

Gemeindegebiet Rosendahl auch geprüft. Da eine mangelnde Windhöffigkeit, selbst bei der 

Annahme, dass man 5.5 bis 6,0 m/s benötigt (was durch die Rechtsprechung nicht bestätigt 

wird, hier reicht das Erreichen der Anlaufgeschwindigkeit), in Rosendahl nicht vorkommt, 

findet sich dieses Kriterium auch nicht als räumlich steuerndes Ausschlusskriterium wieder. 

Ausweislich des Energieatlas NRW (www.energieatlasnrw.de) gilt für das gesamte 

Gemeindegebiet Rosendahl in 135 m Höhe eine Windgeschwindigkeit von über 6,0 m/s. 

Selbst in 100 m Höhe (eine für moderne Windkraftanlagen kaum noch relevante 

Höhenangabe) werden flächendeckend 5,5 m/s nicht unterschritten.  

Der Hinweis des Einwenders macht jedoch deutlich, dass hier ein Informationsdefizit vorliegt. 

Die oben gemachten Ausführungen werden daher in der Begründung redaktionell ergänzt. 

Abwägungsergebnis: 

Die Ausführungen zur Windhöffigkeit werden zur Kenntnis genommen. Die 

Begründung wird um erläuternde Aussagen redaktionell ergänzt.  

Kurze Inhaltswiedergabe: 

Befangenheit von Ratsmitgliedern 

§ 31 der Gemeindeordnung NRW regelt den Ausschluss von Ratsmitgliedern von 

Beratungen und Entscheidungen, wenn daraus ein Vorteil oder Nachteil entsteht. Die 

Einwenderin gibt den Sachverhalt hier richtig wieder. Die Gemeindeordnung regelt auch, 

dass die Feststellung und Erklärung der Befangenheit nur durch das Ratsmitglied selbst 

erfolgt. Eine abschließende Feststellung des Planes ist noch nicht erfolgt, sondern ist der 

nächste Schritt nach der öffentlichen Auslegung. Die Ratsmitglieder können daher ihre 

Feststellung der Befangenheit noch einmal überdenken. 

Abwägungsergebnis: 

Die Bedenken werden zurückgewiesen. 



Kurze Inhaltswiedergabe: 

Sorge um Eiswurf 

Die Sorge um Eiswurf ist unbegründet. Heute genehmigte Windkraftanlagen registrieren 

Eisansatz auf den Flügeln als Unwucht, was zum Stillstand der Anlage führt. Dies ist jedoch 

kein Regelungsgegenstand des Flächennutzungsplanes, sondern Bestandteil des 

immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahrens. 

Abwägungsergebnis: 

Die Bedenken werden zurückgewiesen.  

Kurze Inhaltswiedergabe: 

Einschränkung der Lebens- und Wohnqualität durch zusätzliche Lärmbelästigung von 

Windkraftanlagen 

Die der Potenzialflächenanalyse zugrunde liegenden Abstände zu Siedlungsbereichen und 

zum Wohnen im Außenbereich orientieren sich gemäß den Vorgaben des 

Bundesverwaltungsgerichts daran, ob im Gemeindegebiet Rosendahl damit der Windenergie 

noch substanziell Raum bleibt. Höhere Abstände würden dazu führen, dass kaum noch 

Flächen zur Verfügung stünden. Die Darstellung von Konzentrationszonen im 

Flächennutzungsplan sagt noch nichts über die später bau- und immissionsrechtlichen 

Möglichkeiten tatsächlich zu errichtender Windkraftanlagen aus. Selbst wenn sehr große 

Windkraft-Anlagen errichtet werden, sind die Lärmgrenzwerte am Anwesen der Einwender 

gemäß den gesetzlichen Vorschriften des Bundesimmissionsschutzgesetzes einzuhalten. 

Dies geschieht entweder durch die Auswahl einer entsprechend „leisen“ bzw. kleinen 

Anlage, durch einen entsprechend großen Abstand oder durch einen lärmmindernden 

Betriebsmodus z.B. zur Nachtzeit. Die Darstellung der Konzentrationszone ermöglicht 

ausdrücklich nicht die Errichtung jedes Anlagentyps an jedem Standort in der Zone.  

Abwägungsergebnis: 

Die Bedenken werden zurückgewiesen.  



Kurze Inhaltswiedergabe: 

Die Konzentrationszone Holtwicker Mark sei ein Schwachwindgebiet und es gäbe effektivere 

Gebiete 

Wie zum ersten Punkt der Einwendungen (fehlendes Gutachten zur Windhöffigkeit) bereits 

ausgeführt, sind die Windverhältnisse in Rosendahl flächendeckend ausreichend zum 

wirtschaftlichen Betrieb von Windkraftanlagen. Soweit es kleinräumig Unterschiede gibt, sind 

diese durch entsprechende Anlagentechniken und Anlagenhöhen auszugleichen. 

Abwägungsergebnis: 

Die Bedenken werden zurückgewiesen.  

Kurze Inhaltswiedergabe: 

Holtwicker Mark sei ein Naturschutzgebiet 

Kein Teil der Konzentrationszone Holtwicker Mark ist als Naturschutzgebiet gesetzlich 

geschützt. Naturschutz ist ein hartes Kriterium und führt zum Ausschluss von 

Potenzialflächen. 

Abwägungsergebnis: 

Die Bedenken werden zurückgewiesen.  

Kurze Inhaltswiedergabe: 

Ein Flächennutzungsplan soll der Gemeinschaft dienen 

Die 45. FNP-Änderung der Gemeinde Rosendahl richtet sich mit dem speziellen zur 

Verfügung stehenden planungsrechtlichen Instrumentarium des Baugesetzbuches (§ 35 Abs. 

3 Satz 3) gegen die Interessen zahlreicher Grundstückseigentümer, eine Windkraftanlage zu 

errichten. Dies geschieht vor dem Hintergrund einer vorsorgenden Planung für alle Bürger 

der Gemeinde. Die Darstellung von Konzentrationszonen ist eine Bauverbotsplanung, da der 

Bundesgesetzgeber bereits 1996 die Windenergienutzung im Außenbereich allgemein 

privilegiert hat. Es ist daher eine völlig unzutreffende Unterstellung, dass diese 45. FNP-

Änderung den Interessen einzelner dienen würde.  

Abwägungsergebnis: 

Die Bedenken werden zurückgewiesen.  



Kurze Inhaltswiedergabe: 

Gefährdung des Biotop- und Artenschutzes durch ein 200 m hohes Windrad in der Nähe 

zum Holtwicker See 

Der Flächennutzungsplan macht keine Aussagen zu detaillierten Standorten und Höhen von 

Windkraftanlagen. Die Prüfung, ob an bestimmten, See-nahen Standorten 200 m hohe 

Windkraftanlagen möglich sind, bleibt der immissionsrechtlichen Genehmigung vorbehalten. 

Ein Gegensatz zum Biotop- und Artenschutz muss daraus keineswegs erwachsen. Ein vom 

Einwender zitierter Windenergieerlass mit Stand vom 28.01.2015 ist nicht bekannt. 

Vermutlich ist der Erlass vom 11.07.2011 gemeint. Dort findet sich unter 3.2.2.3 ein Hinweis 

auf Windenergie entlang von Infrastrukturtrassen. Die hier genannte Forderung, dass die 

Belange des Biotop- und Artenschutzes nicht entgegen stehen dürfen, ist lediglich eine 

Klarstellung, das selbst wenn vorbelastete Bereiche gewählt werden, der ohnehin und immer 

zu beachtende Arten- und Biotopschutz – dies ergibt sich aus den Fachgesetzen, 

insbesondere dem Bundesnaturschutzgesetz – auch dann nicht außer acht bleiben darf.  

Abwägungsergebnis: 

Die Bedenken werden zurückgewiesen.  

Kurze Inhaltswiedergabe: 

Rotmilan in Bereich der Konzentrationszone, Forderung nach einem neuen Vogelgutachten 

Zu den Unterstellungen bezüglich des Versuchs, den Rotmilan zu vertreiben, können hier 

nur aufgrund des Hörensagens keine Aussagen gemacht werden. Die Forderung nach 

einem neuen Vogelgutachten ist allerdings nicht angemessen. Für die Konzentrationszone 

Holtwicker Mark liegen sowohl für die Vogelwelt, als auch für die Fledermäuse 

artenschutzfachliche Prüfungen der Stufe II vor, die eine ausreichende Grundlage sind, um 

festzustellen, dass artenschutzfachliche Verbotstatbestände (für die es auch keine 

Ausnahmeregelungen z.B. vorweg genommene Ausgleichsmaßnahmen, Abschaltszenarien 

gibt) nicht zu erwarten sind oder im konkreten Genehmigungsverfahren aufgelöst werden 

können. 

Der Abschluss der ASP II lag im Jahr 2012. Hier wurde kein Rotmilan festgestellt. Aufgrund 

von Hinweisen wurde in 2014 eine Sichtung registriert, von der aber in beiden Flächen noch 

nicht bekannt, ob es sich hier nur um einen Nahrungsgast bzw. Durchzügler handelt. Ein 

Brutplatz wurde im 1.000 m Radius nicht nachgewiesen. Die gutachterliche Aussage der 

vorliegenden ASP II gilt daher bis auf weiteres. Im Zuge der dem FNP nachgeordneten 

Genehmigungsverfahren werden Nachkartierungen vorgenommen, die derzeit bereits 

angelaufen sind.  



Abwägungsergebnis: 

Die Forderung nach einem neuen Vogelgutachten wird für das FNP-Verfahren 

zurückgewiesen. Detaillierte und aktualisierte Prüfungen erfolgen auf der 

Genehmigungsebene.  





Beschlussvorschlag zur Stellungnahme von Herrn … (Einwender möchte anonym 
bleiben) vom 03.02.2015, Anlage I.23; SV IX/192 

Kurze Inhaltswiedergabe:  

Notwendigkeit einer Artenschutzprüfung Stufe II im Bereich der Konzentrationszone COE 01 

und „Auf der Horst“ 

Die Forderung nach einer vertiefenden Artenschutzprüfung ist nicht nachvollziehbar. Bei bei-

den angesprochenen Zonen handelt es sich um Flächen, die durch vorhandene Windkraftan-

lagen bereits genutzt sind. Dies führt im Bereich der Avifauna zu Verdrängungseffekten. 

Eine Artenschutzprüfung I wurde durchgeführt. Hier sind die vom Einwender zitierten Be-

obachtungen aufgeführt. Daraus ist jedoch nicht der Schluss zu ziehen, dass auf dieser Pla-

nungsebene bereits eine vertiefende Artenschutzprüfung der Stufe II erfolgen müsse. Der 

„Leitfaden Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung 

von Windenergieanlagen in NRW“ (MKULNV 2013) führt unter 4.2 aus: „Bei Flächennut-

zungsplänen für WEA-Konzentrationszonen ist die ASP (Stufe I-III), soweit auf dieser Pla-

nungsebene bereits ersichtlich, abzuarbeiten. Dies gilt insbesondere dann, wenn die konkre-

ten Anlagenstandorte und –typen bereits bekannt sind. Stehen diese Details hingegen noch 

nicht fest, ist eine vollständige Bearbeitung v.a. der baubedingten Auswirkungen auf der 

FNP-Ebene nicht sinnvoll und auch nicht möglich.“ 

Aus den Unterstreichungen geht hervor, dass es auf der Ebene der Flächennutzungsplanung 

keinen Automatismus für vertiefende Artenschutzprüfungen gibt. Der Gemeinde sind detail-

lierte Angaben zu ggf. geplanten Repowering-Maßnahmen nicht bekannt und die heute be-

reits betriebenen Anlagen verfügen über eine Betriebsgenehmigung, die alle Belange abge-

arbeitet hat.  

Der im Thema „Windenergie“ ausweislich zahlreicher Veröffentlichungen, Vorträge und Fort-

bildungen sehr erfahrende Rechtsanwalt Thomas Tyczewski hat in dem 2014 erschienenen 

Aufsatz „Konzentrationszonen für Windenergieanlagen rechtsicher planen – Illusion oder 

Wirklichkeit?“ (BauR, Heft 6, 2014, S. 934-947) ausgeführt, das eine Artenschutzprüfung II 

nicht zwingend gesetzlich vorgeschrieben sei. Dies wird wie folgt begründet: „Allen Zugriffs-

handlungen i.S. des § 44 BNatSchG ist gemeinsam, dass gegen sie nur durch tatsächliche 

Handlungen verstoßen werden kann. Der FNP ist wegen seiner grobmaschigen Struktur kei-

ne Tathandlung. Erst die Errichtung der Windenergieanlage kann den Verstoß gegen § 44 

BNatSchG bewirken. Deshalb ist es auch unerheblich, dass FNP mit der Rechtswirkung des 

§ 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB partiell Rechtswirkungen wie Bebauungspläne erzeugen (...). 

Denn auch Bebauungspläne sind keine artenschutzrechtlich relevanten Tathandlungen. Es 

tritt ein praktisches Moment hinzu. Zumindest die ASP II ist belastbar erst aus fachlicher 

Sicht abzuarbeiten, wenn die konkreten Anlagenstandorte und –typen bekannt sind; (...) Erst 

mit genauer Kenntnis der Anlagenkonfiguration sind konkrete Vermeidungs- und Aus-

gleichsmaßnahmen festzulegen, so dass geprüft werden kann, ob trotz möglicher Maßnah-

men gegen die artenschutzrechtlichen Verbote verstoßen wird. Die Konfiguration steht häufig 

während des Bauleitplanverfahrens nicht fest. Eine belastbare ASP II ist deshalb zu diesem 

Zeitpunkt kaum durchzuführen.“ 

Die Tatsache, dass für andere Konzentrationszonen vertiefende Artenschutzprüfungen vor-

liegen, ändert an dieser Feststellung nichts. Diese ASP II wurden vor dem Hintergrund kon-



kreter Anlagenkonfigurationen im Auftrag potenzieller Investoren vorgenommen und der 

Gemeinde zur Verfügung gestellt. Im Fall der vom Einwender angesprochenen Zonen wird 

die Artenschutzprüfung zu einem späteren Zeitpunkt auf das Genehmigungsverfahren abzu-

schichten sein. Der Zeitpunkt hängt von der Planung konkreter (Repowering-)Vorhaben ab. 

Unabhängig von der grundsätzlichen Fragestellung, inwieweit eine Artenschutzprüfung der 

Stufe II auf der Ebene der Flächennutzungsplanung überhaupt Sinn macht, ist auch der 

Grund, den der Einwender anführt, nicht belastbar. Die vom Einwender zitierten Beobach-

tungen eines örtlichen Ornithologen wurden durch den Gutachter der Artenschutzprüfung I 

(Büro öKon, Münster) selbst eingeholt und auch bewertet. Da weder nachgewiesen wurde, 

wo der genaue Brutstandort des Rotmilans ist und ob das Revier aktuell noch besetzt ist und 

vor dem Hintergrund, dass das genannte Waldgebiet 2,5 Kilometer von der Konzentrations-

zone „Auf der Horst“ und über 1 Kilometer von der Zone COE 01 entfernt liegt, gibt es keine 

Veranlassung, hier und jetzt vertiefend zu prüfen. Die Notwendigkeit ergibt sich erst bei kon-

kreten Bauvorhaben. Der Gutachter des Büros öKon kommt daher zu dem Schluss, dass 

artenschutzrechtliche Verbotstatbestände in beiden Zonen nicht erfüllt sind. Mögliche, vor-

sorglich zu beachtende Vermeidungsmaßnahmen können erst im nachgeordneten Geneh-

migungsverfahren sinnvoll definiert werden. 

Abwägungsergebnis: 

Die artenschutzfachlichen Bedenken werden zurückgewiesen. Der Anregung, eine Ar-

tenschutzprüfung der Stufe II durchzuführen, wird nicht gefolgt. 

Kurze Inhaltswiedergabe : 

Fehlendes Gutachten zur Windhöffigkeit 

Tatsächlich ist die Windhöffigkeit ein „hartes“ Tabukriterium. Es wurde für das Gemeindege-

biet Rosendahl auch geprüft. Da eine mangelnde Windhöffigkeit, selbst bei der Annahme, 

dass man 5.5 bis 6,0 m/s benötigt (was durch die Rechtsprechung nicht bestätigt wird, hier 

reicht das Erreichen der Anlaufgeschwindigkeit), in Rosendahl nicht vorkommt, findet sich 

dieses Kriterium auch nicht als räumlich steuerndes Ausschlusskriterium wieder. Ausweislich 

des Energieatlas NRW (www.energieatlasnrw.de) gilt für das gesamte Gemeindegebiet Ro-

sendahl in 135 m Höhe eine Windgeschwindigkeit von über 6,0 m/s. Selbst in 100 m Höhe 

(eine für moderne Windkraftanlagen kaum noch relevante Höhenangabe) werden flächende-

ckend 5,5 m/s nicht unterschritten.  

Der Hinweis des Einwenders macht jedoch deutlich, dass hier ein Informationsdefizit vorliegt. 

Die oben gemachten Ausführungen werden daher in der Begründung redaktionell ergänzt. 

Abwägungsergebnis: 

Die Ausführungen zur Windhöffigkeit werden zur Kenntnis genommen. Die Begrün-

dung wird um erläuternde Aussagen redaktionell ergänzt. 



Kurze Inhaltswiedergabe: 

Nicht nur örtliche Investoren 

Die Frage der Herkunft künftiger Investoren ist kein städtebauliches Kriterium und für den 

Flächennutzungsplan irrelevant. 

Abwägungsergebnis: 

Die Ausführungen werden als nicht relevant zurückgewiesen.  

Kurze Inhaltswiedergabe: 

Bedrängende Wirkung, Forderung nach 800 m Abstand 

Zur befürchteten „optisch bedrängenden“ Wirkung hat das OVG NRW in einem älteren Urteil 

(vom 09.08.2006, Az. 8 A 3726/05) vergleichs-weise klare Regelungen aufgestellt, die bis 

heute angewandt werden. Demnach ist mit einer optischen Bedrängung bei Unterschreitung 

eines Abstands der 2fachen Anlagenhöhe zu rechnen (bei einer 200 m hohen Anlage also 

bei einem Abstand von weniger als 400 m). Dieser Abstand wird in der Regel schon durch 

die notwendigen Lärmabstände überschritten. Jenseits des 2fachen Abstands der Anlagen-

höhe ist gemäß dem Urteil des OVG NRW eine Einzelfallprüfung erforderlich. Hier wird dann 

sorgfältig zu prüfen sein, ob eine optische Bedrängung tatsächlich vorliegt. Dies ist z.B. dann 

nicht der Fall, wenn eine Gebäudeseite betroffen wäre, auf der keine Fenster von zum stän-

digen Aufenthalt vorgesehenen Räumen vorhanden sind.  

Da auf der Ebene der Flächennutzungsplanung weder die Höhe, noch das Immissionsspekt-

rum künftiger Windkraftanlagen bekannt ist, kann daraus auch kein erhöhter Abstand von 

800 m abgeleitet werden. Die der Ausschlussplanung in Rosendahl zugrunde gelegten 500 

m für das Wohnen im Außenbereich lassen für zahlreiche Anlagentypen und Standorte noch 

Raum. Windkraftanlagen, die aufgrund ihrer Höhe oder ihrer Immissionen mit 500 m Abstand 

nicht auskommen, können am Rand der Konzentrationszone auch nicht errichtet werden. 

Abwägungsergebnis: 

Die Bedenken wegen optischer Auswirkungen werden zurückgewiesen. Der Anregung, 

den Abstand zum Außenbereichswohnen auf 800 m zu erhöhen, wird nicht gefolgt.  

Kurze Inhaltswiedergabe: 

Hinweis auf den Großen Abendsegler (Fledermausart), Rotmilan und Rohrweihe 

Die Konzentrationszonen wurden artenschutzfachlich gemäß dem Leitfaden des Landes 

NRW in der auf dieser Planungsebene möglichen Tiefe geprüft („Leitfaden Umsetzung des 

Arten- und Habitat-schutzes bei der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in 

NRW“, MKULNV 2013). Abschließende und verbindliche Prüfungen mit Maßnahmen zum 



Ausgleich eventueller Eingriffe können auf der Ebene der Flächennutzungsplanung noch 

nicht festgelegt werden, da diese von der exakten Anlagenkonfiguration (Standort, Anzahl, 

technische Ausprägung) abhängig ist. Auf der Ebene der Flächennutzungsplanung ist ledig-

lich nachzuweisen, dass artenschutzfachliche Verbotstatbestände durch Maßnahmen ver-

mieden werden könnten. Dies ist geschehen. Sollten sich vereinzelte Beobachtungen des 

Einwenders bestätigen, so ist daraus noch kein Verbotstatbestand abzuleiten. Vielmehr ist 

dann zu prüfen, ob Ersatz- oder Ausgleichsmaßnahmen möglich sind. Artenschutz ist auf-

grund der Möglichkeiten, hier Einfluss zu nehmen, anerkanntermaßen kein hartes Kriterium. 

Schlussendlich ist die Planung das Ergebnis einer Abwägung zwischen den Artenschutzbe-

langen und den Belangen des Klimaschutzes und der Energiewende, wo bei letztere durch 

die Wahrung eines lebenswerten Klimas schlussendlich auch zum Artenschutz beitragen.  

Abwägungsergebnis: 

Die artenschutzfachlichen Bedenken werden zurückgewiesen. 





Beschlussvorschlag zur Stellungnahme von Frau … (Einwenderin möchte anonym 
bleiben) vom 03.02.2015, Anlage I.24; SV IX/192 

Kurze Inhaltswiedergabe:  

Sorge um wachsende Lärmbelästigung durch neue Windkraftanlagen und eine bedrängende 

Wirkung; 800 m Abstand gewünscht 

Die Darstellung von Konzentrationszonen im Flächennutzungsplan sagt noch nichts über die 

später bau- und immissionsrechtlichen Möglichkeiten tatsächlich zu errichtender 

Windkraftanlagen aus. Selbst wenn sehr große Windkraft-Anlagen errichtet werden, sind die 

Lärmgrenzwerte an den umgebenden Wohngebäuden gemäß den gesetzlichen Vorschriften 

des Bundesimmissionsschutzgesetzes einzuhalten. Dies geschieht entweder durch die 

Auswahl einer entsprechend „leisen“ bzw. kleinen Anlage, durch einen entsprechend großen 

Abstand oder durch einen lärmmindernden Betriebsmodus z.B. zur Nachtzeit. Die 

Darstellung der Konzentrationszone ermöglicht ausdrücklich nicht die Errichtung jedes 

Anlagentyps an jedem Standort in der Zone. Die Planung der Gemeinde ist bewusst von 

zurückhaltenden Ausschluss-kriterien ausgegangen, um der ansonsten allgemein 

privilegierte Windkraftnutzung noch substanziell Raum zu lassen. In diesem verbliebenen 

Raum haben die künftigen Anlagenbetreiber Spielräume, die sie im Rahmen der 

gesetzlichen Möglichkeiten, insbesondere des Immissionsschutzrechtes nutzen können. 

Zur befürchteten „optisch bedrängenden“ Wirkung hat das OVG NRW in einem älteren Urteil 

(vom 09.08.2006, Az. 8 A 3726/05) vergleichs-weise klare Regelungen aufgestellt, die bis 

heute angewandt werden. Demnach ist mit einer optischen Bedrängung bei Unterschreitung 

eines Abstands der 2fachen Anlagenhöhe zu rechnen (bei einer 200 m hohen Anlage also 

bei einem Abstand von weniger als 400 m). Dieser Abstand wird in der Regel schon durch 

die notwendigen Lärmabstände überschritten. Jenseits des 2fachen Abstands der 

Anlagenhöhe ist gemäß dem Urteil des OVG NRW eine Einzelfallprüfung erforderlich. Hier 

wird dann sorgfältig zu prüfen sein, ob eine optische Bedrängung tatsächlich vorliegt. Dies ist 

z.B. dann nicht der Fall, wenn eine Gebäudeseite betroffen wäre, auf der keine Fenster von 

zum ständigen Aufenthalt vorgesehenen Räumen vorhanden sind.  

Da auf der Ebene der Flächennutzungsplanung weder die Höhe noch das 

Immissionsspektrum künftiger Windkraftanlagen bekannt ist, kann daraus auch kein erhöhter 

Abstand von 800 m abgeleitet werden. Die der Ausschlussplanung in Rosendahl zugrunde 

gelegten 500 m für das Wohnen im Außenbereich lassen für zahlreiche Anlagentypen und 

Standorte noch Raum. Windkraftanlagen, die aufgrund ihrer Höhe oder ihrer Immissionen mit 

500 m Abstand nicht auskommen, können am Rand der Konzentrationszone auch nicht 

errichtet werden. 

Abwägungsergebnis: 

Die Bedenken wegen optischer und akustischer Auswirkungen werden 

zurückgewiesen. Der Anregung, den Abstand zum Außenbereichswohnen auf 800 m 

zu erhöhen, wird nicht gefolgt. 



Kurze Inhaltswiedergabe : 

Sorge um den Verlust von Zwergfledermäusen, Rotmilan und Rohrweihe 

Die Konzentrationszonen wurden artenschutzfachlich gemäß dem Leitfaden des Landes 

NRW in der auf dieser Planungsebene möglichen Tiefe geprüft („Leitfaden Umsetzung des 

Arten- und Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in 

NRW“, MKULNV 2013). Abschließende und verbindliche Prüfungen mit Maßnahmen zum 

Ausgleich eventueller Eingriffe können auf der Ebene der Flächennutzungsplanung noch 

nicht festgelegt werden, da diese von der exakten Anlagenkonfiguration (Standort, Anzahl, 

technische Ausprägung) abhängig ist. Auf der Ebene der Flächennutzungsplanung ist 

lediglich nachzuweisen, dass artenschutzfachliche Verbotstatbestände durch Maßnahmen 

vermieden werden könnten. Dies ist geschehen. Damit kann nicht ausgeschlossen werden, 

dass es im direkten Umfeld von Windparks zur Verdrängung von Arten kommt. Es gibt sogar 

bestimmte Ausgleichsmaßnahmen (z.B. für den Kiebitz), die genau darauf abzielen, die 

Arten von den Windparks „wegzulocken“. Dies ist dann das Ergebnis einer Abwägung 

zwischen den Artenschutzbelangen und den Belangen des Klimaschutzes und der 

Energiewende, wo bei letztere durch die Wahrung eines lebenswerten Klimas schlussendlich 

auch zum Artenschutz beitragen.  

Abwägungsergebnis: 

Die artenschutzfachlichen Bedenken werden zurückgewiesen. 
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Beschlussvorschlag zur Stellungnahme von Herrn Werner Sälker vom 04.04.2015,  
Anlage I.25; SV IX/192 

Kurze Inhaltswiedergabe: 

Forderung nach einer Artenschutzprüfung Stufe II für die Konzentrationszonen COE 01 und 

„Auf der Horst“ 

Die Forderung nach einer vertiefenden Artenschutzprüfung ist nicht nachvollziehbar. Bei bei-

den angesprochenen Zonen handelt es sich um Flächen, die durch vorhandene Windkraftan-

lagen bereits genutzt sind. Dies führt im Bereich der Avifauna zu Verdrängungseffekten. 

Eine Artenschutzprüfung I wurde durchgeführt. Hier sind die vom Einwender zitierten Be-

obachtungen aufgeführt. Daraus ist jedoch nicht der Schluss zu ziehen, dass auf dieser Pla-

nungsebene bereits eine vertiefende Artenschutzprüfung der Stufe II erfolgen müsse. Der 

„Leitfaden Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung 

von Windenergieanlagen in NRW“ (MKULNV 2013) führt unter 4.2 aus: „Bei Flächennut-

zungsplänen für WEA-Konzentrationszonen ist die ASP (Stufe I-III), soweit auf dieser Pla-

nungsebene bereits ersichtlich, abzuarbeiten. Dies gilt insbesondere dann, wenn die konkre-

ten Anlagenstandorte und –typen bereits bekannt sind. Stehen diese Details hingegen noch 

nicht fest, ist eine vollständige Bearbeitung v.a. der baubedingten Auswirkungen auf der 

FNP-Ebene nicht sinnvoll und auch nicht möglich.“ 

Aus den Unterstreichungen geht hervor, dass es auf der Ebene der Flächennutzungsplanung 

keinen Automatismus für vertiefende Artenschutzprüfungen gibt. Der Gemeinde sind detail-

lierte Angaben zu ggf. geplanten Repowering-Maßnahmen nicht bekannt und die heute be-

reits betriebenen Anlagen verfügen über eine Betriebsgenehmigung, die alle Belange abge-

arbeitet hat.  

Der im Thema „Windenergie“ ausweislich zahlreicher Veröffentlichungen, Vorträge und Fort-

bildungen sehr erfahrende Rechtsanwalt Thomas Tyczewski hat in dem 2014 erschienenen 

Aufsatz „Konzentrationszonen für Windenergieanlagen rechtsicher planen – Illusion oder 

Wirklichkeit?“ (BauR, Heft 6, 2014, S. 934-947) ausgeführt, das eine Artenschutzprüfung II 

nicht zwingend gesetzlich vorgeschrieben sei. Dies wird wie folgt begründet: „Allen Zugriffs-

handlungen i.S. des § 44 BNatSchG ist gemeinsam, dass gegen sie nur durch tatsächliche 

Handlungen verstoßen werden kann. Der FNP ist wegen seiner grobmaschigen Struktur kei-

ne Tathandlung. Erst die Errichtung der Windenergieanlage kann den Verstoß gegen § 44 

BNatSchG bewirken. Deshalb ist es auch unerheblich, dass FNP mit der Rechtswirkung des 

§ 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB partiell Rechtswirkungen wie Bebauungspläne erzeugen (...). 

Denn auch Bebauungspläne sind keine artenschutzrechtlich relevanten Tathandlungen. Es 

tritt ein praktisches Moment hinzu. Zumindest die ASP II ist belastbar erst aus fachlicher 

Sicht abzuarbeiten, wenn die konkreten Anlagenstandorte und –typen bekannt sind; (...) Erst 

mit genauer Kenntnis der Anlagenkonfiguration sind konkrete Vermeidungs- und Aus-

gleichsmaßnahmen festzulegen, so dass geprüft werden kann, ob trotz möglicher Maßnah-

men gegen die artenschutzrechtlichen Verbote verstoßen wird. Die Konfiguration steht häufig 

während des Bauleitplanverfahrens nicht fest. Eine belastbare ASP II ist deshalb zu diesem 

Zeitpunkt kaum durchzuführen.“ 
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Die Tatsache, dass für andere Konzentrationszonen vertiefende Artenschutzprüfungen vor-

liegen, ändert an dieser Feststellung nichts. Diese ASP II wurden vor dem Hintergrund kon-

kreter Anlagenkonfigurationen im Auftrag potenzieller Investoren vorgenommen und der 

Gemeinde zur Verfügung gestellt. Im Fall der vom Einwender angesprochenen Zonen wird 

die Artenschutzprüfung zu einem späteren Zeitpunkt auf das Genehmigungsverfahren abzu-

schichten sein. Der Zeitpunkt hängt von der Planung konkreter (Repowering-)Vorhaben ab. 

Unabhängig von der grundsätzlichen Fragestellung, inwieweit eine Artenschutzprüfung der 

Stufe II auf der Ebene der Flächennutzungsplanung überhaupt Sinn macht, ist auch der 

Grund, den der Einwender anführt, nicht belastbar. Die vom Einwender zitierten Beobach-

tungen eines örtlichen Ornithologen wurden durch den Gutachter der Artenschutzprüfung I 

(Büro öKon, Münster) selbst eingeholt und auch bewertet. Da weder nachgewiesen wurde, 

wo der genaue Brutstandort des Rotmilans ist und ob das Revier aktuell noch besetzt ist und 

vor dem Hintergrund, dass das genannte Waldgebiet 2,5 Kilometer von der Konzentrations-

zone „Auf der Horst“ und über 1 Kilometer von der Zone COE 01 entfernt liegt, gibt es keine 

Veranlassung, hier und jetzt vertiefend zu prüfen. Die Notwendigkeit ergibt sich erst bei kon-

kreten Bauvorhaben. Der Gutachter des Büros öKon kommt daher zu dem Schluss, dass 

artenschutzrechtliche Verbotstatbestände in beiden Zonen nicht erfüllt sind. Mögliche, vor-

sorglich zu beachtende Vermeidungsmaßnahmen können erst im nachgeordneten Geneh-

migungsverfahren sinnvoll definiert werden. 

Abwägungsergebnis: 

Die artenschutzfachlichen Bedenken werden zurückgewiesen. Der Anregung, eine Ar-

tenschutzprüfung der Stufe II durchzuführen, wird nicht gefolgt.  

Kurze Inhaltswiedergabe: 

Fehlendes Gutachten zur Windhöffigkeit

Tatsächlich ist die Windhöffigkeit ein „hartes“ Tabukriterium. Es wurde für das Gemeindege-

biet Rosendahl auch geprüft. Da eine mangelnde Windhöffigkeit, selbst bei der Annahme, 

dass man 5.5 bis 6,0 m/s benötigt (was durch die Rechtsprechung nicht bestätigt wird, hier 

reicht das Erreichen der Anlaufgeschwindigkeit), in Rosendahl nicht vorkommt, findet sich 

dieses Kriterium auch nicht als räumlich steuerndes Ausschlusskriterium wieder. Ausweislich 

des Energieatlas NRW (www.energieatlasnrw.de) gilt für das gesamte Gemeindegebiet Ro-

sendahl in 135 m Höhe eine Windgeschwindigkeit von über 6,0 m/s. Selbst in 100 m Höhe 

(eine für moderne Windkraftanlagen kaum noch relevante Höhenangabe) werden flächende-

ckend 5,5 m/s nicht unterschritten.  

Der Hinweis des Einwenders macht jedoch deutlich, dass hier ein Informationsdefizit vorliegt. 

Die oben gemachten Ausführungen werden daher in der Begründung redaktionell ergänzt. 

Abwägungsergebnis: 

Die Ausführungen zur Windhöffigkeit werden zur Kenntnis genommen. Die Begrün-

dung wird um erläuternde Aussagen redaktionell ergänzt.  



Kurze Inhaltswiedergabe: 

Hinweis auf eine Eulenfamilie 

Die Konzentrationszonen wurden artenschutzfachlich gemäß dem Leitfaden des Landes 

NRW in der auf dieser Planungsebene möglichen Tiefe geprüft („Leitfaden Umsetzung des 

Arten- und Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in 

NRW“, MKULNV 2013). Auf der Ebene der Flächennutzungsplanung ist lediglich nachzuwei-

sen, dass artenschutzfachliche Verbotstatbestände durch Maßnahmen vermieden werden 

könnten. Dies ist geschehen. Sollten sich die Beobachtung des Einwenders bestätigen, so ist 

daraus noch kein Verbotstatbestand abzuleiten. Vielmehr ist dann im Rahmen des Geneh-

migungsverfahrens zu prüfen, ob Ersatz- oder Ausgleichsmaßnahmen möglich sind. Arten-

schutz ist aufgrund der Möglichkeiten, hier Einfluss zu nehmen, anerkanntermaßen kein har-

tes Kriterium. Schlussendlich ist die Planung das Ergebnis einer Abwägung zwischen den 

Artenschutzbelangen und den Belangen des Klimaschutzes und der Energiewende, wo bei 

letztere durch die Wahrung eines lebenswerten Klimas schlussendlich auch zum Artenschutz 

beitragen.  

Abwägungsergebnis: 

Die artenschutzfachlichen Bedenken werden zurückgewiesen.  

Kurze Inhaltswiedergabe:  

Bedenken wegen Geräuschentwicklung und Schattenschlag 

Der Flächennutzungsplan prüft nicht die Auswirkungen von Windkraftanlagen auf Wohnbe-

bauung. Mit der 45. FNP-Änderung wird die ansonsten im gesamten Gemeindegebiet privi-

legierte Windenergienutzung räumlich in dem Sinne gesteuert, dass diese Nutzungsart künf-

tig auf wenige Standorte konzentriert stattfinden soll. Die Auswahl von Tabukriterien wurde in 

hohem Maße durch den Vorsorgeaspekt geprägt. Daraus kann jedoch keine „Immissions-

freiheit“ für jeden Einzelfall abgeleitet werden. Die Darstellung von Konzentrationszonen im 

Flächennutzungsplan sagt noch nichts über die später bau- und immissionsrechtlichen Mög-

lichkeiten tatsächlich zu errichtender Windkraftanlagen aus. Selbst wenn sehr große Wind-

kraftanlagen errichtet werden, sind die Lärmgrenzwerte an den umgebenden Wohngebäu-

den gemäß den gesetzlichen Vorschriften des Bundesimmissionsschutzgesetzes einzuhal-

ten. Dies geschieht entweder durch die Auswahl einer entsprechend „leisen“ bzw. kleinen 

Anlage, durch einen entsprechend großen Abstand oder durch einen lärmmindernden Be-

triebsmodus z.B. zur Nachtzeit. Die Darstellung der Konzentrationszone ermöglicht aus-

drücklich nicht die Errichtung jedes Anlagentyps an jedem Standort in der Zone. Es ist daher 

zwingend erforderlich, Detailfragen der Emissionsbelastung der nachgeordneten Genehmi-

gungsebene zu überlassen. Auf der Ebene der Flächennutzungsplanung ist zur Verhinde-

rung einer Alibi-Planung lediglich nachzuweisen, dass die Windkraftnutzung prinzipiell mög-

lich wäre. Dies steht angesichts der gewählten Vorsorgeabstände außer Frage und kann 

auch bedeuten, dass nur kleinere, und ggf. in den Nachstunden nur begrenzt zu betreibende 



Anlagen möglich sein könnten. Alternativ könnten auch nur eine oder zwei größere Anlagen 

im Ergebnis verträglich sein. Der Gesetzgeber und die Rechtsprechung haben bewusst da-

rauf verzichtet, eine Mindestanzahl von Windkraftanlagen zu definieren. Hier kommt es am 

Ende auf die Leistungskonzentration an.  

Der Schattenwurf einer Windkraftanlage wird heute technisch zuverlässig und als Auflage in 

der immissionsrechtlichen Genehmigung durch sogenannte „Schattenwächter“ vermieden 

bzw. auf das gesetzliche Minimum begrenzt. Eine besondere Vorsorge in dieser Hinsicht ist 

auf der Ebene der Flächennutzungsplanung daher nicht erforderlich. 

Abwägungsergebnis: 

Die Bedenken werden zurückgewiesen.  

Kurze Inhaltswiedergabe: 

Bedenken wegen einer optischen „Einrahmung“ und fehlender Höhenbegrenzung 

Zur befürchteten „optisch bedrängenden“ Wirkung hat das OVG NRW in einem älteren Urteil 

(vom 09.08.2006, Az. 8 A 3726/05) vergleichsweise klare Regelungen aufgestellt, die bis 

heute angewandt werden. Demnach ist mit einer optischen Bedrängung bei Unterschreitung 

eines Abstands der 2fachen Anlagenhöhe zu rechnen (bei einer 200 m hohen Anlage also 

bei einem Abstand von weniger als 400 m). Dieser Abstand wird in der Regel schon durch 

die notwendigen Lärmabstände überschritten. Jenseits des 2fachen Abstands der Anlagen-

höhe ist gemäß dem Urteil des OVG NRW eine Einzelfallprüfung erforderlich. Hier wird dann 

sorgfältig zu prüfen sein, ob eine optische Bedrängung tatsächlich vorliegt. Dies ist z.B. dann 

nicht der Fall, wenn eine Gebäudeseite betroffen wäre, auf der keine Fenster von zum stän-

digen Aufenthalt vorgesehenen Räumen vorhanden sind.  

Eine insgesamt umfassende Wirkung abzuleiten, ist für ein Einzelgebäude im Außenbereich 

aufgrund der allgemeinen Privilegierung der Windenergienutzung nicht möglich und wäre 

selbst für einen geschlossenen Siedlungskörper nicht nachzuweisen. Die Einkreisung von 

Ortslagen durch eine Windkraftsteuerung zu verhindern, ist ein von der Rechtsprechung an-

erkanntes planerisches Anliegen; mehrere Obergerichte haben in den vergangenen Jahren 

Planungen bestätigt, in denen Potentialflächen nicht als Konzentrationszone ausgewiesen 

wurde, um verbleibende „Freihaltekorridore“ zu bewahren und Siedlungsbereiche vor einer 

Umfassung durch Windkraftanlagen zu schützen (vgl. OVG Sachsen-Anhalt, B. v. 16.3.2012 

– 2 L 2/11 – juris; OVG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 9.4.2008 – 2 A 4.07 – juris). Ferner hat 

sich beispielsweise das Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung in 

Mecklenburg-Vorpommern bemüht, im Rahmen einer Studie handhabbare Kriterien zu ent-

wickeln, anhand derer eine Umfassung von Ortschaften beurteilt werden kann (vgl. Gutach-

ten zur „Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“, Endbericht Januar 2013). 

Nach dieser Studie ist eine umfassende Wirkung nicht gegeben, wenn aus der Rundumsicht 

einer Ortslage wenigstens 120º Blickwinkel in einer Tiefe von 3,5 km von Windparks unver-

stellt bleiben. Diese 120º können auch auf zwei 60º-Segmente aufgeteilt sein. Eine derartig 



umfassende Situation für Siedlungsgebiete gibt es im Gemeindegebiet Rosendahl an keiner 

Stelle. 

Es ist nachvollziehbar, dass Anwohner im Umfeld von Konzentrationszonen, die ja schluss-

endlich nichts anderes sind als eine Belastungskonzentration, gerne Verlässlichkeit hinsicht-

lich der Höhe künftiger Windkraftanlagen hätten. Dem kann auf der Planungsebene der Flä-

chennutzungsplanung allerdings nicht nachgekommen werden. Die 45. FNP-Änderung 

„Windenergie“ plant nicht direkt und vorrangig Konzentrationszonen, sondern begründet eine 

Ausschlusswirkung für die Nutzung von Windenergie außerhalb. Maßstab der Planung dür-

fen ausschließlich städtebauliche Erwägungen sein. Es gibt keine belastbare städtebauliche 

Begründung, warum eine Windkraftanlage beispielsweise nicht höher als 200 m sein darf. 

Dies würde beispielsweise auf dem Markt befindliche Anlagen mit 206 m ausschließen. Nur 

wenn klare Begrenzungen in der Höhe erkennbar und begründbar sind, also z.B. Flugsicher-

heitskorridore, kann eine Höhenbegrenzung verlässlich abgeleitet werden. Die Nutzung von 

Windenergie im Außenbereich ist durch das Baugesetzbauch seit 1996 grundsätzlich pri-

vilegiert, ohne technische Einschränkungen. In den Höhen, in denen sich moderne, effiziente 

Windkraftanlagen heute ohnehin schon bewegen, gibt es im Regelfall so gut wie keine maß-

stäblichen Bezugspunkte in der Umgebung.  

Abwägungsergebnis: 

Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
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Beschlussvorschlag zur Stellungnahme von Herrn Josef Große Enking und Frau Heidi 
Staats vom 01.02.2015, Anlage I.26; SV IX/192 

Kurze Inhaltswiedergabe: 

Bedenken wegen optisch bedrängender Wirkung 

Der Einwender gibt die Rechtslage zur optisch bedrängenden Wirkung, die wegweisend 

durch ein Urteil des OVG NRW vom 09.08.2006 (Az. 8 A 3726/05) definiert und auch 

geregelt wurde, korrekt wieder. Demnach ist mit einer optischen Bedrängung bei 

Unterschreitung eines Abstands der 2fachen Anlagenhöhe zu rechnen (bei einer 200 m 

hohen Anlage also bei einem Abstand von weniger als 400 m). Dieser Abstand wird in der 

Regel schon durch die notwendigen Lärmabstände überschritten. Jenseits des 2fachen 

Abstands der Anlagenhöhe ist gemäß dem Urteil des OVG NRW eine Einzelfallprüfung 

erforderlich. Hier wird dann sorgfältig zu prüfen sein, ob eine optische Bedrängung 

tatsächlich vorliegt. Eine derartige Einzelfallprüfung ist allerdings nicht Gegenstand der 

Flächennutzungsplanung und kann es auch nicht sein, da z.B. durch Variation der Höhe 

einer Windkraftanlage oder durch Standortveränderungen die optische Bedrängung, so sie 

denn festgestellt wird und auch nicht durch Maßnahmen am Gebäude beseitigt werden kann, 

vermieden werden kann. 

Abwägungsergebnis: 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Kurze Inhaltswiedergabe: 

Eingriff in das Landschaftsbild  

Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung der Landschaft 

verbunden. Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten Stromerzeugung 

prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt dezentralen, regionalen Energieerzeugung 

das Landschaftsbild. Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 

aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine eingeschränkte Bedeutung. Das OVG Münster 

hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: 

„Eine Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen Neuartigkeit und 

der dadurch bedingten optischen Gewöhnungsbedürftigkeit der Windkraftanlagen noch allein 

aus deren angesichts ihrer Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 

werden. ...“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az. 12 LB 243/07). In 

diesem Kontext ist für die Anwohner auch von Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht 

sowieso nur in seltenen Ausnahmefällen - wofür hier nichts ersichtlich ist - zum 

abwägungserheblichen Material gehört (vgl. BVerwG, Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 

38.00). 
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Die subjektive Wahrnehmung von Windkraftanlagen als störende Fremdkörper ist zweifellos 

bei einzelnen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht objektivieren und muss darüber 

hinaus mit den Zielen des Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. 

Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den Menschen zur 

Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist 

kein statisches Gut, sondern immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass 

die derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 

Windenergieanlagen nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 

Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität bedeutet, ist mit der 

Kulturlandschaft sorgsam umzugehen. Die Gemeinde Rosendahl hat mit ihrer Planung von 

Konzentrationszonen genau diesen Weg eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten 

Planung von Windkraftanlagen, wie es § 35 Abs. 1 Nr. 5 (grundsätzliche Privilegierung) 

vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 Abs. 3 Satz 3 Gebrauch 

und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im Gemeindegebiet erheblich ein. Damit sorgt die 

Gemeinde für ein hohes Maß an Rücksichtnahme, das ohne diese Planung nicht vorhanden 

wäre. 

Abwägungsergebnis: 

Die Bedenken wegen einer Beeinträchtigung des Landschaftsbildes werden 

zurückgewiesen.  

Kurze Inhaltswiedergabe: 

Bedenken wegen Gesundheitsgefahren durch Schall und Infraschall 

Die der Potenzialflächenanalyse zugrunde liegenden Abstände zu Siedlungsbereichen und 

zum Wohnen im Außenbereich orientieren sich gemäß den Vorgaben des 

Bundesverwaltungsgerichts daran, ob im Gemeindegebiet Rosendahl damit der Windenergie 

noch substanziell Raum bleibt. Die Darstellung von Konzentrationszonen im 

Flächennutzungsplan sagt noch nichts über die später bau- und immissionsrechtlichen 

Möglichkeiten tatsächlich zu errichtender Windkraftanlagen aus. Selbst wenn sehr große 

Windkraft-Anlagen errichtet werden, sind die Lärmgrenzwerte am Anwesen der Einwender 

gemäß den gesetzlichen Vorschriften des Bundesimmissionsschutzgesetzes einzuhalten. 

Dies geschieht entweder durch die Auswahl einer entsprechend „leisen“ bzw. kleinen 

Anlage, durch einen entsprechend großen Abstand oder durch einen lärmmindernden 

Betriebsmodus z.B. zur Nachtzeit. Die Darstellung der Konzentrationszone ermöglicht 

ausdrücklich nicht die Errichtung jedes Anlagentyps an jedem Standort in der Zone. 

Mittlerweile werden durch die Anlagenhersteller insbesondere an den Flügeln neue 

Technologien angewandt, die zu insgesamt leiseren Anlagen führen. Ob tatsächlich ein 

„Wummern noch kilometerweit“ zu hören ist, mag dahin gestellt sein. Auch in den 

Nachtstunden ist die Bewegung von Windkraftanlagen immer mit Wind verbunden, so dass 

zu den technischen Geräuschen einer Windkraftanlage auch immer natürliche Geräusche 

kommen. 



Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW 

(LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch kann nachgewiesen werden, dass 

Windenergieanlagen Infraschall verursachen. Die festgestellten Infraschallpegel liegen aber 

weit unterhalb der Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig harmlos“ 

(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie). Auch das Bayerische Landesamt für 

Umwelt und Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese 

Erkenntnis: „Wissenschaftliche Studien zeigen, dass Infraschall nur dann Folgen haben 

kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. Da die von Windkraftanlagen 

erzeugten Infraschallpegel in üblichen Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der 

Hör- und Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der Wissenschaft 

Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für das Wohlbefinden und die 

Gesundheit des Menschen.“ („UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall 

die Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 2012). 

Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes Baden-Württemberg 

führt in einen Informationsblatt vom Januar 2013 aus: „Der von Windenergieanlagen 

erzeugte Infraschall liegt in deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen 

des Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche Wirkungen durch 

Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie 

Autos oder Flugzeugen ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 

Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die Geräusche einer 

Windenergieanlage schon in wenigen hundert Metern Entfernung meist kaum mehr von den 

natürlichen Geräuschen durch Wind und Vegetation ab.“ 

Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. Mobilfunk) wird an diesen 

Themen ständig geforscht, insbesondere da Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, 

beschränkt ist, sondern z.B. auch bei Dieselmotoren und Wärmepumpen auftritt. Der 

Einwender selbst zitiert andere Studien. Hier ist zu unterscheiden zwischen Einzelposition 

und der herrschenden wissenschaftlichen Meinung. Nur letztere kann Grundlage für die 

Planungen der Gemeinde Rosendahl sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 

Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 

der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) 

keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. Einzelne Forschungsberichte 

bestätigen zum Teil einen weiteren Forschungsbedarf. Derzeit wird beispielsweise in 

Dänemark eine flächendeckende Feldstudie durchgeführt, die allerdings erst 2017 

abgeschlossen sein wird. 

Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 Windkraftanlagen Strom 

produzieren und in ganz Deutschland über 24.500 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2014), 

kann der Gemeinde Rosendahl aber nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 

unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da ein signifikanter 

Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und den Infraschall-Emissionen von 

Windkraftanlagen bis heute nirgendwo wissenschaftlich anerkannt nachgewiesen werden 

konnte und es auch kein definiertes Krankheitsbild, das unzweifelhaft durch 

Windkraftanlagen ausgelöst wurde gibt, kann die Gemeinde Rosendahl davon ausgehen, 

dass die Bedenken unbegründet sind. 



Abwägungsergebnis: 

Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Kurze Inhaltswiedergabe: 

Bestandsgefährdung für die Vogel- und Fledermauswelt 

Alle Konzentrationszonen wurden auch artenschutzfachlich betrachtet. Es ist nicht 

auszuschließen, dass es zu Verdrängungen von Vogel- und Fledermauspopulationen 

kommt. Dies kann je nach Ausgleichsmaßnahme sogar beabsichtigt sein, indem 

Ersatzquartiere angeboten werden. Dies ist dann das Ergebnis einer Abwägung zwischen 

den Artenschutzbelangen und den Belangen des Klimaschutzes und der Energiewende, wo 

bei letztere durch die Wahrung eines lebenswerten Klimas schlussendlich auch zum 

Artenschutz beitragen.  

Abwägungsergebnis: 

Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Kurze Inhaltswiedergabe: 

Wertverlust der Immobilie 

Die Quellen des Einwenders zur Frage des Immobilienwertes im Umkreis von 

Windkraftanlagen können nicht nachvollzogen werden. Daher ist auch nicht prüfbar, ob hier 

belastbare Aussagen vorgenommen werden.  

Die geäußerte Sorge um einen Wertverlust der Immobilie aufgrund der optischen 

Wahrnehmbarkeit von Windkraftanlagen im Umfeld ist nicht völlig auszuschließen, aber auch 

abhängig von Marktgegebenheiten, die vielen Einflüssen und individuellen Einschätzungen 

unterliegen. Abwägungsrelevant ist hier das Allgemeinwohl. Hierzu hat das OVG Saarland 

konsequent ausgeführt (20.12.2005, Az. 2 W 33/05): „Es gibt keinen allgemeinen Grundsatz 

des Inhalts, dass der Einzelne einen Anspruch darauf hat, vor jeglicher Wertminderung 

seines Grundstückes als Folge der Ausnutzung der einem Dritten erteilten Baugenehmigung 

bewahrt zu werden.“ Windenergienutzung gehört zu den privilegierten Nutzungen im 

Außenbereich, soweit keine öffentlichen Belange entgegenstehen. Insbesondere am 

Siedlungsrand ist daher immer mit Einwirkungen aus dort zulässigen Nutzungen zu rechnen.  

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Steinfurt hat sich die Mühe gemacht, 

eine Aussage des Oberen Gutachterausschusses für Grundstückswert in Niedersachsen 

(„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist empirisch nicht 

nachweisbar“) im Umfeld der Windfelder im Kreis Steinfurt zu prüfen. (Eine Präsentation der 

Ergebnisse kann bei der Servicestelle Windenergie des Kreises Steinfurt abgefragt werden.)  

Insgesamt wurden über 30.000 Kaufverträge aus den Jahren 1985 bis 2013 im Umfeld von 

Windparks ausgewertet. Maßstab war der amtliche Bodenrichtwert, von dem Schwankungen 



von +/- 30% noch als „normaler Markt“ gelten. Gab es höhere Abweichungen wurden diese 

geprüft. Eine Wertminderung durch Windkraftanlagen war tatsächlich nicht nachweisbar. 

Selbst wenn für die Immobilie des Einwenders tatsächlich nachgewiesen werden könnte, 

dass es zu einem Wertverlust von knapp 30% ausschließlich bedingt durch 

Windkraftanlagen im Umfeld gekommen ist und alle sonstigen Faktoren, einschließlich des 

Verhandlungsgeschicks glaubhaft ausgeschieden werden könnten, wäre dies im Sinne der 

Sozialpflichtigkeit des Eigentums hinzunehmen, da die Windenergienutzung nicht zuletzt 

aufgrund der öffentlichen Versorgungsfunktion privilegiert wurde. 

Abwägungsergebnis: 

Die Bedenken werden zurückgewiesen 

Kurze Inhaltswiedergabe: 

Verlust an Erholungseignung und Ruhe 

Zu der Einschätzung des Landschaftsbildes wurden weiter oben bereits Ausführungen 

gemacht. Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, Erholung und 

Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, Verweilen) werden durch 

Windkraftanlagen faktisch nicht eingeschränkt. Die langjährigen Erfahrungen aus den 

Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, dass die Landschaft im Umfeld von 

Windkraftanlagen von Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 

Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 

Abwägungsergebnis: 

Die Bedenken werden zurückgewiesen 



template
Textfeld

template
Textfeld













template
Textfeld



Beschlussvorschlag zur Stellungnahme der Eheleute Hubert und Hildegard Meinker 
vom 04.02.2015, Anlage I.27; SV IX/192 

Kurze Inhaltswiedergabe: 

Energieziele übererfüllt 

Der Einwender verkennt die Motivation bzw. das zentrale Planungsziel der 45. FNP-

Änderung. Diese schafft keine neuen Flächen für die Windkraftnutzung, sondern schränkt 

diese massiv ein. Im Sinne der allgemeinen Vorsorgeplanung wirkt die Gemeinde einer 

„Übererfüllung“ von Energiezielen damit entgegen. 

Abwägungsergebnis: 

Die Bedenken werden als gegenstandslos zurückgewiesen. 

Kurze Inhaltswiedergabe: 

Abweichungen vom Entwurf des Regionalplans Energie 

Die Abweichungen sind im Maßstab der Regionalplanung marginal. Es ist den Kommunen 

ausdrücklich freigestellt, mehr Konzentrationszonen im FNP als Vorranggebiete im 

Regionalplan darzustellen.  

Abwägungsergebnis: 

Die Bedenken werden zurückgewiesen.  

Kurze Inhaltswiedergabe: 

„Planungsmoratorium“ gemäß den Forderungen A bis D 

Die Gemeinde Rosendahl verfügt derzeit über keinen gültigen Flächennutzungsplan mit der 

Ausschlusswirkung nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB. Daher können Windkraftanlagen an 

jeder beliebigen Stelle im Außenbereich ohne das Ziel einer Konzentration beantragt 

werden. Derartige Anträge können nur bei einem laufenden Planverfahren, jedoch längstens 

für ein Jahr zurückgestellt werden. Die Verlängerung dieser Zurückstellung um ein weiteres 

Jahr bedarf einer besonderen städtebaulichen Begründung, die sich aus einem 

Planungsmoratorium nicht ableiten lässt.  

Die Frage des gesellschaftlichen Konsenses kann auf dieser Planungsebene nicht 

grundlegend behandelt werden, da der Mehrheitswille der Bevölkerung sich bereits in den 

Regelungen der allgemeinen Privilegierung der Windenergienutzung im Baugesetzbuch 

manifestiert hat. Diese Regelung hat bereits zahlreiche gewählte Regierungen überdauert. 
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Auch der Rat der Gemeinde Rosendahl hat mehrheitlich beschlossen, die künftige Nutzung 

der Windenergie durch einen Flächennutzungsplan mit der Darstellung von 

Konzentrationszonen räumlich zu steuern. 

Die Gemeinde Rosendahl betreibt kein Zielabweichungsverfahren mehr, da die 

Bezirksplanungsbehörde in absehbarer Zeit das Regionalplanverfahren abschließen wird, so 

dass sich eine Zielabweichung aufgrund der nahezu vollständigen Deckungsgleichheit der 

Planungsziele erübrigt. 

Abwägungsergebnis: 

Den Anregungen wird nicht gefolgt.  

Kurze Inhaltswiedergabe: 

Transparenz bei der Umsetzung der 45. FNP-Änderung 

Die Gemeinde Rosendahl hat das Thema Windenergie in zahlreichen Sitzungen immer 

öffentlich behandelt. In jeder Einwohnerfragestunde wurde Rede und Antwort gestanden. Die 

Planverfahren wurden nach den Vorschriften des Baugesetzbuches durchgeführt. 

Bürgerinformationsveranstaltungen wurden auch ohne gesetzlichen Erfordernis nach dem 

Baugesetzbuch durchgeführt. Für die vom Einwender vorgebrachten 

Verschwörungstheorien, was das Verhältnis Gemeinde/Investoren angeht, besteht keine 

Veranlassung.  

Die Abwägung zu den unterschiedlichen Belangen erfolgt nicht durch den beauftragten 

Planer, sondern durch den Rat der Gemeinde.  Das hier die Mehrheit der Bürgereingaben 

abgelehnt wurde, liegt in der Natur der Sache: Es werden in der Regel mehr Einwendungen 

gegen eine Planung, als für eine Planung vorgebracht. Wenn die Planung im Sinne des 

Gemeinwohls ist, sind Einzeleinwendungen gegen die Planung abzulehnen, wenn sie nicht 

ausreichend begründet sind. 

Abwägungsergebnis: 

Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Kurze Inhaltswiedergabe: 

Keine Darstellung von Konzentrationszonen in Landschaftsschutzgebieten 

Landschaftsschutzgebiete stehen der Errichtung von Windkraftanlagen nicht grundsätzlich 

entgegen. Die Beurteilung erfolgt durch die zuständige Fachbehörde beim Kreis Coesfeld 

und, wie in Rosendahl geschehen, durch ausdrücklichen Beschluss des Kreistages. Die 

Vereinbarkeit der Ziele „Landschaftsschutz“ und „Klimaschutz/Energiewende“ ist gegeben. 



Abwägungsergebnis: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Kurze Inhaltswiedergabe: 

Erhalt des Landschaftsbildes 

Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung der Landschaft 

verbunden. Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten Stromerzeugung 

prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt dezentralen, regionalen Energieerzeugung 

das Landschaftsbild. Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 

aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine eingeschränkte Bedeutung. Das OVG Münster 

hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: 

„Eine Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen Neuartigkeit und 

der dadurch bedingten optischen Gewöhnungsbedürftigkeit der Windkraftanlagen noch allein 

aus deren angesichts ihrer Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 

werden. ...“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az. 12 LB 243/07). In 

diesem Kontext ist für die Anwohner auch von Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht 

sowieso nur in seltenen Ausnahmefällen - wofür hier nichts ersichtlich ist - zum 

abwägungserheblichen Material gehört (vgl. BVerwG, Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 

38.00). 

Die subjektive Wahrnehmung von Windkraftanlagen als störende Fremdkörper ist zweifellos 

bei einzelnen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht objektivieren und muss darüber 

hinaus mit den Zielen des Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. 

Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den Menschen zur 

Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist 

kein statisches Gut, sondern immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass 

die derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 

Windenergieanlagen nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 

Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität bedeutet, ist mit der 

Kulturlandschaft sorgsam umzugehen. Die Gemeinde Rosendahl hat mit ihrer Planung von 

Konzentrationszonen genau diesen Weg eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten 

Planung von Windkraftanlagen, wie es § 35 Abs. 1 Nr. 5 (grundsätzliche Privilegierung) 

vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 Abs. 3 Satz 3 Gebrauch 

und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im Gemeindegebiet erheblich ein. Damit sorgt die 

Gemeinde für ein hohes Maß an Rücksichtnahme, das ohne diese Planung nicht vorhanden 

wäre. 

Abwägungsergebnis: 

Die Bedenken werden zurückgewiesen. 



Kurze Inhaltswiedergabe: 

Gesundheitsgefahr durch Infraschall, Forderung nach mindestens 1.500 m Abstand 

zwischen Windkraftanlagen und Wohnbebauung 

Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW 

(LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch kann nachgewiesen werden, dass 

Windenergieanlagen Infraschall verursachen. Die festgestellten Infraschallpegel liegen aber 

weit unterhalb der Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig harmlos“ 

(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie). Auch das Bayerische Landesamt für 

Umwelt und Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese 

Erkenntnis: „Wissenschaftliche Studien zeigen, dass Infraschall nur dann Folgen haben 

kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. Da die von Windkraftanlagen 

erzeugten Infraschallpegel in üblichen Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der 

Hör- und Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der Wissenschaft 

Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für das Wohlbefinden und die 

Gesundheit des Menschen.“ („UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall 

die Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 2012). 

Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes Baden-Württemberg 

führt in einen Informationsblatt vom Januar 2013 aus: „Der von Windenergieanlagen 

erzeugte Infraschall liegt in deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen 

des Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche Wirkungen durch 

Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie 

Autos oder Flugzeugen ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 

Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die Geräusche einer 

Windenergieanlage schon in wenigen hundert Metern Entfernung meist kaum mehr von den 

natürlichen Geräuschen durch Wind und Vegetation ab.“ 

Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. Mobilfunk) wird an diesen 

Themen ständig geforscht, insbesondere da Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, 

beschränkt ist, sondern z.B. auch bei Dieselmotoren und Wärmepumpen auftritt. Der 

Einwender selbst zitiert entsprechende Studien. Hier ist zu unterscheiden zwischen 

Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen Meinung. Nur letztere kann 

Grundlage für die Planungen der Gemeinde Rosendahl sein, die fachinhaltlich dieses 

wissenschaftliche Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch 

den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen der 

Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. Einzelne 

Forschungsberichte bestätigen zum Teil einen weiteren Forschungsbedarf. Derzeit wird 

beispielsweise in Dänemark eine flächendeckende Feldstudie durchgeführt, die allerdings 

erst 2017 abgeschlossen sein wird. Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 

3.000 Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 24.500 Anlagen in 

Betrieb sind (Stand 2014), kann der Gemeinde Rosendahl aber nicht vorgeworfen werden, 

hier ein Experiment mit unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 

ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und den Infraschall-

Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo wissenschaftlich anerkannt 

nachgewiesen werden konnte und es auch kein definiertes Krankheitsbild, das unzweifelhaft 



durch Windkraftanlagen ausgelöst wurde gibt, kann die Gemeinde Rosendahl davon 

ausgehen, dass die Bedenken unbegründet sind. Erhöhte Abstände lassen sich somit auch 

nicht ableiten, zudem bei den vorgeschlagenen 1.500 m kaum noch Flächen übrig blieben, 

die für Windkraftnutzung in Frage kämen. Damit wäre dann auch das Planungsziel der 

Gemeinde nicht mehr umsetzbar und auf eine Steuerung müsste verzichtet werden. In der 

Zukunft würde dann der Kreis über Einzelanträge zu entscheiden haben. 

Abwägungsergebnis: 

Die Bedenken werden zurückgewiesen. Der Anregung 1.500 m zwischen Windkraft 

und Wohnnutzung einzuhalten, wird nicht gefolgt.  

Kurze Inhaltswiedergabe: 

Sorge wegen Schattenwurf und Befeuerung, Anregung, in der Bauleitplanung den Einbau 

der jeweils neuesten Technik festzuschreiben. 

Der Schattenwurf einer Windkraftanlage wird heute technisch zuverlässig und als Auflage in 

der immissionsrechtlichen Genehmigung durch sogenannte „Schattenwächter“ vermieden 

bzw. auf das gesetzliche Minimum begrenzt. Eine besondere Vorsorge in dieser Hinsicht ist 

auf der Ebene der Flächennutzungsplanung daher nicht erforderlich. 

Die aus Flugsicherheitsgründen notwendige Befeuerung (blinkendes Rotlicht) an 

Windkraftanlagen über 100 m wird von Einzelnen als Belastung empfunden. Tatsächlich 

„verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und Dunkelheit nicht aus dem 

Bewusstsein der Betroffenen Anlieger. Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber 

weiß, nachts rot blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit war. 

Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden Flugzeugen die Position des 

Windparks kenntlich machen soll. Die Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein 

direktes Anstrahlen von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss also 

schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine Störung (z.B. durch 

Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder wenn man aus (abgedunkelten) Räumen 

in die dunkle Landschaft, schaut ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle 

Befinden abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der Flugsicherheit. 

Moderne Befeuerungsanlagen beinhalten in der Regel bereits eine Sichtweitenmessung, so 

dass die Helligkeit an die Sichtverhältnisse angepasst wird, was zu einer Minimierung der 

Lichtintensität führt. 

Darüber hinausgehende Radartechnik ist derzeit noch nicht absehbar. Die Idee, dass sich 

die Befeuerung erst aktiviert, wenn sich ein Flugzeug nähert, scheitert derzeit an einer 

einheitlichen und weltweiten Einführung von entsprechenden Transpondern in Flugzeugen. 

Für eine Darstellung im FNP, die den jeweils neusten Technikstand vorschreibt, fehlt die 

Rechtsgrundlage. 



Abwägungergebnis: 

Die Bedenken werden zurückgewiesen, der Anregung wird nicht gefolgt.  

Kurze Inhaltswiedergabe: 

Naturschutzrechtliche Bedenken gegen die bislang vorgelegten Artenschutzgutachten und 

Durchführung einer Prüfung durch die Fachbehörde oder durch den Einwender 

Die Artenschutzfachlichen Prüfungen, die zu einem Großteil durch das Büro öKon 

durchgeführt wurden, halten die in NRW üblichen Untersuchungsstandards ein. Die 

Ergebnisse sind entsprechend der Planungsebene ausreichend und lassen annehmen, dass 

keine unüberwindbaren artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände in den 

Konzentrationszonen vorliegen. Vertiefende Aussagen sind erst auf der nachgeordneten 

Genehmigungsebene möglich, wenn der Eingriffsverursacher (Anlagenstandort, Anlagentyp) 

genau feststeht. Wenn der Einwender Bedenken gegen die gutachterlichen Aussagen z.B. 

beim Thema „Zugvögel“ hat, ist es ihm jederzeit freigestellt, dies fachlich prüfen zu lassen. 

Die Fachbehörde hat ohnehin eine Prüfung im Rahmen der öffentlichen Auslegung 

vorgenommen und hat zu diesem Themenkomplex keine Beanstandungen geäußert.  

Abwägungsergebnis: 

Die Bedenken werden zurückgewiesen.  

Kurze Inhaltswiedergabe: 

Einführung einer Höhenbegrenzung 

Die Ausführungen des Einwenders zu den Höhen einer Windkraftanlage sind insbesondere 

bei der Feststellung, 50% der Windkraft würden in Schall umgewandelt, nicht mehr 

nachvollziehbar. Die Lärmimmissionen einer Windkraftanlage korrespondieren nicht allein 

mit der Höhe, sondern mit der gewählten Anlagentechnik. Somit fehlt für eine 

Höhenbegrenzung eine städtebauliche Begründung. Moderne große Windkraftanlagen 

können bei entsprechendem Technikeinsatz leiser sein, als ältere und kleinere Anlagen. 

Alleine durch veränderte Flügeltechniken konnten in den letzten zwei Jahren 3 dB(A) 

„eingespart“ werden. 

Abwägungsergebnis: 

Der Anregung wird nicht gefolgt.  



Kurze Inhaltswiedergabe: 

Abstimmung mit den Nachbargemeinden 

Die Bauleitplanung wird zwischen den Nachbargemeinden intensiv abgestimmt. Die zitierten 

Aussagen der Unteren Landschaftsbehörde stammen aus dem frühzeitigen 

Beteiligungsverfahren. Eine erneute Abstimmung mit den Nachbarkommunen und 

Nachbarkreisen ist im Rahmen der öffentlichen Auslegung erfolgt. Die Stadt Billerbeck und 

der Kreis Steinfurt haben keine Bedenken geltend gemacht. Die Gemeinde Laer hat keine 

schriftliche Stellungnahme eingereicht und somit auch keine Bedenken erhoben. 

Abwägungsergebnis: 

Die Ausführungen werden als unzutreffend zurückgewiesen.  

Kurze Inhaltswiedergabe: 

Bildung einer Bürgerwindparkgesellschaft 

Die Ausführungen haben keine planungsrechtliche Grundlage, verstoßen gegen das 

europäische Diskriminierungsverbot und sind nicht Regelungsgegenstand der 45. FNP-

Änderung 

Abwägungsergebnis: 

Die Anregung wird zurückgewiesen.  
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Kurze Inhaltswiedergabe: 

Korrektur des südlichsten Standorts in der Fläche COE 01 

Tatsächlich wurde der Standort einer vorhandenen Windkraftanlage in der südlichsten Spitze 

der Konzentrationszone COE 01 aufgrund veralteter Unterlagen wenige Meter südlich eines 

Feldwegs erfasst. Tatsächlich steht die Anlage wenige Meter nördlich davon. Diese 

geringfügige Verschiebung berührt nicht die Grundzüge der Planung, zudem die hier 

entwickelte Zone ohnehin nicht an Abstandsparametern aus der Umgebung, sondern am 

vorhandenen Anlagenstandort orientiert ist.  

Abwägungsergebnis: 

Der Anregung, den südlichsten Anlagenstandort um wenige Meter nach Norden auf 

die korrekte geometrische Position zu verschieben, wird gefolgt.  

Kurze Inhaltswiedergabe: 

Neudarstellung der Konzentrationszone COE 01 orientiert an der äußeren Abgrenzung der 

Bestandsanlagen 

Mit dieser Forderung würde die Konzentrationszone COE 01 deutlich erweitert. Dies 

widerspricht einer gerechten Abwägung zwischen den Belangen der Anlagenbetreiber und 

der umliegenden Wohnbebauung. Das Bundesverwaltungsgericht hat mit Urteil vom 

24.01.2008, (Az. 4 CN 2.07) zurecht festgestellt, dass die Interessen der Betreiber 

vorhandener Windkraftanlagen, auch wenn deren Standorte durch das aktuelle 

städtebauliche Gesamtkonzept nicht mehr als tabufrei gelten, an einer Standortsicherung 

einschließlich der Möglichkeit eines Repowerings in die Abwägung zu berücksichtigen seien. 

Dieser Forderung ist die Gemeinde insofern nachgekommen, als auch die Standorte, die 

knapp außerhalb der als tabufrei ermittelten Flächen liegen, dort einbezogen wurden. Dieses 

Einbeziehen erfolgte durch ein Verschmelzen von 100 m umfassenden Radien um die 

Mastmittelpunkte mit der übrigen tabufreien Fläche. Damit hat die Gemeinde deutlich zum 

Ausdruck gebracht, dass es um die Sicherung der einzelnen Standorte geht. Mit einem 

Radius von 100 m wurde bereits mehr Fläche einbezogen, als derzeit durch die 

Windkraftanlagen bzw. deren Rotoren überstrichen wird (in der Regel beschränkt sich der 

Bestand auf 70 m). Mit dieser Vorgehensweise stellt die Gemeinde auch die berechtigten 

Interessen der umliegenden Anwohner nach Gleichbehandlung hinsichtlich künftiger 

Vorsorgeabstände in die Abwägung ein. Städtebaulich gibt es über den Gewöhnungseffekt 

und die optische Vorprägung hinaus nämlich keine Gründe, im Umfeld der 

Konzentrationszonen von den allgemein gewählten Vorsorgeabständen abzuweichen. Indem 

auf die genehmigten Abstände abgestellt wird, kommt es zu keiner Schlechterstellung der 
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Anwohner zu heutigen Situation, aber auch zu keiner Verbesserung durch Angleichung an 

die ansonsten vorgesehenen Vorsorgeabstände. Somit gilt hier das Prinzip der 

gegenseitigen Rücksichtnahme. Die Rücksichtnahme der Anlagenbetreiber beschränkt sich 

dabei auf die Tatsache, künftig keine deutlich größeren Windkraftanlagen am gleichen 

Standort zu errichten oder im Zuge eines Repowerings etwas zurück zu weichen. Das 

originäre Prinzip des Repowerings sieht ohnehin keine Bindung an den vorhandenen 

Standort vor, sondern verlangt – schon aufgrund der geänderten Turbulenzabstände – von 

den Betreibern ein neues Standortkonzept mit effizienteren Anlagen, die entsprechend der 

neuen technischen und immissionsrechtlichen Anforderungen auch anders aufgestellt 

werden. Idealtypisch führt das dann auch zu weniger Anlagen bei bezogen auf den Windpark 

gewachsener Leistung. 

Der Einwender hat zweifellos Recht wenn er feststellt, dass Immissionsschutz vorwiegend 

durch Anlagentechnik und nicht durch Abstände geregelt wird. Er hat auch Recht mit der 

Feststellung, dass eine optisch bedrängende Wirkung sich nicht als pauschales 

Abstandskriterium definieren lässt, da nur im konkreten Einzelzulassungsverfahren die 

zahlreichen Aspekte der optischen Bedrängung geklärt werden können. Dennoch ist es das 

Prinzip einer Ausschlussplanung nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB, im Wege weicher 

Tabukriterien eine pauschale Vorsorgeplanung vorzunehmen, die nur nachvollziehbar und 

belastbar ist, wenn eine strenge Gleichbehandlung zugrunde liegt. Diese Gleichbehandlung 

findet ihre Grenzen an bestehenden Anlagen-Genehmigungen, aber nicht nennenswert 

darüber hinaus. Es muss der gemeindlichen Planung auch möglich sein, über einen längeren 

Zeitraum Korrekturen an älteren Planungszielen vorzunehmen. Dies ist hier erfolgt.  

Geringe Korrektur an den Radien um vorhandene Windkraftanlagen mit etwas größeren 

seitlichen Abständen 

Wie im vorhergehenden Punkt ausgeführt, würde auch das, wenn auch geringer, gegen das 

Prinzip einer möglichst umfassenden Gleichbehandlung verstoßen. Hinzu käme das Problem 

der Willkür, da eine Glocken- bzw. Trichterförmige Aufweitung um die vorhandenen 

Windkraftanlagen mit sehr unterschiedlichen Radien konstruiert werden kann. Als 

Kompromiss-Vorschlag ist aber denkbar, den die Altanlagen umfassenden Radius von 100 

m gleichmäßig auf 120 m zu erhöhen. Diese gibt dann deutlich erweiterte Spielräume für 

größere Rotoren. 

Abwägungsergebnis: 

Der Anregung wird durch Erweiterung der umfassenden Radien um die Altstandorte 

von 100 auf 120 m gefolgt. 
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Beschlussvorschlag zur Stellungnahme von Eheleute Ruth und Michael Düssel vom 
04.02.2015; Anlage I.29; SV IX/192 

Kurze Inhaltswiedergabe:  

Forderung nach vertiefenden Artenschutzprüfungen (Rotmilan) im Bereich COE 01 und Auf 

der Horst 

Die Forderung nach einer vertiefenden Artenschutzprüfung ist nicht nachvollziehbar. Bei 

beiden angesprochenen Zonen handelt es sich um Flächen, die durch vorhandene 

Windkraftanlagen bereits genutzt sind. Dies führt im Bereich der Avifauna zu 

Verdrängungseffekten. 

Eine Artenschutzprüfung I wurde durchgeführt. Hier sind die vom Einwender zitierten 

Beobachtungen aufgeführt. Daraus ist jedoch nicht der Schluss zu ziehen, dass auf dieser 

Planungsebene bereits eine vertiefende Artenschutzprüfung der Stufe II erfolgen müsse. Der 

„Leitfaden Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung 

von Windenergieanlagen in NRW“ (MKULNV 2013) führt unter 4.2 aus: „Bei 

Flächennutzungsplänen für WEA-Konzentrationszonen ist die ASP (Stufe I-III), soweit auf 

dieser Planungsebene bereits ersichtlich, abzuarbeiten. Dies gilt insbesondere dann, wenn 

die konkreten Anlagenstandorte und –typen bereits bekannt sind. Stehen diese Details 

hingegen noch nicht fest, ist eine vollständige Bearbeitung v.a. der baubedingten 

Auswirkungen auf der FNP-Ebene nicht sinnvoll und auch nicht möglich.“ 

Aus den Unterstreichungen geht hervor, dass es auf der Ebene der Flächennutzungsplanung 

keinen Automatismus für vertiefende Artenschutzprüfungen gibt. Der Gemeinde sind 

detaillierte Angaben zu ggf. geplanten Repowering-Maßnahmen nicht bekannt und die heute 

bereits betriebenen Anlagen verfügen über eine Betriebsgenehmigung, die alle Belange 

abgearbeitet hat.  

Der im Thema „Windenergie“ ausweislich zahlreicher Veröffentlichungen, Vorträge und 

Fortbildungen sehr erfahrende Rechtsanwalt Thomas Tyczewski hat in dem 2014 

erschienenen Aufsatz „Konzentrationszonen für Windenergieanlagen rechtsicher planen – 

Illusion oder Wirklichkeit?“ (BauR, Heft 6, 2014, S. 934-947) ausgeführt, das eine 

Artenschutzprüfung II nicht zwingend gesetzlich vorgeschrieben sei. Dies wird wie folgt 

begründet: „Allen Zugriffshandlungen i.S. des § 44 BNatSchG ist gemeinsam, dass gegen 

sie nur durch tatsächliche Handlungen verstoßen werden kann. Der FNP ist wegen seiner 

grobmaschigen Struktur keine Tathandlung. Erst die Errichtung der Windenergieanlage kann 

den Verstoß gegen § 44 BNatSchG bewirken. Deshalb ist es auch unerheblich, dass FNP 

mit der Rechtswirkung des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB partiell Rechtswirkungen wir 

Bebauungspläne erzeugen (...). Denn auch Bebauungspläne sind keine artenschutzrechtlich 

relevanten Tathandlungen. Es tritt ein praktisches Moment hinzu. Zumindest die ASP II ist 

belastbar erst aus fachlicher Sicht abzuarbeiten, wenn die konkreten Anlagenstandorte und –

typen bekannt sind; (...) Erst mit genauer Kenntnis der Anlagenkonfiguration sind konkrete 

Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen festzulegen, so dass geprüft werden kann, ob 

trotz möglicher Maßnahmen gegen die artenschutzrechtlichen Verbote verstoßen wird. Die 
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Konfiguration steht häufig während des Bauleitplanverfahrens nicht fest. Eine belastbare 

ASP II ist deshalb zu diesem Zeitpunkt kaum durchzuführen.“ 

Die Tatsache, dass für andere Konzentrationszonen vertiefende Artenschutzprüfungen 

vorliegen, ändert an dieser Feststellung nichts. Diese ASP II wurden vor dem Hintergrund 

konkreter Anlagenkonfigurationen im Auftrag potenzieller Investoren vorgenommen und der 

Gemeinde zur Verfügung gestellt. Im Fall der vom Einwender angesprochenen Zonen wird 

die Artenschutzprüfung zu einem späteren Zeitpunkt auf das Genehmigungsverfahren 

abzuschichten sein. Der Zeitpunkt hängt von der Planung konkreter (Repowering-)Vorhaben 

ab. 

Unabhängig von der grundsätzlichen Fragestellung, inwieweit eine Artenschutzprüfung der 

Stufe II auf der Ebene der Flächennutzungsplanung überhaupt Sinn macht, ist auch der 

Grund, den der Einwender anführt, nicht belastbar. Die vom Einwender zitierten 

Beobachtungen eines örtlichen Ornithologen wurden durch den Gutachter der 

Artenschutzprüfung I (Büro öKon, Münster) selbst eingeholt und auch bewertet. Da weder 

nachgewiesen wurde, wo der genaue Brutstandort des Rotmilans ist und ob das Revier 

aktuell noch besetzt ist und vor dem Hintergrund, dass das genannte Waldgebiet 2,5 

Kilometer von der Konzentrationszone „Auf der Horst“ und über 1 Kilometer von der Zone 

COE 01 entfernt liegt, gibt es keine Veranlassung, hier und jetzt vertiefend zu prüfen. Die 

Notwendigkeit ergibt sich erst bei konkreten Bauvorhaben. Der Gutachter des Büros öKon 

kommt daher zu dem Schluss, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände in beiden 

Zonen nicht erfüllt sind. Mögliche, vorsorglich zu beachtende Vermeidungsmaßnahmen 

können erst im nachgeordneten Genehmigungsverfahren sinnvoll definiert werden. 

Abwägungsergebnis: 

Die artenschutzfachlichen Bedenken werden zurückgewiesen. Der Anregung, eine 

Artenschutzprüfung zu vertiefen, wird nicht gefolgt.  

Kurze Inhaltswiedergabe 

Allgemeine Ausführungen zum „ÖkoStrom“ (Geldmacherei), den Monostrukturen im 

Münsterland, der CO2-Bilanz und vordringlicherer Umweltprobleme 

Abwägungsergebnis: 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen, haben aber keinen unmittelbaren 

Bezug zur 45. FNP-Änderung.  
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Beschlussvorschlag zur Stellungnahme von Frau Ruth Suthoff-Reinacher vom 
05.02.2015, Anlage I.30; SV IX/192 

Kurze Inhaltswiedergabe:  

Forderung nach Artenschutzgutachten der Stufe II im Bereich der Konzentrationszonen COE 

01 und „Auf der Horst“ 

Die Forderung nach einer vertiefenden Artenschutzprüfung ist nicht nachvollziehbar. Bei 

beiden angesprochenen Zonen handelt es sich um Flächen, die durch vorhandene 

Windkraftanlagen bereits genutzt sind. Dies führt im Bereich der Avifauna zu 

Verdrängungseffekten. 

Eine Artenschutzprüfung I wurde durchgeführt. Hier sind die vom Einwender zitierten 

Beobachtungen aufgeführt. Daraus ist jedoch nicht der Schluss zu ziehen, dass auf dieser 

Planungsebene bereits eine vertiefende Artenschutzprüfung der Stufe II erfolgen müsse. Der 

„Leitfaden Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung 

von Windenergieanlagen in NRW“ (MKULNV 2013) führt unter 4.2 aus: „Bei 

Flächennutzungsplänen für WEA-Konzentrationszonen ist die ASP (Stufe I-III), soweit auf 

dieser Planungsebene bereits ersichtlich, abzuarbeiten. Dies gilt insbesondere dann, wenn 

die konkreten Anlagenstandorte und –typen bereits bekannt sind. Stehen diese Details 

hingegen noch nicht fest, ist eine vollständige Bearbeitung v.a. der baubedingten 

Auswirkungen auf der FNP-Ebene nicht sinnvoll und auch nicht möglich.“ 

Aus den Unterstreichungen geht hervor, dass es auf der Ebene der Flächennutzungsplanung 

keinen Automatismus für vertiefende Artenschutzprüfungen gibt. Der Gemeinde sind 

detaillierte Angaben zu ggf. geplanten Repowering-Maßnahmen nicht bekannt und die heute 

bereits betriebenen Anlagen verfügen über eine Betriebsgenehmigung, die alle Belange 

abgearbeitet hat.  

Der im Thema „Windenergie“ ausweislich zahlreicher Veröffentlichungen, Vorträge und 

Fortbildungen sehr erfahrende Rechtsanwalt Thomas Tyczewski hat in dem 2014 

erschienenen Aufsatz „Konzentrationszonen für Windenergieanlagen rechtsicher planen – 

Illusion oder Wirklichkeit?“ (BauR, Heft 6, 2014, S. 934-947) ausgeführt, das eine 

Artenschutzprüfung II nicht zwingend gesetzlich vorgeschrieben sei. Dies wird wie folgt 

begründet: „Allen Zugriffshandlungen i.S. des § 44 BNatSchG ist gemeinsam, dass gegen 

sie nur durch tatsächliche Handlungen verstoßen werden kann. Der FNP ist wegen seiner 

grobmaschigen Struktur keine Tathandlung. Erst die Errichtung der Windenergieanlage kann 

den Verstoß gegen § 44 BNatSchG bewirken. Deshalb ist es auch unerheblich, dass FNP 

mit der Rechtswirkung des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB partiell Rechtswirkungen wir 

Bebauungspläne erzeugen (...). Denn auch Bebauungspläne sind keine artenschutzrechtlich 

relevanten Tathandlungen. Es tritt ein praktisches Moment hinzu. Zumindest die ASP II ist 

belastbar erst aus fachlicher Sicht abzuarbeiten, wenn die konkreten Anlagenstandorte und –

typen bekannt sind; (...) Erst mit genauer Kenntnis der Anlagenkonfiguration sind konkrete 

Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen festzulegen, so dass geprüft werden kann, ob 

trotz möglicher Maßnahmen gegen die artenschutzrechtlichen Verbote verstoßen wird. Die 
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Konfiguration steht häufig während des Bauleitplanverfahrens nicht fest. Eine belastbare 

ASP II ist deshalb zu diesem Zeitpunkt kaum durchzuführen.“ 

Die Tatsache, dass für andere Konzentrationszonen vertiefende Artenschutzprüfungen 

vorliegen, ändert an dieser Feststellung nichts. Diese ASP II wurden vor dem Hintergrund 

konkreter Anlagenkonfigurationen im Auftrag potenzieller Investoren vorgenommen und der 

Gemeinde zur Verfügung gestellt. Im Fall der vom Einwender angesprochenen Zonen wird 

die Artenschutzprüfung zu einem späteren Zeitpunkt auf das Genehmigungsverfahren 

abzuschichten sein. Der Zeitpunkt hängt von der Planung konkreter (Repowering-)Vorhaben 

ab. 

Unabhängig von der grundsätzlichen Fragestellung, inwieweit eine Artenschutzprüfung der 

Stufe II auf der Ebene der Flächennutzungsplanung überhaupt Sinn macht, ist auch der 

Grund, den der Einwender anführt, nicht belastbar. Die vom Einwender zitierten 

Beobachtungen eines örtlichen Ornithologen wurden durch den Gutachter der 

Artenschutzprüfung I (Büro öKon, Münster) selbst eingeholt und auch bewertet. Da weder 

nachgewiesen wurde, wo der genaue Brutstandort des Rotmilans ist und ob das Revier 

aktuell noch besetzt ist und vor dem Hintergrund, dass das genannte Waldgebiet 2,5 

Kilometer von der Konzentrationszone „Auf der Horst“ und über 1 Kilometer von der Zone 

COE 01 entfernt liegt, gibt es keine Veranlassung, hier und jetzt vertiefend zu prüfen. Die 

Notwendigkeit ergibt sich erst bei konkreten Bauvorhaben. Der Gutachter des Büros öKon 

kommt daher zu dem Schluss, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände in beiden 

Zonen nicht erfüllt sind. Mögliche, vorsorglich zu beachtende Vermeidungsmaßnahmen 

können erst im nachgeordneten Genehmigungsverfahren sinnvoll definiert werden. 

Abwägungsergebnis: 

Die artenschutzfachlichen Bedenken werden zurückgewiesen. Der Anregung, eine 

Artenschutzprüfung der Stufe II durchzuführen, wird nicht gefolgt.  

Kurze Inhaltswiedergabe: 

Fehlendes Gutachten zur Windhöffigkeit 

Tatsächlich ist die Windhöffigkeit ein „hartes“ Tabukriterium Es wurde für das 

Gemeindegebiet Rosendahl auch geprüft. Da eine mangelnde Windhöffigkeit, selbst bei der 

Annahme, dass man 5.5 bis 6,0 m/s benötigt (was durch die Rechtsprechung nicht bestätigt 

wird, hier reicht das Erreichen der Anlaufgeschwindigkeit), in Rosendahl nicht vorkommt, 

findet sich dieses Kriterium auch nicht als räumlich steuerndes Ausschlusskriterium wieder. 

Ausweislich des Energieatlas NRW (www.energieatlasnrw.de) gilt für das gesamte 

Gemeindegebiet Rosendahl in 135 m Höhe eine Windgeschwindigkeit von über 6,0 m/s. 

Selbst in 100 m Höhe (eine für moderne Windkraftanlagen kaum noch relevante 

Höhenangabe) werden flächendeckend 5,5 m/s nicht unterschritten.  

Der Hinweis des Einwenders macht jedoch deutlich, dass hier ein Informationsdefizit vorliegt. 

Die oben gemachten Ausführungen werden daher in der Begründung redaktionell ergänzt. 



Abwägungsergebnis: 

Die Ausführungen zur Windhöffigkeit werden zur Kenntnis genommen. Die 

Begründung wird um erläuternde Aussagen redaktionell ergänzt. 

Kurze Inhaltswiedergabe: 

Beeinträchtigung eines Pferdebetriebs 

Das Thema „Pferdehaltung und Windenergie“ war in Rosendahl bereits Gegenstand 

gerichtlicher Auseinandersetzungen. Die aktuelle Rechtsprechung bestätigt, dass der 

Pferdehaltung in der Abwägung mit den übrigen Belangen nicht übermäßiges Gewicht 

zuzuordnen ist. So hat das Verwaltungsgericht Aachen durch Eilbeschlüsse vom 05.07.2012 

(Az. 6 L 18/12 und 6 L 138/12 sowie 6 L 14/12) folgendes festgestellt: 

„Das Gericht bestätigt die bisherige Rechtsprechung, wonach ausgehend von der Evolution 

und der Sinnesphysiologie von Pferden eine schnelle Gewöhnung der Pferde an die von 

Windenergieanlagen ausgehenden Reize zu erwarten sei und heftige Reaktionen, wie 

Steigen oder Durchgehen nicht zu befürchten seien. Im Übrigen sei auch zu berücksichtigen, 

dass die Windenergieanlagen im Außenbereich privilegiert sind und damit den Bewohnern 

des Außenbereichs bzw. der unmittelbaren Randlagen Maßnahmen zumutbar seien, durch 

die sie den Wirkungen der Windenergieanlage ausweichen oder sich vor ihnen schützen, wie 

z.B. Abschirmung eines Reitplatzes durch Hecken- und Baumbewuchs oder die 

Unterbringung besonders nervöser Pferde in besonderen Einstellboxen“.   

Dem ist nur noch hinzufügen, dass Windenergienutzung außerdem ein öffentlicher Belang 

ist.  

Abwägungsergebnis: 

Die Bedenken werden zurückgewiesen. 



template
Textfeld

template
Textfeld



template
Textfeld



Beschlussvorschlag zur Stellungnahme von Herrn Klaus Lülff  vom 06.02.2015, 

Anlage I.31; SV IX/192 

Kurze Inhaltswiedergabe: 

Sorge wegen Infraschall und Forderung nach 1.500 m Abstand zwischen Windkraftanlagen 

und Wohnbebauung 

Die der Potenzialflächenanalyse zugrunde liegenden Abstände zu Siedlungsbereichen und 

zum Wohnen im Außenbereich orientieren sich gemäß den Vorgaben des 

Bundesverwaltungsgerichts daran, ob im Gemeindegebiet Rosendahl damit der Windenergie 

noch substanziell Raum bleibt. Die Darstellung von Konzentrationszonen im 

Flächennutzungsplan sagt noch nichts über die später bau- und immissionsrechtlichen 

Möglichkeiten tatsächlich zu errichtender Windkraftanlagen aus. Selbst wenn sehr große 

Windkraft-Anlagen errichtet werden, sind die Lärmgrenzwerte am Anwesen der Einwender 

gemäß den gesetzlichen Vorschriften des Bundesimmissionsschutzgesetzes einzuhalten. 

Dies geschieht entweder durch die Auswahl einer entsprechend „leisen“ bzw. kleinen 

Anlage, durch einen entsprechend großen Abstand oder durch einen lärmmindernden 

Betriebsmodus z.B. zur Nachtzeit. Die gewählten Vorsorgeabstände zur Wohnbebauung, die 

der 45. FNP-Änderung der Gemeinde Rosendahl zugrunde liegen, sind so gewählt, dass es 

möglich ist, Windenergieanlagen zu errichten, ohne die geltenden Grenzwerte für 

unterschiedliche Baugebietstypen gemäß TA Lärm zu überschreiten. Für einen Abstand von 

1.500 m fehlt hier jede Begründung. Sicher wäre nur, dass dann keine steuernde Planung 

mehr möglich wäre und damit das gesamte Gemeindegebiet für privilegierte Einzelanlagen 

genutzt werden könnte. 

Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW 

(LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch kann nachgewiesen werden, dass 

Windenergieanlagen Infraschall verursachen. Die festgestellten Infraschallpegel liegen aber 

weit unterhalb der Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig harmlos“ 

(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie). Auch das Bayerische Landesamt für 

Umwelt und Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese 

Erkenntnis: „Wissenschaftliche Studien zeigen, dass Infraschall nur dann Folgen haben 

kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. Da die von Windkraftanlagen 

erzeugten Infraschallpegel in üblichen Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der 

Hör- und Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der Wissenschaft 

Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für das Wohlbefinden und die 

Gesundheit des Menschen.“ („UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall 

die Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 2012). 

Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes Baden-Württemberg 

führt in einen Informationsblatt vom Januar 2013 aus: „Der von Windenergieanlagen 

erzeugte Infraschall liegt in deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen 

des Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche Wirkungen durch 

Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie 

Autos oder Flugzeugen ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
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Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die Geräusche einer 

Windenergieanlage schon in wenigen hundert Metern Entfernung meist kaum mehr von den 

natürlichen Geräuschen durch Wind und Vegetation ab.“ 

Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. Mobilfunk) wird an diesen 

Themen ständig geforscht, insbesondere da Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, 

beschränkt ist, sondern z.B. auch bei Dieselmotoren und Wärmepumpen auftritt. Der 

Einwender selbst zitiert andere Studien. Hier ist zu unterscheiden zwischen Einzelposition 

und der herrschenden wissenschaftlichen Meinung. Nur letztere kann Grundlage für die 

Planungen der Gemeinde Rosendahl sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 

Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 

der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) 

keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. Einzelne Forschungsberichte 

bestätigen zum Teil einen weiteren Forschungsbedarf. Derzeit wird beispielsweise in 

Dänemark eine flächendeckende Feldstudie durchgeführt, die allerdings erst 2017 

abgeschlossen sein wird. 

Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 Windkraftanlagen Strom 

produzieren und in ganz Deutschland über 24.500 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2014), 

kann der Gemeinde Rosendahl aber nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 

unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da ein signifikanter 

Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und den Infraschall-Emissionen von 

Windkraftanlagen bis heute nirgendwo wissenschaftlich anerkannt nachgewiesen werden 

konnte und es auch kein definiertes Krankheitsbild, das unzweifelhaft durch 

Windkraftanlagen ausgelöst wurde gibt, kann die Gemeinde Rosendahl davon ausgehen, 

dass die Bedenken unbegründet sind. 

Abwägungsergebnis: 

Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Kurze Inhaltswiedergabe: 

Belästigung durch Schattenwurf und Befeuerung 

Der Schattenwurf einer Windkraftanlage wird heute technisch zuverlässig und als Auflage in 

der immissionsrechtlichen Genehmigung durch sogenannte „Schattenwächter“ vermieden 

bzw. auf das gesetzliche Minimum begrenzt. 

Die aus Flugsicherheitsgründen notwendige Befeuerung (blinkendes Rotlicht) an 

Windkraftanlagen über 100 m wird von Einzelnen als Belastung empfunden. Tatsächlich 

„verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und Dunkelheit nicht aus dem 

Bewusstsein der Betroffenen Anlieger. Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber 

weiß, nachts rot blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit war. 



Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden Flugzeugen die Position des 

Windparks kenntlich machen soll. Die Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein 

direktes Anstrahlen von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss also 

schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine Störung (z.B. durch 

Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder wenn man aus (abgedunkelten) Räumen 

in die dunkle Landschaft, schaut ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle 

Befinden abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der Flugsicherheit. 

Moderne Befeuerungsanlagen beinhalten in der Regel bereits eine Sichtweitenmessung, so 

dass die Helligkeit an die Sichtverhältnisse angepasst wird, was zu einer Minimierung der 

Lichtintensität führt. 

Abwägungsergebnis: 

Die Bedenken werden zurückgewiesen.  
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Beschlussvorschlag zur Stellungnahme von Anlieger und Betroffene der Konzen-

trationszone Höpinger Berg (32 Unterschriften von Bürgern aus Laer und Billerbeck) 

vom 19.01.2015, Anlage I.32; SV IX/192 

(die Stellungnahme ist auch an den Kreis Coesfeld gerichtet und betrifft zusätzlich 

zum FNP der Gemeinde Rosendahl ein zeitgleich durchgeführtes Genehmigungsver-

fahren nach Bundesimmissionsschutzrecht sowie die Umwelt- und Artenschutzgut-

achten) 

Kurze Inhaltswiedergabe. 

Nicht ausreichendes bzw. nicht aktuelles artenschutzfachliches Gutachten  

Für die Konzentrationszone Höpinger Berg liegt sowohl eine Umweltverträglichkeitsuntersu-

chung, als auch eine Artenschutzprüfung der Stufe II vor. Die Gutachten datieren aus den 

Jahren 2012 und 2013. Im Ergebnis war festzustellen, dass artenschutzfachliche Verbotstat-

bestände gemäß § 44 BNatSchG, für die auch keine Ausnahmen nach § 45 BNatSchG rea-

listisch anzunehmen wären, nicht vorliegen. Aktuelle Beobachtung der Biologischen Station 

des Kreises Steinfurt aus dem Jahr 2014 sind hier naturgemäß noch nicht eingearbeitet. 

Entsprechende Nachprüfungen werden zurzeit durchgeführt. Solange diese nicht zu einem 

neuen Ergebnis führen muss weiter angenommen werden, dass die in Rede stehenden beo-

bachteten Arten des Rotmilans und der Rohrweihe im Umfeld der Konzentrationszone nur 

Nahrungsgäste oder Durchzügler waren. Hinsichtlich des möglichen Vorkommens des Uhus 

wird zurzeit untersucht, ob die Flughöhen überhaupt relevant für eine Windkraftplanung sind.  

Derzeit gibt es jedenfalls keinen gesicherten Hinweis darauf, dass die Konzentrationszone 

Höpinger Berg in Gänze und ohne die Möglichkeit von Vermeidungs- und Ausgleichsmaß-

nahmen aus artenschutzfachlichen Gründen nicht nutzbar wäre.  

Abwägungsergebnis: 

Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Kurze Inhaltswiedergabe: 

Verlust an Erholungseignung 

Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Spot, Erholung und Entspan-

nung (Joggen, Spaziergehen, Radfahren, Verweilen) werden durch Windkraftanlagen fak-

tisch nicht eingeschränkt. Die langjährigen Erfahrungen aus den Küstenländern geben kei-

nen Hinweis darauf, dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von Erholungssu-

chenden gemieden wird. Eine reale, objektive Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, 

ist nicht gegeben. 

Abwägungsergebnis: 

Die Bedenken werden zurückgewiesen. 



Kurze Inhaltswiedergabe: 

Bauernschaft Höpingen als Streusiedlung bewerten anstatt als Wohnen im Außenbereich 

Die Anregung ist nicht nachvollziehbar: Die Potenzialanalyse nutzt sowohl für Splittersied-

lungen, als auch für Wohnen im Außenbereich den gleichen Gesamt-Vorsorgeabstand von 

500 m. Die rechtliche Grundlage, wonach für Schall,- Schatten- und andere Immissionsab-

stände (verordnete oder gar gesetzliche Abstände wegen „Discoeffekt“ und „Eiswurf“ sind 

hier allerdings nicht bekannt) strenge Richtwerte gelten, wird vom Einwender nicht benannt. 

Das Immissionsschutzrecht lässt derartige Unterscheidungen auch nicht zu. 

Abwägungsergebnis: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 
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Beschlussvorschlag zur Stellungnahme von Familie Franz Runte vom 09.02.2015, 
Anlage I.33; SV IX/192 

Kurze Inhaltswiedergabe: 

Notwendigkeit einer Artenschutzprüfung Stufe II im Bereich der Konzentrationszone COE 01 

und „Auf der Horst“ 

Die Forderung nach einer vertiefenden Artenschutzprüfung ist nicht nachvollziehbar. Bei 

beiden angesprochenen Zonen handelt es sich um Flächen, die durch vorhandene 

Windkraftanlagen bereits genutzt sind. Dies führt im Bereich der Avifauna zu 

Verdrängungseffekten. 

Eine Artenschutzprüfung I wurde durchgeführt. Hier sind die vom Einwender zitierten 

Beobachtungen aufgeführt. Daraus ist jedoch nicht der Schluss zu ziehen, dass auf dieser 

Planungsebene bereits eine vertiefende Artenschutzprüfung der Stufe II erfolgen müsse. Der 

„Leitfaden Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung 

von Windenergieanlagen in NRW“ (MKULNV 2013) führt unter 4.2 aus: „Bei 

Flächennutzungsplänen für WEA-Konzentrationszonen ist die ASP (Stufe I-III), soweit auf 

dieser Planungsebene bereits ersichtlich, abzuarbeiten. Dies gilt insbesondere dann, wenn 

die konkreten Anlagenstandorte und –typen bereits bekannt sind. Stehen diese Details 

hingegen noch nicht fest, ist eine vollständige Bearbeitung v.a. der baubedingten 

Auswirkungen auf der FNP-Ebene nicht sinnvoll und auch nicht möglich.“ 

Aus den Unterstreichungen geht hervor, dass es auf der Ebene der Flächennutzungsplanung 

keinen Automatismus für vertiefende Artenschutzprüfungen gibt. Der Gemeinde sind 

detaillierte Angaben zu ggf. geplanten Repowering-Maßnahmen nicht bekannt und die heute 

bereits betriebenen Anlagen verfügen über eine Betriebsgenehmigung, die alle Belange 

abgearbeitet hat.  

Der im Thema „Windenergie“ ausweislich zahlreicher Veröffentlichungen, Vorträge und 

Fortbildungen sehr erfahrende Rechtsanwalt Thomas Tyczewski hat in dem 2014 

erschienenen Aufsatz „Konzentrationszonen für Windenergieanlagen rechtsicher planen – 

Illusion oder Wirklichkeit?“ (BauR, Heft 6, 2014, S. 934-947) ausgeführt, das eine 

Artenschutzprüfung II nicht zwingend gesetzlich vorgeschrieben sei. Dies wird wie folgt 

begründet: „Allen Zugriffshandlungen i.S. des § 44 BNatSchG ist gemeinsam, dass gegen 

sie nur durch tatsächliche Handlungen verstoßen werden kann. Der FNP ist wegen seiner 

grobmaschigen Struktur keine Tathandlung. Erst die Errichtung der Windenergieanlage kann 

den Verstoß gegen § 44 BNatSchG bewirken. Deshalb ist es auch unerheblich, dass FNP 

mit der Rechtswirkung des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB partiell Rechtswirkungen wir 

Bebauungspläne erzeugen (...). Denn auch Bebauungspläne sind keine artenschutzrechtlich 

relevanten Tathandlungen. Es tritt ein praktisches Moment hinzu. Zumindest die ASP II ist 

belastbar erst aus fachlicher Sicht abzuarbeiten, wenn die konkreten Anlagenstandorte und –

typen bekannt sind; (...) Erst mit genauer Kenntnis der Anlagenkonfiguration sind konkrete 

Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen festzulegen, so dass geprüft werden kann, ob 

trotz möglicher Maßnahmen gegen die artenschutzrechtlichen Verbote verstoßen wird. Die 
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Konfiguration steht häufig während des Bauleitplanverfahrens nicht fest. Eine belastbare 

ASP II ist deshalb zu diesem Zeitpunkt kaum durchzuführen.“ 

Die Tatsache, dass für andere Konzentrationszonen vertiefende Artenschutzprüfungen 

vorliegen, ändert an dieser Feststellung nichts. Diese ASP II wurden vor dem Hintergrund 

konkreter Anlagenkonfigurationen im Auftrag potenzieller Investoren vorgenommen und der 

Gemeinde zur Verfügung gestellt. Im Fall der vom Einwender angesprochenen Zonen wird 

die Artenschutzprüfung zu einem späteren Zeitpunkt auf das Genehmigungsverfahren 

abzuschichten sein. Der Zeitpunkt hängt von der Planung konkreter (Repowering-)Vorhaben 

ab. 

Unabhängig von der grundsätzlichen Fragestellung, inwieweit eine Artenschutzprüfung der 

Stufe II auf der Ebene der Flächennutzungsplanung überhaupt Sinn macht, ist auch der 

Grund, den der Einwender anführt, nicht belastbar. Die vom Einwender zitierten 

Beobachtungen eines örtlichen Ornithologen wurden durch den Gutachter der 

Artenschutzprüfung I (Büro öKon, Münster) selbst eingeholt und auch bewertet. Da weder 

nachgewiesen wurde, wo der genaue Brutstandort des Rotmilans ist und ob das Revier 

aktuell noch besetzt ist und vor dem Hintergrund, dass das genannte Waldgebiet 2,5 

Kilometer von der Konzentrationszone „Auf der Horst“ und über 1 Kilometer von der Zone 

COE 01 entfernt liegt, gibt es keine Veranlassung, hier und jetzt vertiefend zu prüfen. Die 

Notwendigkeit ergibt sich erst bei konkreten Bauvorhaben. Der Gutachter des Büros öKon 

kommt daher zu dem Schluss, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände in beiden 

Zonen nicht erfüllt sind. Mögliche, vorsorglich zu beachtende Vermeidungsmaßnahmen 

können erst im nachgeordneten Genehmigungsverfahren sinnvoll definiert werden. 

Awägungsergebnis: 

Die artenschutzfachlichen Bedenken werden zurückgewiesen. Der Anregung, eine 

Artenschutzprüfung der Stufe II durchzuführen, wird nicht gefolgt. 

Kurze Inhaltswiedergabe: 

Fehlendes Gutachten zur Windhöffigkeit 

Tatsächlich ist die Windhöffigkeit ein „hartes“ Tabukriterium. Es wurde für das 

Gemeindegebiet Rosendahl auch geprüft. Da eine mangelnde Windhöffigkeit, selbst bei der 

Annahme, dass man 5.5 bis 6,0 m/s benötigt (was durch die Rechtsprechung nicht bestätigt 

wird, hier reicht das Erreichen der Anlaufgeschwindigkeit), in Rosendahl nicht vorkommt, 

findet sich dieses Kriterium auch nicht als räumlich steuerndes Ausschlusskriterium wieder. 

Ausweislich des Energieatlas NRW (www.energieatlasnrw.de) gilt für das gesamte 

Gemeindegebiet Rosendahl in 135 m Höhe eine Windgeschwindigkeit von über 6,0 m/s. 

Selbst in 100 m Höhe (eine für moderne Windkraftanlagen kaum noch relevante 

Höhenangabe) werden flächendeckend 5,5 m/s nicht unterschritten.  

Der Hinweis des Einwenders macht jedoch deutlich, dass hier ein Informationsdefizit vorliegt. 

Die oben gemachten Ausführungen werden daher in der Begründung redaktionell ergänzt. 



Abwägungsergebnis: 

Die Ausführungen zur Windhöffigkeit werden zur Kenntnis genommen. Die 

Begründung wird um erläuternde Aussagen redaktionell ergänzt. 
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Beschlussvorschlag zur Stellungnahme des Rechtsanwaltes Mock für Familie Klaus 
Balkenhol vom 09.02.2015, Anlage I.34; SV IX/192 

Kurze Inhaltswiedergabe: 

Zweifel an der Belastbarkeit der VG-Aachen Entscheidung zur Betroffenheit von Reiterhöfen 

durch Windkraftanlagen 

Unabhängig davon, dass das VG Aachen in einem Eilverfahren eine Entscheidung getroffen 

hat, so macht sich die Gemeinde Rosendahl die inhaltliche Aussage sehr wohl zu Eigen. In 

den Eilbeschlüssen vom 05.07.2012 (Az. 6 L 18/12 und 6 L 138/12 sowie 6 L 14/12) wurde 

folgendes festgestellt: 

„Das Gericht bestätigt die bisherige Rechtsprechung, wonach ausgehend von der Evolution 

und der Sinnesphysiologie von Pferden eine schnelle Gewöhnung der Pferde an die von 

Windenergieanlagen ausgehenden Reize zu erwarten sei und heftige Reaktionen, wie 

Steigen oder Durchgehen nicht zu befürchten seien. Im Übrigen sei auch zu berücksichtigen, 

dass die Windenergieanlagen im Außenbereich privilegiert sind und damit den Bewohnern 

des Außenbereichs bzw. der unmittelbaren Randlagen Maßnahmen zumutbar seien, durch 

die sie den Wirkungen der Windenergieanlage ausweichen oder sich vor ihnen schützen, wie 

z.B. Abschirmung eines Reitplatzes durch Hecken- und Baumbewuchs oder die 

Unterbringung besonders nervöser Pferde in besonderen Einstellboxen“. 

Das Urteil steht im Übrigen nicht im Widerspruch zum Streitverfahren zwischen der 

Gemeinde Rosendahl und dem Einwender aus der Vergangenheit. 

Abwägungsergebnis: 

Die Zweifel werden als grundlos zurückgewiesen. 

Kurze Inhaltswiedergabe: 

Befremdung über nicht positive Abwägungen örtlicher Steuerzahler und Arbeitgeber 

Die Abwägung der Gemeinde Rosendahl berücksichtigt alle Belange, nicht zuletzt das 

Planungsziel, der regenerativen Energie „Wind“ ausreichend Raum zu geben. Die Frage der 

wirtschaftlichen Bedeutung der Einwender für den Gemeindehaushalt oder den Arbeitsmarkt 

wäre hier sachfremd. 

Abwägungsergebnis: 

Das Befremden kann nicht nachvollzogen werden. 
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Kurze Inhaltswiedergabe: 

Ausführungen zum klimapolitischen Beitrag von Windkraftanlagen zur CO2-Minderung 

Dem Einwender wird empfohlen, die vorgelegte Gutachterliche Stellungnahme mit einer 

umfassenden Aneinanderreihung unterschiedlichster Statements zum Themenkomplex CO2-

Minderung an die zuständigen Bundesministerien zu richten. Eine direkte Ansprache der 

Gemeinde Rosendahl und deren Wirkungsbereich sind nicht erkennbar. 

Abwägungsergebnis: 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen, beziehen sich jedoch auf 

allgemeine Aspekte der Energiewende und sind damit nicht Regelungsgegenstand 

des Flächennutzungsplans und der die Windenergie einschränkenden Anwendung 

des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB. 

Kurze Inhaltswiedergabe: 

Kein öffentliches Interesse am Ausbau der Windkraft, Zielerreichung in der Gemeinde 

Rosendahl 

Der Einwender verkennt die Motivation bzw. das zentrale Planungsziel der 45. FNP-

Änderung. Diese schafft keine neuen Flächen für die Windkraftnutzung, sondern schränkt 

diese massiv ein. Im Sinne der allgemeinen Vorsorgeplanung wirkt die Gemeinde einer 

„Übererfüllung“ von Energiezielen damit entgegen. 

Abwägungsergebnis: 

Die Bedenken werden als gegenstandslos zurückgewiesen.  

Kurze Inhaltswiedergabe: 

Zu geringe Immissionsabstände bzw. Abstände zur Vermeidung einer visuellen 

Beeinträchtigung. 

Die der Potenzialflächenanalyse zugrunde liegenden Abstände zu Siedlungsbereichen und 

zum Wohnen im Außenbereich orientieren sich gemäß den Vorgaben des 

Bundesverwaltungsgerichts daran, ob im Gemeindegebiet Rosendahl damit der Windenergie 

noch substanziell Raum bleibt. Die Darstellung von Konzentrationszonen im 

Flächennutzungsplan sagt noch nichts über die später bau- und immissionsrechtlichen 

Möglichkeiten tatsächlich zu errichtender Windkraftanlagen aus. Selbst wenn sehr große 

Windkraft-Anlagen errichtet werden, sind die Lärmgrenzwerte am Anwesen der Einwender 

gemäß den gesetzlichen Vorschriften des Bundesimmissionsschutzgesetzes einzuhalten. 

Dies geschieht entweder durch die Auswahl einer entsprechend „leisen“ bzw. kleinen 



Anlage, durch einen entsprechend großen Abstand oder durch einen lärmmindernden 

Betriebsmodus z.B. zur Nachtzeit. Die Darstellung der Konzentrationszone ermöglicht 

ausdrücklich nicht die Errichtung jedes Anlagentyps an jedem Standort in der Zone. 

Gleiches gilt im Übrigen für eine visuelle Beeinträchtigung. Der Flächennutzungsplan regelt 

weder die Anlagenhöhe, noch die optische Ausrichtung von Anlagen zu Wohngebäuden. Ob 

eine visuelle Beeinträchtigung vorliegt, ist nicht anhand von Standardwerten festzustellen, 

sondern bleibt dem individuellen Einzelfall vorbehalten. Hier werden folglich auch keine 

Unterschiede zwischen den Bewohnern im Außenbereich und den Siedlungsgebieten 

gemacht.  

Schließlich ist noch anzumerken, dass die 45. FNP-Änderung der Gemeinde Rosendahl sehr 

wohl die Lärm-Studien des LANUV (in Person des Herrn Piorr) zur Windkraft berücksichtigt, 

allerdings in der aktuellen Fassung aus 2013. Dies ist auch auf Seite 12 der Begründung 

zitiert.  

Abwägungsergebnis: 

Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Kurze Inhaltswiedergabe: 

Abstandsregelungen im Artenschutz 

Pauschale Abstandsregelungen zum Schutz von windkraftsensiblen Arten können nicht als 

Planungsgrundlage angenommen werden. Die Untauglichkeit wurde bereits durch das OVG 

NRW im „Büren-Urteil“ festgestellt (Urteil vom 01.07.2013, Az. 2 D 46/NE).  Sie taugen nicht 

als hartes Tabukriterium (Urteil S. 18) und bedürfen einer Einzelfallbetrachtung, da das 

Bundesnaturschutzrecht auch Ausnahmetatbestände kennt.  

Abwägungsergebnis: 

Die Bedenken werden zurückgewiesen. 




